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EDITORIAL
Dr. Georg Thiel

LIEBE LESERIN, LIEBER LESER,

mit der vorliegenden Ausgabe wechselt die Schriftleitung von WISTA: Die langjährige 
Leiterin der Abteilung „Bevölkerung, Finanzen und Steuern“, Dr. Sabine Bechtold, 
hatte diese Aufgabe seit Herbst 2017 mit großem Engagement und fachlicher Exper-
tise wahrgenommen. Ich danke ihr für ihren Einsatz für WISTA und hoffe, sie auch im 
Ruhestand weiterhin zu unserer Leserschaft zählen zu können.

Ihre Nachfolge als Schriftleiter tritt Dr. Daniel Vorgrimler an, der neue Leiter der Abtei-
lung „Strategie und Planung, Internationale Beziehungen, Forschung und Kommuni-
kation“. Seine bisherigen Stationen im Statistischen Bundesamt führten den Volks-
wirt von der faktischen Anonymisierung wirtschaftsstatistischer Einzeldaten über die 
Einkommensteuerstatistik und die Bürokratiekostenmessung zuletzt in die Gruppe 
„Industrie, Bau, Energie“. Als Abteilungsleiter ist es nun sein Ziel, die Relevanz amtli-
cher Daten für Politik und Gesellschaft weiter zu steigern. Seine Funktion als Schrift-
leiter von WISTA wird ihn dabei unterstützen. Dafür wünsche ich ihm gutes Gelingen!

In der vorliegenden Ausgabe erwarten Sie natürlich wieder interessante Artikel rund 
um die methodischen Weiterentwicklungen in der amtlichen Statistik. Einen Beitrag 
möchte ich hervorheben: In einem Projekt haben das Hessische Statistische Landes-
amt und das Statistische Bundesamt durch die Integration statistischer und geogra-
fischer Daten neue Informationen über hessische Grundschulstandorte erschlossen. 

Nach diesen experimentellen Daten wäre für rund 90 % der hessischen Familien mit 
mindestens einem Kind im grundschulpflichtigen Alter die nächstgelegene Grund-
schule höchstens zwei Kilometer entfernt.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre.

Präsident des Statistischen Bundesamtes
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Bis 2004: Ergebnisse für eine feste Berichtswoche im Frühjahr; ab 2005: Jahresdurchschnittsergebnisse sowie geänderte Erhebungs- und Hochrechnungsverfahren.

1 Ab 2011: Hochrechnung anhand von Bevölkerungseckwerten auf Basis des Zensus 2011.
2 Ab 2016: aktualisierte Stichprobe auf Grundlage des Zensus 2011. Zeitreihenvergleiche nur eingeschränkt möglich.



KURZNACHRICHTEN

IN EIGENER SACHE

Neue Website zum Zensus 2021

Im Jahr 2021 findet in Deutschland wieder ein Zensus 
statt – wie bereits 2011 auf Daten aus Verwaltungs-
registern gestützt, mit einer Stichprobe ergänzt und mit 
einer Gebäude- und Wohnungszählung kombiniert. Mit 
dieser statistischen Erhebung wird ermittelt, wie viele 
Menschen in Deutschland leben, wie sie wohnen und 
arbeiten. Viele Entscheidungen in Bund, Ländern und 
Gemeinden beruhen auf Bevölkerungs- und Wohnungs-
zahlen. 

Die neue Website www.zensus2021.de der Statistischen 

Ämter des Bundes und der Länder informiert allgemein 

und verständlich über den Zensus. Das Design der Web-

site ist für mobile Endgeräte optimiert und wird die 

Befragten beim Zensus 2021 zum Fragebogen führen, 

den sie bequem am Smartphone ausfüllen können. Im 

September 2019 wird mithilfe der neuen Website ein 

quantitativer Pretest der Gebäude- und Wohnungszäh-

lung durchgeführt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

können sich dann über einen direkten Zugang über die 

Startseite zum Onlinefragebogen anmelden.

 www.zensus2021.de

Neues auf www.destatis.de

Das Onlineangebot des Statistischen Bundesamtes 

wird ständig optimiert und weiterentwickelt. Nach dem 

umfassenden Relaunch der Destatis-Website im März 

2019 stand allen fremdsprachigen Nutzerinnen und 

Nutzern eine provisorische englische Startseite zur Ver-

fügung, nun gibt es wieder umfassende Informationen 

in englischer Sprache.

Eine weitere Neuerung sind interaktive Diagramme, die 

die Ergebnisse der Kalender- und Saisonbereinigung 

anschaulich darstellen. Die Werte für diese Diagramme 

werden monatlich oder quartalsweise mithilfe automa-

tisierter Prozesse aktualisiert, um die laufende Pflege 

so effizient wie möglich zu gestalten. Zur Visualisierung 

wird Highcharts verwendet, eine Software für interaktive 

Grafiken. 

Mithilfe von Highcharts werden verschiedene Typen von 

Diagrammen erstellt, die sich je nach Endgerät respon-

siv verhalten und Nutzerinnen und Nutzern Funktionen 

wie das Herunterladen statischer Grafiken oder der 

zugrunde liegenden Daten ermöglichen. 

 www.destatis.de 

Deutsche Online-Plattform zur  
Entwicklung globaler Nachhaltig-
keitsziele

Die globalen Nachhaltigkeitsziele wurden im Jahr 2015 

durch die Generalversammlung der Vereinten Natio-

nen verabschiedet. Sie streben die Verbesserung der 

Lebensverhältnisse aller Menschen sowie den Schutz 

des Planeten Erde an. Um Fortschritte in diesem Bestre-

ben zu messen, hat eine internationale Arbeitsgruppe 

unter Beteiligung des Statistischen Bundesamtes ein 

Set von 244 Indikatoren entwickelt. In Deutschland ist 

das Statistische Bundesamt dafür verantwortlich, die 

Daten zu diesen Indikatoren zu veröffentlichen sowie 

die Datenlieferung an internationale Organisationen zu 

koordinieren. 

Das Statistische Bundesamt stellt Daten zu den 17 glo-

balen Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen 
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(Sustainable Developmant Goals, SDGs) seit Kurzem 

auf einer neuen Online-Plattform bereit. Die nationale 

Berichtsplattform stellt deutsche Daten und Metadaten 

zur globalen nachhaltigen Entwicklung in interaktiver 

Form zur Verfügung. Sie zeigen den Stand der Entwick-

lung in Deutschland bezogen auf die Nachhaltigkeits-

ziele der Vereinten Nationen.

 https://sustainabledevelopment-germany.github.io/

AUS ALLER WELT

Committee on Statistics and  
Statistical Policy

Der Ausschuss für Statistik und Statistikpolitik (Com-

mittee on Statistics and Statistical Policy – CSSP) der 

Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung (OECD) behandelte bei seiner Sitzung im 

Juni 2019 unter anderem folgende Punkte:

> Die Arbeiten im Kontext der Messung der digitalen 

Wirtschaft sowie die vorgesehene Roadmap zeigen 

gute Fortschritte, so werden zum Beispiel im Rahmen 

des Projekts „Measuring the Digital Transformation“ 

bereits 200 relevante Indikatoren bereitgestellt. Ins-

besondere der Messung von neuartigen Arbeitsver-

hältnissen (zum Beispiel „platform workers“) wurde 

eine besondere Priorität eingeräumt. Um weitere 

Informationen zur Messung der digitalen Wirtschaft 

zu gewinnen, verständigte sich der CSSP auf die 

Maßnahmen „Digitale Wirtschaft in den Wirtschafts-

statistiken sichtbar machen“, „Wirtschaftliche Aus-

wirkungen der digitalen Transformation verstehen“, 

„Messung des Well-being im digitalen Zeitalter“ und 

„Neue Ansätze der Datensammlung“.

> Die OECD stellte ihre Arbeiten im Rahmen der 

Umweltökonomischen Gesamtrechnungen und der 

Umsetzung des System of Environmental-Economic 

Accounting (SEEA) vor. Unter anderem hat die OECD 

Indikatoren entwickelt, die Erdbeobachtungsquellen 

in Bereichen nutzen, in denen bislang keine harmo-

nisierten Informationen zur Verfügung standen (zum 

Beispiel Umwandlungen in Ackerland und von Acker-

land zu versiegelten Flächen sowie städtebauliche 

Erweiterungen). Hierbei wird das Thema „Geogra-

phy of Well-being“ als neuer Trend gesehen, indem 

Umweltstatistiken und ökonomische Statistiken mit-

einander verknüpft werden.

> Zum Thema „Wohlbefinden und Nachhaltigkeit“ wur-

den aktuelle Erfahrungen ausgetauscht, unter ande-

rem berichtete die OECD zum Indikatorenset „How‘s 

Life“ sowie zur Entwicklung von Dashboards. Generell 

soll angestrebt werden, die Diskussion zu Nachhal-

tigkeit und „well-being“ in einen Zusammenhang zu 

bringen, da die Überschneidungsbereiche sehr groß 

sind. Neben zusammengeführten Indikatoren sollen 

auch leicht verständliche Daten angeboten werden.

AUS EUROPA

66. CES-Plenarsitzung

Im Mittelpunkt der diesjährigen Tagung der Konferenz 
Europäischer Statistiker (CES) im Juni 2019 standen fol-
gende Seminarthemen:

> New data sources – accessibility and use 

Dieses Seminar befasste sich mit den Möglichkeiten 

und Herausforderungen, denen Statistikämter bei 

der Nutzung neuer Datenquellen begegnen. Auch 

die Fähigkeiten von Beschäftigten, die notwendig 

sind, um neue Datenquellen erfolgreich zu nutzen, 

wurden thematisiert. Fazit war, dass noch weit mehr 

Koordinierung und ein stärker abgestimmtes Vor-

gehen erforderlich sind als bisher. In allen Ländern 

bestehen ähnliche Probleme, was die Abdeckung der 

Daten, die entstehenden Kosten und die rechtlichen 

Rahmenbedingungen anbelangt.

> Emerging role of national offices as offices for statis-

tics and data 

Das zweite Seminar thematisierte die zunehmende 

Bedeutung der Statistikämter als mögliche „data 

stewards“ (Datenmanager) für die nationalen Regie-

rungen. Die Statistik muss hierbei eine führende 

Position übernehmen, insbesondere hinsichtlich 

einer Vorgabe von Standards im Spannungsfeld zwi-

schen experimentellen und amtlichen Statistiken. Als 

besonders wichtig wurde hier der Aufbau von Partner-

schaften angesehen.
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AUS DEM INLAND

Ergebnisse der Kommission  
„Gleichwertige Lebensverhältnisse“ 
und Deutschlandatlas 

Das Bundeskabinett hat im Juli 2019 die Schlussfol-

gerungen aus der Arbeit der Kommission „Gleichwer-

tige Lebensverhältnisse“ zur Kenntnis genommen und 

zwölf konkrete Maßnahmen des Bundes zur Umsetzung 

beschlossen. Die Schlussfolgerungen „Unser Plan für 

Deutschland – Gleichwertige Lebensverhältnisse über-

all“ fassen die Ergebnisse der Arbeit der Kommission 

„Gleichwertige Lebensverhältnisse“ aus Sicht des Bun-

des zusammen.

Zur Unterstützung der Kommission „Gleichwertige 

Lebensverhältnisse“ wurde im Statistischen Bundesamt 

eine Servicestelle eingerichtet. Diese hilft den Arbeits-

gruppen der Kommission bei datenbezogenen Frage-

stellungen, recherchiert verfügbare Datenquellen und 

bereitet Daten nutzerorientiert auf.

 www.bmi.bund.de

Neben den Schlussfolgerungen wurde auch der 

„Deutschlandatlas“ vorgestellt. Dieser stellt eine 

Bestandsaufnahme quer durch alle Lebensbereiche 

dar. Der Deutschlandatlas visualisiert in 56 Karten ein 

Themenspektrum von der Flächennutzung und Bevöl-

kerungsstruktur über die Kommunalfinanzen bis hin zu 

Arbeit, Bildung und Einkommensverteilung sowie sozia-

len und kulturellen Aspekten. 

 https://heimat.bund.de/atlas/

Neuer nationaler Ausschuss für  
Produktivität

Die Bundesregierung hat dem Sachverständigenrat zur 

Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 

mit Wirkung zum 1. August 2019 die Aufgabe des natio-

nalen Ausschusses für Produktivität übertragen. Damit 

setzt sie eine Empfehlung des Rates der Europäischen 

Union vom 20. September 2016 um.

Die nationalen Ausschüsse in den jeweiligen Mit-

gliedstaaten sollen unabhängige Analysen zu den 

Entwicklungen im Bereich der Produktivität und Wett-

bewerbsfähigkeit veröffentlichen und dabei nationale 

Besonderheiten berücksichtigen. Dazu zählen etwa 

Diagnosen zu den langfristigen Antriebsfaktoren der 

wirtschaftlichen Entwicklung und den Voraussetzungen, 

wie Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit gesteigert 

werden können. Ein breiter Konsultationsprozess auf 

nationaler Ebene sowie der regelmäßige Austausch und 

eine intensive Zusammenarbeit auf europäischer Ebene 

sollen in die Analysen einfließen.

Die neue Aufgabe wird eine weitere Intensivierung der 

Zusammenarbeit mit den verschiedenen Bereichen des 

Statistischen Bundesamtes mit sich bringen: Ein Groß-

teil der für die Analysen notwendigen statistischen 

Datengrundlagen stammt beispielsweise aus den Volks-

wirtschaftlichen Gesamtrechnungen und den Unterneh-

mensstatistiken.

VERANSTALTUNGEN

Konferenz für Sozial- und  
Wirtschaftsdaten

Der Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten (RatSWD) beruft 

alle drei Jahre eine Konferenz für Sozial- und Wirtschafts-

daten ein. Die 8. Konferenz (8|KSWD) findet am 2. und 

3. März 2020 im Konferenzzentrum der Heinrich-Böll-

Stiftung in Berlin statt mit dem Thema

Gesellschaft braucht Wissenschaft.  
Wissenschaft braucht Daten.

Weitere Informationen sowie ein Call for Posters sind der 
Website des RatSWD zu entnehmen:

 www.ratswd.de/kswd

Konferenz „Messung der Preise“

Anfang Juni 2019 fand in Jena die 23. Konferenz „Mes-

sung der Preise“ statt. Ausgerichtet wurde die Veran-

staltung vom Amt für Statistik Berlin-Brandenburg und 

vom Thüringer Landesamt für Statistik als Gastgeber. 
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Die Konferenz bietet jährlich eine Plattform für den Aus-
tausch zwischen Forschung, Statistikproduzenten und 
wichtigen Nutzergruppen zu Fragen der Preisstatistik. 

Die Vorträge behandelten unter anderem Analysen der 
Revisionsergebnisse des Verbraucherpreisindex und 
des harmonisierten Verbraucherpreisindex, indextheo-
retische Fragestellungen, Nutzung und Ausblicke zum 
Umgang mit Scannerdaten sowie Informationen zu For-
schungsvorhaben. Das Statistische Bundesamt betei-
ligte sich mit Vorträgen zu den Themen Revision der Ver-
braucherpreise 2015 = 100, Experimenteller Preisindex 
für Pauschalreisen auf Basis von Transaktions daten, 
Mieten – neues Wägungsschema, tiefer gegliederte 
Ergebnisse sowie Scannerdaten – Sachstand und Aus-
blick.

 www.statistik-berlin-brandenburg.de

Arbeitsmarkt zwischen  
Digitalisierung und Wertewandel

Anfang Juni 2019 trafen sich Expertinnen und Experten 
aus der Arbeitsmarktforschung, der amtlichen Statis-
tik und der Arbeitsmarktpolitik zur wissenschaftlichen 
Tagung „Arbeitsmarkt zwischen Digitalisierung und 
Werte wandel – neue Indikatoren zur Qualität der Arbeit“ 
im Statistischen Bundesamt.

In welchem Spannungsfeld stehen die technisch 
bedingte Veränderung der Arbeitswelt und die sich 
wandelnden Ansprüche der Beschäftigten? Das war die 
Frage, die knapp 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
aus Wissenschaft und Politik, Verbänden, Bund, Län-
dern und von internationalen Institutionen diskutierten. 
Unter anderem ging es darum, welche Auswirkungen 
die Digitalisierung auf den Arbeitsmarkt und vor allem 
auf die Anforderungen an die Beschäftigten hat, wie 
sich dies auf die Qualität der Arbeit auswirkt und mit 
welchen Indikatoren diese Entwicklung national wie 
international abgebildet werden kann. Die vorgestellten 
wissenschaftlichen Studien beleuchteten diese Zusam-
menhänge anhand etablierter, aber auch neu erschlos-
sener Datenquellen.

 www.destatis.de

Qualität bei zusammengeführten 
Daten – Befragungsdaten, Adminis-
trative Daten, Neue digitale Daten: 
Miteinander besser?

Zu diesem Thema veranstaltete das Statistische Bun-
desamt gemeinsam mit dem ADM Arbeitskreis Deut-
scher Markt- und Sozialforschungsinstitute e. V. und der 
Arbeitsgemeinschaft Sozialwissenschaftlicher Institute 
e. V. (ASI) am 27. und 28. Juni 2019 in Wiesbaden eine 
wissenschaftliche Fachtagung. Die Kurzfassungen und 
Folienpräsentationen stehen auf der Website des Sta-
tistischen Bundesamtes zur Verfügung; die Langfassun-
gen der Beiträge werden später in einem Tagungsband 
erscheinen.

 www.destatis.de

NEUERSCHEINUNGEN

Sondergutachten des  
Sachverständigenrats

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamt-
wirtschaftlichen Entwicklung wurde von der Bundes-
regierung beauftragt, ein Sondergutachten zur Beprei-
sung von Kohlenstoffdioxid (CO2) zu erstellen. Im 

Sondergutachten „Aufbruch zu einer neuen Klimapoli-
tik“ diskutiert er Reformoptionen für die Klimapolitik.

 www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de
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STATISTISCHE DATENGEWINNUNG 
DURCH DIE NUTZUNG GEOGRAFISCHER 
INFORMATIONEN

Kathrin Gebers, Philip Graze

Kathrin Gebers

ist M. Sc. in Economics und als 

Referentin im Referat „Methoden 

der Datenanalyse“ des Statistischen 

Bundesamtes tätig. Schwerpunkt-

mäßig beschäftigt sie sich mit der 

Integration statistischer und geogra-

fischer Daten sowie deren Analyse.

Philip Graze

studierte Wirtschafts- und Sozial-

geografie. Er war Datenanalyst für 

das Bundesinstitut für Bevölke-

rungsforschung und arbeitet seit 

2009 für das Hessische Statistische 

Landesamt. Dort verantwortet er 

die Themen Geoinformation und 

Veröffentlichungen.

 Schlüsselwörter: Digitalisierung – Datenintegration – Geodaten – 

Georeferenzierung – Erreichbarkeitsanalyse

ZUSAMMENFASSUNG

In der amtlichen Statistik werden durch die Integration statistischer und geografischer 

Daten Informationen nutzbar gemacht, die bisher nicht erschlossen werden konnten. 

Das daraus entstehende Wissen kommt in den unterschiedlichsten Lebensbereichen 

(beispielsweise Wirtschaft, Gesellschaft, Umwelt) zur Anwendung. Die Statistischen 

Ämter des Bundes und der Länder stellen statistische Informationen bereit, die zur 

Willensbildung und in Entscheidungsprozessen in einer demokratischen Gesellschaft 

notwendig sind. Diese Aufgabe wird mit den neu erschlossenen integrierten Daten auf 

eine neue Ebene gebracht.

Modellhaft veranschaulicht wird dies am konkreten Beispiel der Erweiterung des hessi-

schen Mikrozensus-Datensatzes um die berechnete Erreichbarkeit von Grund schulen.

 Keywords: digitalisation – data integration – geodata – geo-referencing – 
accessibility analysis

ABSTRACT

In official statistics, the integration of statistical and geographical information deliv-
ers insights that previously could not be accessed. The resulting knowledge is used in 
the most diverse areas of life (e. g. economy, society, and environment). The statistical 
offices of the Federation and the Länder provide statistical information necessary for 
developing informed opinions and decision-making in a democratic society. This task 
is taken to a new level by such integrated data that have become accessible.

This is illustrated by the concrete example of extending the microcensus data set for 
Hessen to include the calculated accessibility of primary schools.
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 Auszug aus § 10 Bundesstatistikgesetz – 
Erhebungs- und Hilfsmerkmale

(2) Der Name der Gemeinde, die Blockseite und die geo-

grafische Gitterzelle dürfen für die regionale Zuordnung 

der Erhebungsmerkmale genutzt werden. Die übrigen 

Teile der Anschrift dürfen für die Zuordnung zu Block-

seiten und geografischen Gitterzellen für einen Zeitraum 

von bis zu vier Jahren nach Abschluss der jeweiligen 

Erhebung genutzt werden. Besondere Regelungen in 

einer eine Bundesstatistik anordnenden Rechtsvor-

schrift bleiben unberührt. 

(3) Blockseite ist innerhalb eines Gemeindegebiets die 

Seite mit gleicher Straßenbezeichnung von der durch 

Straßeneinmündungen oder vergleichbare Begrenzun-

gen umschlossenen Fläche. Eine geografische Gitterzelle 

ist eine Gebietseinheit, die bezogen auf eine vorgege-

bene Kartenprojektion quadratisch ist und mindestens 

1 Hektar groß ist.

oder administrative Daten, technisch einfach miteinan-

der verknüpft werden können. 

Der Fokus dieses Artikels und der Integration statisti-

scher und geografischer Informationen im Allgemeinen 

liegt nicht auf der kartografischen Darstellung geo-

referenzierter Informationen, sondern vielmehr auf den 

Möglichkeiten und Ansätzen für erweiterte Analysen. 

Daher wird die thematische Verschneidung von Informa-

tionen über den Raumbezug vorgestellt und es werden 

beispielhaft Ergebnisse der dadurch entstandenen Ana-

lysemöglichkeiten gezeigt. Insbesondere die Sinnhaftig-

keit und der Mehrwert, der durch die Georeferenzierung 

von Stichproben erzeugt werden kann, stehen somit im 

Vordergrund.  

3

Integration statistischer und  
geografischer Daten

3.1 Fragestellung

Wie stellt sich die durchschnittliche Wegstrecke für 

hessische Familien mit mindestens einem grundschul-

pflichtigen Kind im Alter von sechs bis zehn Jahren zur 

nächstgelegenen Grundschule in Hessen dar? Zur Beant-

wortung dieser Frage wurde der Experimentaldatensatz 

des Mikrozensus Hessens um zusätzliche Merkmale 

erweitert. Das Besondere an diesen Merkmalen ist, dass 

sie nicht im Zuge der Befragung der Mikrozensus-Haus-

halte erhoben werden, sondern über den räumlichen 

Bezug – die Rasterzellen-ID – dem Haushaltsdatensatz 

nachträglich zugespielt werden. Aus Sicht der Statistik 

ist dies eine belastungsarme Methode zur Generierung 

zusätzlicher Merkmale. Die ermittelten Merkmale kön-

nen schließlich, wie alle Merkmale des Mikrozensus, 

analysiert werden. 

 Was ist der Mikrozensus? 

Der Mikrozensus ist eine repräsentative Haushaltsbe-

fragung der amtlichen Statistik in Deutschland. Seit 

1957 wird im Rahmen des Mikrozensus jährlich 1 % der 

Haushalte stellvertretend für die gesamte Bevölkerung 

zu ihren Lebensbedingungen befragt. In Hessen sind 

dies derzeit etwa 60 000 Personen in rund 30 000 Haus-

halten, die gleichmäßig über die Kalenderwochen des 

Jahres verteilt befragt werden. Bereits seit 1968 enthält 

das Frageprogramm des Mikrozensus auch Fragen der 

Arbeitskräfteerhebung der Europäischen Union. Um ein 

repräsentatives Bild der Lebenssituation der Gesamt-

bevölkerung zu erhalten, besteht für den Mikrozensus 

Auskunftspflicht.

3.2 Geokodierung

In einem ersten Schritt erfolgte die Geokodierung der 

hessischen Grundschulstandorte | 1, das heißt die vorhan-

denen Anschriften wurden in Koordinatenpaare transfor-

miert und die Schulen damit punktgenau verortet.

Die hessischen Mikrozensus-Haushalte wurden eben-

falls geokodiert. Der Datensatz jedes Mikrozensus-

haushalts wurde um Koordinaten erweitert. Ausgehend 

von den Koordinaten erfolgte anschließend die Daten-

satzergänzung um die Rasterzellen-ID, welche die Ras-

terzelle definiert, in der das Koordinatenpaar liegt. Die 

 1 Die Anschriften der Grundschulen stammen aus dem öffentlich 
zugänglichen Hessischen Schulverzeichnis und basieren auf dem 
Hessischen Schulinformationssystem. Das Schulverzeichnis enthält 
nicht immer den tatsächlichen Standort der Grundschulen, weil 
das Verzeichnis die postalische Erreichbarkeit sicherstellen soll. In 
Stichproben wurden die tatsächlichen Grundschulstandorte über die 
betreffenden Schulwebseiten recherchiert. Die Nebenstandorte, die 
nicht im Schulverzeichnis enthalten sind, wurden vom Hessischen 
Kultusministerium aus dem Hessischen Dienststellenverzeichnis 
bereitgestellt.
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Rasterzellen-ID wird gespeichert, die Koordinaten nicht 
(Scholze, 2015, hier: Seite 211).

3.3 Berechnung von Entfernungen 

Um die Entfernungen zwischen den Haushalten und der 
nächstgelegenen Grundschule berechnen zu können, 
wurden die Wohnstandorte der Haushalte operationa-
lisiert. Es wurden nicht die Entfernungen zwischen den 
Wohnstandorten und den nächstgelegenen Grundschu-
len gemessen, sondern die Entfernungen zwischen der 
Grundschule und der Rasterzelle, in der sich der Haus-
halt befindet. Das Operationalisieren auf Rasterebene 
dient der späteren Verknüpfung der Mikrozensus-Daten 
mit den berechneten Entfernungen.

Für die Distanzmessung wurden mithilfe eines Routing-
dienstes Erreichbarkeitszonen berechnet. Dabei wurde 
ein INSPIRE | 2-konformes 100-m-Raster für Hessen um 
Erreichbarkeitsinformationen angereichert. Ausgehend 
von den Schulstandorten wurden Erreichbarkeits zonen 
definiert. Erreichbarkeitszonen sind Gebiete, die von 
einem Startpunkt aus innerhalb eines bestimmten Zeit-
raums oder innerhalb einer bestimmten Wegstrecke 
(nicht Luftlinie!) erreichbar sind. Startpunkte waren 
die einzelnen Grundschulen. Ausgehend von die-
sen wurden Erreichbarkeitszonen (zum Beispiel unter 
300 Meter, 300 bis unter 500 Meter und weitere Zonen) 
festgelegt. Die erzeugten Erreichbarkeitszonen und die 
100-m-Rasterdatei für Hessen wurden anschließend 
zur weiteren Verarbeitung in ein Datenbanksystem 
importiert. Unter Verwendung räumlicher Operationen 
wurden auf Datenbankebene die Rasterinformationen 
mit den errechneten Erreichbarkeitszonen verschnit-
ten. Je nachdem, in welche Erreichbarkeitszone dabei 
der Rastermittelpunkt fiel, erhielten die Rasterzellen 
den entsprechenden Wert (zum Beispiel 300 bis unter 
500 Meter). Dieses Verfahren wurde flächendeckend 
durchgeführt. Abschließend verfügte jede Rasterzelle 
Hessens über Distanzwerte zur nächstgelegenen Grund-
schule. Jede Rasterzelle hatte zudem einen eindeutigen 
Identifikator, die Raster zellen-ID.

 2 www.geoportal.de

Zur Berechnung der Erreichbarkeitszonen für die hes-
sischen Grundschulen wurde der Routingdienst | 3 des 
Bundesamtes für Kartographie und Geodäsie eingesetzt. 
Dieser Dienst basiert auf dem OpenRouteService des 
„Heidelberg Institute for Geoinformation Technology“ 
(HeiGIT) der Universität Heidelberg. Als Datengrundlage 
des Routingdienstes wird die frei verfügbare Datenbasis 
„OpenStreetMap“ verwendet. | 4 

Neben der klassischen Berechnung von Pkw-, Fahrrad- 
und Fußgängerrouten bietet der Dienst auch die Mög-
lichkeit, Geh-/Fahrzeiten-Intervalle zu berechnen. Es ist 
also möglich, die Distanz in Strecke, wie auch in Dauer  
zu messen. Die Berechnung erfolgt stets entlang beste-
hender Verkehrswege. Nicht berücksichtigt wurden in 
der vorliegenden Analyse Ampeln, Baustellen, aktuelle 
Verkehrslagen (Echtzeitdaten) und zu erwartende Ver-
kehrslagen (Tageszeit und Wochentag). 

3.4 Zusammenführen der Informationen

Nach der Verschneidung der Rasterinformationen mit 

den Erreichbarkeitszonen liegt nun ein 100-m-Raster 

für Hessen vor, welches für alle Rasterzellen Informatio-

nen über die Distanz zur nächstgelegenen Grundschule 

enthält. Die einzelnen Rasterzellen verfügen über einen 

eindeutigen Identifikator, die Rasterzellen-ID. Über die 

Rasterzellen-ID ist eine Verknüpfung der Mikrozensus-

Haushalte und der Distanzinformationen möglich. Die 

einzelnen Mikrozensusdatensätze wurden somit um 

neue Informationen bezüglich der Distanzen und Weg-

streckenzeiten zur nächstgelegenen Grundschule er -

gänzt.  Grafik 2

 3 Im Routingdienst sind verschiedene Geschwindigkeitsprofile für Pkw, 
Fahrräder und Fußgänger hinterlegt. Bei der Berechnung der Routen 
und Erreichbarkeitszonen zum Beispiel für Pkw und Fahrräder berück-
sichtigt der Routingdienst zudem die Art der Straße (Autobahn, Land-
straße, Innenstadt und weitere Straßenführungen), die Geschwin-
digkeitsbegrenzung (im Normalfall durch Straßenschilder) und die 
Oberflächenbeschaffenheit (Asphalt, Schotter, Sand und weitere 
Straßenbeläge) der Straße. Die tatsächlich gewählte Geschwindigkeit 
für einen Straßenabschnitt ergibt sich dabei aus dem niedrigsten der 
drei Werte. Die Fußgänger-Geschwindigkeit ist im Normalfall unab-
hängig von der Beschaffenheit auf 5 km/h festgelegt. Dies bedeutet 
allerdings auch, dass für die Gesamtzeit des Wegs (das heißt die auf 
der jeweiligen Straße verbrachte Zeit) immer angenommen wird, dass 
die ausgewählte Geschwindigkeit durchgehend auf dem Strecken-
abschnitt eingehalten und durchgehalten wird.

 4 Grund dafür ist, dass aktuell keine routingfähigen amtlichen Daten-
grundlagen existieren, mit denen ähnliche Berechnungen möglich 
sind.
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3.5 Ergebnisse mal eine Strecke von fünf Kilometern zurücklegen, um 

eine Grundschule zu erreichen. Der Anteil der Familien 

mit einer Entfernung von mehr als fünf Kilometern ist 
Auf Basis des erstellten hessischen Projektdatensatzes 

so gering, dass er im statistischen Sinn nicht als valide 
für den Mikrozensus 2017 konnten exemplarisch Ergeb-

angesehen werden kann.
nisse generiert werden. Dabei handelt es sich nicht um 

„amtliche“ Ergebnisse, sondern um experimentelle Die Anteilswerte variieren zwischen eher städtisch und 
Daten. Zum einen konnten für das Projekt nur vorläu- eher ländlich geprägten Regionen. | 5 In städtischen Ge- 
fige Daten des Mikrozensus 2017 genutzt werden, zum meinden haben nahezu alle Familien mit Kindern im 
anderen muss der Prozess der Qualitätssicherung noch grundschulpflichtigen Alter (99 %) eine solche Schule im 
weiter vorangetrieben werden. So müsste beispiels- Umkreis von zwei Kilometern. Dagegen trifft dies in länd-
weise sichergestellt werden, dass die in der Analyse lichen Gemeinden auf vergleichsweise wenige Familien 
verwendeten Daten – Mikrozensus, Schulverzeichnis, zu, genauer auf einen Anteil von 55 % und damit nur 
Routing informationen – das gleiche Bezugsjahr haben. knapp über die Hälfte der Familien. 

Nach der modellhaften Analyse wäre für rund 90 % der Bei der Betrachtung der berechneten Fahrzeit zur nächst-

hessischen Familien mit mindestens einem Kind im gelegenen Grundschule zeigt sich, dass rund 97 % der 

grundschulpflichtigen Alter von sechs bis zehn Jahren Familien mit einem Kind im grundschulpflichtigen Alter 
maximal fünf Minuten für die Fahrt zur nächsten Grund-die nächstgelegene Grundschule höchstens zwei Kilo-
schule benötigen. In städtischen Regionen brauchen meter entfernt. Gemessen wird dabei nicht die Luftlinie, 

sondern die über eine Straße zurückzulegende Entfer-

nung. Weitere rund 10 % der Familien mit mindestens  5 Zum Verstädterungsgrad (Degree of urbanisation – DEGURBA) siehe 
https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/degree-of-urbanisation/

einem Kind im grundschulpflichtigen Alter müssen maxi- background

Grafik 2

Erweiterung des Mikrozensus-Datensatzes: Fußläufige Erreichbarkeit der nächsten 
Grundschulen

Berechnung der Erreichbarkeitszonen (Routing)

Koordinaten 
der Grundschulen

100 m x 100 m-Gitterzelle 
der Mikrozensus-Haushalte

Erweiterung des Mikrozensus-Datensatzes um Distanz und Wegstreckenzeit

2019 - 01 - 0519 

Quelle: Visualisierung auf Basis der Ergebnisse des Routingdienstes des Bundesamtes für Kartographie und Geodäsie
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alle Familien der betrachteten Gruppe (100 %) maximal 
fünf Minuten Fahrzeit zur nächstgelegenen Grundschule, 
in ländlichen Regionen sind es mit 90 % etwas weniger 
(Statistisches Bundesamt, 2018, hier: Seite 12 f.). 

Für die Interpretation der Ergebnisse ist allerdings zu 
beachten, dass die Berechnung der Fahrzeiten auf einer 
modellbedingten Annahme basiert: Die gesamte Fahrt 
wird, vom ersten bis zum letzten Meter, mit der jeweils 
maximal erlaubten Höchstgeschwindigkeit zurückge-
legt. Die Betrachtung der Fahrzeit zur nächstgelegenen 
Grundschule für Familien mit grundschulpflichtigen Kin-
dern für städtische und ländliche Regionen hält einem 
Vergleich mit empirischen Erfahrungswerten nicht stand. 
Insbesondere im Stadtverkehr sind mitunter auch kurze 
Strecken zur entsprechenden Tageszeit kaum in dieser 
Fahrzeit zu schaffen. Dies spiegelt sich in der Auswer-
tung der Pendlerdaten des Mikrozensus wider: Zwar 
legen Pendlerinnen und Pendler in städtischen Regio-
nen häufiger kürzere Distanzen zur Arbeitsstätte zurück 
als in ländlichen Regionen. Jedoch ist dort der Anteil 
derjenigen, die eine kurze Fahrzeit von weniger als zehn 
Minuten zur Arbeit benötigen, geringer als auf dem Land 
(Dettmer/Wolf, 2018, hier: Seite 8).

4

Fazit und Ausblick

Die Georeferenzierung bestehender Datensätze ermög-
licht es, räumlich generierte Merkmale zu ergänzen und 
somit neue Zusammenhänge zu analysieren – und zwar 
unabhängig davon, ob eine Vollerhebung oder eine 
Stichprobe zugrunde liegt. Sie kommt ohne zusätz-
liche Erhebungen und ohne zusätzliche Belastung der 
Befragten und des Haushalts aus. Darüber hinaus kann 
die Auswertungstiefe bestehender Erhebungen in der 
räumlichen Tiefe und Flexibilität der analysierten Regio-
naleinheiten gesteigert werden. 

Das Potenzial räumlicher Analysen sollte weiter erforscht 
und genutzt werden, um zusätzliche statistische Infor-
mationen zu gewinnen und möglicherweise klassische 
Erhebungsmethoden durch solche Analysen teilweise zu 
ergänzen oder zu ersetzen. Zur Abschöpfung des Ana-
lysepotenzials geokodierter Statistiken sind sehr gute 
Kenntnisse der Fachstatistiken sowie der Verfahren der 
Geodatenverarbeitung und der zusätzlich verfügbaren 

Geobasisdaten notwendig. In intensiven Kooperationen 
der Expertinnen und Experten der verschiedenen Berei-
che können ein gegenseitiges Verständnis für jeweils 
anders gelagerte Perspektiven entwickelt und Analysen 
erarbeitet werden. Langfristig sollten bei entsprechen-
dem Bedarf die exemplarisch durchgeführten räum-
lichen Analysen und Prozesse standardisiert und in die 
laufende Statistikproduktion integriert werden. 

Die in diesem Artikel vorgestellte Analyse basiert auf 
einem Stadt-Land-Vergleich. Noch interessanter wären 
Aussagen auf lokaler Ebene. Jedoch reichen der Stich-
probenumfang des Mikrozensus, die relativ geringe 
Anzahl der Befragungen (siehe Exkurs „Was ist der 
Mikro zensus?“) und die noch geringere Anzahl an 
Haushalten mit Kindern im Grundschulalter nicht aus, 
um valide Ergebnisse in tieferer räumlicher Gliede-
rung auszuweisen. Für Auswertungen auf noch tieferer 
regio naler Ebene bräuchte es bei der hier behandelten 
Frage stellung neben den vorhandenen Anschriften der 
Grundschulen einen größeren Stichprobenumfang. Die 
benötigten Informationen, in diesem Fall Anschriften, 
finden sich in Verwaltungsregistern, zum Beispiel im 
Einwohner melderegister. Um diese jedoch in größe-
rem Umfang verwenden zu dürfen, müssen gesetzliche 
Grundlagen geschaffen werden. 

Im Rahmen eines Routings können „tatsächliche“ Auf-
wände berechnet werden, die für bestimmte Distanzen 
benötigt werden. Distanzen können in der Einheit Zeit 
ausgewiesen werden und somit ein realistischeres Bild 
der Erreichbarkeiten abbilden als bei einer Betrachtung 
der Wegstrecke oder gar der Luftstreckendistanz. Ver-
kehrsaufkommen oder naturräumliche Gegebenheiten 
werden zudem besser abgebildet. Das Routing kann auch 
unterschiedlichste Verkehrsmittel (Pkw, öffent licher Per-
sonennahverkehr, zu Fuß, Fahrrad, …) sowie für Fußgän-
ger nachteilige Straßenbegebenheiten (wie steile Stra-
ßen) in die Analysen einbeziehen, um die in der Realität 
vorhandenen Mobilitätsoptionen widerzuspiegeln. | 6

Der Einsatz von Routingdiensten könnte im Verbund der 
Statistischen Ämter des Bundes und der Länder künftig 
auf viele weitere Fragestellungen ausgeweitet werden. 
Dazu zählen Informationen, wie gut andere Infrastruk-
tureinrichtungen, beispielsweise weiterführende Schu-

 6 Metadatenbeschreibung für den Indikator 11.2.1 der Sustainable 
Development Goals (Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen). 
[Zugriff am 9. Juli 2019]. Verfügbar unter: https://unstats.un.org/
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len, Krankenhäuser | 7, öffentlicher Nahverkehr, oder die 
Versorgung mit Infrastruktureinrichtungen des täglichen 
Bedarfs durch Supermarkt, Friseur, Bäcker, Banken und 
so weiter, erreichbar sind. Solche Angaben ermöglichen 
es, Aussagen über Versorgungslagen zu treffen (Bundes-
amt für Statistik, 2018). Anschriften und Koordinaten 
dieser Einrichtungen sind bereits heute im statistischen 
Unternehmensregister vorhanden. Auch die Erreichbar-
keit von Freizeitinfrastruktur, wie Seen, Parks und Wäl-
der, könnte berechnet werden.  

Des Weiteren sollten auch die vorhandenen, bei der vor-
liegenden Untersuchung eingesetzten Instrumente für 
die Erstellung valider statistischer Informationen weiter- 
entwickelt werden. So ist eine Weiterentwicklung des 
„OpenRouteService“ des Bundesamtes für Kartographie 
und Geodäsie erforderlich. Die aufgezeigten Vereinfa-
chungen führen bisher zu nicht realistischen Werten und 
damit zu gewissen Verzerrungen in den angegebenen 
Fahrzeiten. 

Außerdem bedarf es einer noch exakteren Recherche der 
Grundschulstandorte (siehe Fußnote 1). Denn eine hohe 
Ergebnisqualität ist nur sicherzustellen, wenn alle existie-
renden Schulen oder sonstigen Infrastruktureinrichtun-
gen und ihre genaue Verortung berücksichtigt werden.

Die genannten Punkte verdeutlichen, dass neben der 
Etablierung der rein technischen Prozesse zur Geo-
kodierung und Verschneidung der Datenbestände zu -
sätzliche Aspekte zur Einschätzung der Datenqualität 
weiter untersucht werden müssen. 

 7 https://krankenhausatlas.statistikportal.de/
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ZUSAMMENFASSUNG

Für den deutschen Verbraucherpreisindex und den Harmonisierten Verbraucherpreis-

index werden derzeit monatlich für etwa 10 000 Produkte Preise im Internet erhoben. 

Im Regelfall erfolgt dies manuell durch Preiserheberinnen und Preiserheber, und zwar 

zu einem festgelegten Zeitpunkt. Im Statistischen Bundesamt wird intensiv daran 

gearbeitet, diese manuellen Preiserhebungen bis Ende 2020 mit der Hilfe von Web 

Scraping zu automatisieren. Auch werden neue Methoden entwickelt, um große Da-

tenmengen in die Berechnung von Preisindizes zu integrieren. Der vorliegende Artikel 

stellt das in der Entwicklung befindliche generische Programm für die Nutzung von 

Web Scraping vor und gibt darüber hinaus einen Überblick über den Forschungsstand 

in der Methodenentwicklung.

 Keywords: consumer price index – web scraping – digitalisation –  
dynamic pricing

ABSTRACT

At present, the prices of roughly 10,000 products are collected on the internet each 
month for the German Consumer Price Index and the Harmonised Index of Consumer 
Prices. Usually, this is done manually by price collectors, and at a given point of time. 
At the Federal Statistical Office, intensive work is underway to automate the manual 
price collection by means of web scraping by the end of 2020. Also, new methods are 
being developed to include large data volumes in the calculation of price indices. This 
article presents the generic program that is being developed for the use of web scrap-
ing and gives an overview of the state of research in the field of methods development.
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1

Einleitung

Der Internethandel gewinnt stetig an Bedeutung. Dem-
entsprechend erfasst das Statistische Bundesamt für 
die Verbraucherpreisstatistik zunehmend Preise der 
im Internet gehandelten Waren und Dienstleistungen. 
Derzeit werden für die Verbraucherpreisstatistik jeden 
Monat Preise für etwa 10 000 Produkte im Internet 
erhoben, überwiegend manuell. Der Anteil der Pro-
dukte, für die Preise im Internet erhoben werden, hat 
sich im Verbraucherpreisindex (VPI) beziehungsweise 
im harmo nisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) seit 
dem Basisjahr 2005 bis zum Basisjahr 2015 von 5 % 
auf mehr als 10 % erhöht. Diese Aussage gilt zumindest 
bei den Gütern des Warenkorbs, für die eine Einteilung 
der Konsumausgaben der privaten Haushalte in ver-
schiedene Geschäftstypen | 1 (Sandhop, 2012) möglich 
ist. Der steigende Anteil resultiert auch daraus, dass 
große Einzelhandelsunternehmen neben ihrem Verkauf 
in stationären Geschäften ihre Produkte verstärkt auch 
in Onlineshops anbieten. Zum Teil reduzieren sie ihr 
Sortiment im stationären Handel sogar zugunsten des 
Internethandels. Der steigende Anteil der Waren und 
Dienstleistungen, die im Internet gehandelt werden, 
hat zur Folge, dass die Stichprobe der Preiserhebung im 
Onlinehandel künftig weiter ausgeweitet werden muss. 

Parallel wird in der Preisstatistik daran gearbeitet, die 
Frequenz der Preiserhebungen zu optimieren. Studien 
über das Preissetzungsverhalten von Onlinehändlern 
haben gezeigt, dass sich Preise im Onlinehandel häu-
figer ändern als im stationären Handel (Blaudow/Burg, 
2018). Eine höhere Frequenz der Preiserhebungen ist 
nur durch einen verstärkten Einsatz automatisierter Ver-
fahren wie Web Scraping zu erreichen. Zusätzlich wer-
den neue Methoden entwickelt, um die zu erwartenden 
Datenmengen zu validieren und in die monatliche Index-
berechnung des VPI und des HVPI zu integrieren. 

Der vorliegende Beitrag gibt einen Überblick über die 

anstehenden Veränderungen in der Internetpreis- 
erhebung, sowohl aus technischer als auch aus metho-
discher Sicht.

 1 Hierbei muss festgehalten werden, dass sich die Geschäftstypen-
gewichtung nur auf etwa ein Drittel aller Güter im Warenkorb bezieht.

2

Der Einsatz von Web Scraping in der 
Verbraucherpreisstatistik

Seit dem Jahr 2012 werden im Statistischen Bundesamt 
die Möglichkeiten automatisierter Preiserhebungen im 
Internet mithilfe von Web Scraping untersucht. Finanziert 
wurden und werden diese Arbeiten weitgehend durch 
das Statistische Amt der Europäischen Union (Euro-
stat). Dabei wurde von Beginn an ein imitierender Ansatz 
gewählt, bei dem durch Web Scraping einzelne, manu-
elle Preiserhebungen im Internet automatisiert werden. 
Das heißt, zu bestimmten Zeitpunkten werden automa-
tisiert Preise für zuvor definierte Produkte extrahiert, die 
ansonsten manuell erhoben wurden. Die Internet seite, 
auf der das jeweilige Produkt angeboten wird, kann ent-
weder mit der entsprechenden URL | 2 direkt aufgerufen 
werden. Oder es wird anhand von Informationen, die 
in einer Eingangsdatenbank liegen oder im Programm 
errechnet werden, Schritt für Schritt zur Internetseite 
gesteuert. Das Programm erkennt anhand der festgeleg-
ten Definition das Produkt und extrahiert den gesuchten 
Preis. Somit wird die manuelle Arbeit der Preiserhebe-
rinnen und Preiserheber imitiert, ist jedoch in belie biger 
Frequenz wiederholbar. Im Gegensatz dazu könnten 
auch die Preise aller verfügbaren Produkte beispiels-
weise eines Onlinehändlers ohne vorausgehende Pro-
duktauswahl | 3 abgegriffen werden. Dieser Ansatz wird 
vom Statistischen Bundesamt bislang nicht verfolgt.

Derzeit wird Web Scraping in der Preisstatistik isoliert 
vom hausinternen Netzwerk des Statistischen Bundes-
amtes mit projekteigener IT-Ausstattung betrieben. Das 
eigentliche Programm, welches die Automatisierungs-
prozesse steuert, ist in der Programmiersprache Java 
geschrieben. Es verwendet SQL | 4-Datenbanken für Ein-
gangs- und Ausgangsdaten sowie entweder das Scra-
pingtool iMacros oder Selenium. Die Programmierung 
kann ebenso wie die Programm- und Datenpflege nur 
von wenigen Personen mit speziellen IT-Kenntnissen 
durchgeführt werden. | 5

 2 Uniform Resource Locator – einheitlicher Ressourcenzeiger. Die URL 
ist ein Standard, mit dem bestimmte Inhalte aufgerufen werden;  
häufig wird darunter die Adresse einer Website verstanden.

 3 Sogenanntes bulk scraping.

 4 Structured Query Language.

 5 Für zusätzliche Erläuterungen siehe Blaudow (2018).
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Aktuell werden bereits für mehrere Güterbereiche Preise 

für die Verbraucherpreisstatistik erfolgreich mittels Web 

Scraping erhoben, beispielsweise für Mietwagen, für 

zahlreiche Arten von Medikamenten oder auch für Fern-

bus- und Bahnreisen. 

Über die Preiserhebungen für den VPI/HVPI hinaus wird 

Web Scraping auch in anderen Bereichen der Preisstatis-

tik erfolgreich eingesetzt: 

> Für die Kaufkraftparitäten werden Preise für Hotel-

übernachtungen und Flugreisen erhoben. 

> Für den Preisindex des selbstgenutzten Wohneigen-

tums werden Wohngebäudeversicherungstarife erho-

ben.

> Für den Erzeugerpreisindex werden Gas- und Strom-

preise von mehreren Energiebörsen automatisiert aus 

dem Internet gewonnen. 

Je nach Statistik und Volatilität der Preise werden die 

automatisierten Preiserhebungen täglich, wöchentlich 

oder monatlich durchgeführt.

3

Die Herausforderung durch dynamische 
Preissetzung im Onlinehandel

Im Internethandel ist es mit wenig Aufwand möglich, 

Preise anhand von Algorithmen in sehr kurzen Zeitab-

ständen automatisiert und annähernd unbegrenzt zu 

ändern. Dieses Phänomen wird allgemein als dynami-

sche Preissetzung bezeichnet. Die hierfür verwendeten 

Algorithmen werden durch Faktoren wie Angebot und 

Nachfrage, Zeitpunkt des Kaufs und Rabattaktionen 

beeinflusst. | 6  Grafik 1

In einem Markt mit einer statischen Preisgestaltung 

(siehe  Grafik 2) bieten die Produzenten ihre Produkte 

zu einem Preis an, der für alle Kundinnen und Kunden 

gleich ist und für einen absehbaren Zeitabschnitt (bei-

spielsweise über einen Monat) gleich bleibt. Ein Produ-

zent kennt nicht die individuelle Zahlungsbereitschaft 

 6 In der Studie von Blaudow/Burg (2018) wurde beispielweise fest-
gestellt, dass ein Großteil der Preisänderungen bei größeren Online-
shops während der ersten Tageshälfte auftritt.

der Kundschaft und wird einen Preis 1 setzen, der mög-

lichst viele Kundinnen und Kunden zum Kauf seines Pro-

dukts veranlasst. Die Kundschaft kann auf diese Weise 

das Produkt und dessen Preis mit Produkten anderer 

Grafik 1
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Produzenten vergleichen, um ihre Konsumentenrente | 7 diert gegen null. Kundinnen und Kunden mit einer Zah-
zu maximieren. lungsbereitschaft unter dem statischen Preis würde ein 

entsprechend niedrigerer Preis (Preis 3) angeboten. Sie 
Liegt die individuelle Zahlungsbereitschaft einer Kundin würden zum niedrigeren Preis kaufen und nicht auf ein 
oder eines Kunden oberhalb des gesetzten Preises, ist Substitut ausweichen. Der Absatz würde steigen, der 
die Konsumentenrente beim Kauf des Produkts posi- Gewinn des Verkäufers optimiert und die Konsumenten-
tiv. Liegt der Preis hingegen oberhalb der individuellen rente abgeschöpft.
Zahlungsbereitschaft, würde sich die Kundin oder der 
Kunde gegen einen Kauf entscheiden und möglicher- Im Onlinehandel ermöglichen die verfügbaren Algorith-
weise ein Substitut bei einem anderen Produzenten zu men sehr schnelle Preisanpassungen. Ein Wechsel zwi-
einem geringeren Preis erwerben. schen verschiedenen Produktpreisen (Preis 1, Preis 2 

und Preis 3) ist ohne großen Aufwand durchzuführen 
Mit einer dynamischen Preissetzungsstrategie kann 

und jederzeit wiederholbar, wodurch ein Produzent 
gegenüber einer statischen Preissetzung der Gewinn 

seine Absatzstrategie stets den Marktgegebenheiten 
des Verkäufers ausgeweitet werden: Dazu müsste es 

anpassen kann. 
dem Verkäufer gelingen, die Preise so zu setzen, dass 
sie idealerweise genau die Zahlungsbereitschaft des Das Phänomen der dynamischen Preissetzung ist zu 
potenziellen Käufers treffen. Kundinnen und Kunden trennen vom Phänomen der individualisierten Preisset-
mit hoher Zahlungsbereitschaft würden einen höheren zung. Bei den Algorithmen für die individualisierte Preis-
Preis zahlen (Preis 2 in  Grafik 3) entsprechend ihrer setzung sind personenabhängige Eigenschaften die 
Zahlungsbereitschaft und die Konsumentenrente ten- entscheidenden Kriterien, die die Preissetzung beein-

flussen.  Grafik 4

 7 Als Konsumentenrente bezeichnet man in der Wohlfahrtstheorie  
die Differenz zwischen der individuellen Zahlungsbereitschaft einer 
Käuferin oder eines Käufers für ein Produkt und dem tatsächlich 
gezahlten Preis beim Kauf [siehe beispielsweise Varian (2010),  
hier: Seite 264].

Sowohl das Phänomen der dynamischen als auch das 
der individualisierten Preissetzung im Internet stellt eine 
Herausforderung für die amtliche Preisstatistik dar. Stark 
volatile Preise machen eine repräsentative Preismes-
sung schwieriger. Während die individua lisierte Preis-
setzung konzeptionell bei der Inflationsmessung noch 

Grafik 4
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nicht berücksichtigt werden soll, ist eine dynamische 
Preissetzung in der durchschnittlichen Preisentwicklung 
korrekt zu erfassen. Deshalb wird die Preisvolatilität bei 
den für die Verbraucherpreisstatistik relevanten Pro-
dukten kontinuierlich untersucht. Derzeit wird in einer 
Studie mit rund 9 000 Produkten das Preissetzungsver-
halten von etwa 250 Onlinehändlern beobachtet und 
analysiert. Dazu werden stündlich Preise erhoben und 
ausgewertet. Ziel der Studie ist es, die Preisvolatilität 
der einzelnen Produkte festzustellen und bei Bedarf die 
Preiserhebung zu verbessern, um die Repräsentativität 
und die Qualität der monatlichen Preiserhebung des 
VPI/HVPI zu sichern oder sogar zu steigern.

4

Die Zukunft des Web Scrapings  
in der Preisstatistik:  
das generische Programm

Es ist vorgesehen, mit  Web Scraping sukzessive die bis-
herigen manuellen Preiserhebungen im Internet abzulö-
sen. Damit können in kurzer Zeit größere Datenmengen 
erhoben werden und die Datenerhebungen werden flexi-
bler. So können beispielsweise Erhebungen an Wochen-
enden oder Nacherhebungen ohne großen Aufwand 
durchgeführt werden. Allerdings kann die Wartungs-
intensität hoch ausfallen, wenn eine Internetseite häu-
fig verändert wird (technische Wartung) oder die zu erhe-
benden Produkte häufig wechseln und ersetzt werden 
müssen (fachliche Wartung).

Die fachliche Wartung erfordert unter anderem regelmä-
ßige Kontrollen der Input- und Outputdatenbanken, da 
das Produktsortiment im Onlinehandel durch häufige 
Wechsel geprägt ist. Hierzu ist geschultes Personal in 
den Fachreferaten erforderlich, welches die automati-
siert erhobenen Preisdaten auf deren Plausibilität hin 
überprüft und bei auftretenden Schwierigkeiten die 
notwendigen Gegenmaßnahmen einleitet (zum Beispiel 
Produkte manuell nacherheben). Die qualitativen Anfor-
derungen an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stei-
gen dadurch. Die Preiserhebungen im Internet, die bis-
her überwiegend einmal monatlich für jedes Produkt 
durchgeführt werden, erfolgen künftig automatisiert 
und in vielen Fällen in einer sehr viel höheren Frequenz. 
Die bestehende Stichprobe der etwa 10 000 Produkte 

im Onlinehandel muss dabei nicht ausgeweitet werden, 
sondern entsprechend der Volatilität der Preise bezie-
hungsweise der Preissetzungsstrategien der Online-
händler werden mehr Preise je Produkt erfasst. Plausibi-
lisierungsschritte, die bislang im Zuge der Preiserhebung 
erledigt wurden, müssen nachge lagert und sehr zeitnah 
im Erhebungsprozess für einen deutlich größeren Daten-
satz erfolgen.

Um die technische Wartung zu vereinfachen, wird seit 
Mitte des Jahres 2018 ein generisches Programm für 
Web Scraping in der Preisstatistik entwickelt. Mit des-
sen Hilfe sollen der Wartungsaufwand und die notwen-

digen IT-Kenntnisse für Web Scraping deutlich reduziert 
werden. Ziel ist, dass Web Scraping ohne tiefergehende 
IT-Kenntnisse von vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern eingesetzt und gesteuert werden kann. Ein techni-
sches Grundverständnis über den Aufbau von Internet-
seiten oder den Umgang mit Datenbanken wird dennoch 
auch weiterhin unabdingbar sein. Spezielle Schulungen 
werden die Einführung des generischen Programms 
begleiten.

Das generische Programm wird als nutzerfreundliche 
Anwendung konzipiert: Die Benutzerinnen und Benutzer 
müssen keine Codes programmieren, sondern lediglich 

Abläufe anlegen, Variablen definieren und HTML-Positio-
nen der Informationen auf Internetseiten in entsprechen-
den Masken einfügen. Eingangsdaten, die zur Identi fi-
zierung des zu erhebenden Produkts notwendig sind, 
können außerhalb der Anwendung gepflegt und aktua-
lisiert werden und für die Erhebung in die Anwendung 
geladen werden. Die Anwendung wird darüber hinaus 
in der Lage sein, aus den definierten Variablen automa-
tisch zusätzliche Variablen für die weitere Verwendung 
im Programm anzulegen. Die Ausgabedaten, also die 
Ergebnisse der automatischen Preiserhebungen, wer-
den in einer Datenbank abgelegt und können über einen 
Browser evaluiert werden. Der gesamte Erhebungspro-
zess einschließlich der Navigation im Internet wird von 
einem herkömmlichen Internetbrowser übernommen, 
um Ladezeiten und Skriptfehler zu minimieren.
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5

Prozess der Datenerhebung mithilfe 
des generischen Programms

Mit dem Einsatz des generischen Programms muss der 
Prozess der Datenerhebung im Vergleich zum bisherigen 
Vorgehen erweitert werden: 

Zu Beginn sind die wesentlichen Informationen zum 
Produkt, wie Name, Artikelnummer und exakte Inter-
netadresse (URL), in einer Tabelle zusammenzufassen. 
Hinzu kommen wichtige Informationen für die spätere 
Weiterverwendung, wie die (COICOP | 8-)Produktnummer, 
die Berichtsstellennummer und die Produktvarianten-
nummer. Diese auch bisher schon erforderlichen Ein-
gangsdaten werden in die Anwendung importiert und 
für die weitere Verwendung als Variablen angelegt. 
Daraufhin kann die Benutzerin oder der Benutzer den 
Ablauf der Preiserhe bung definieren. So besteht die 
Möglichkeit, das Programm direkt zur Produktseite navi-
gieren zu lassen oder schrittweise durch mehrere Seiten 
zu steuern (beispielsweise über die Auswahl mehrerer 
Filter). Schleifen und Bedingungen können ebenfalls 
angelegt werden. Mit Schleifen und Bedingungen kann 
die Datener hebung präziser ablaufen und die Qualität 
der Ergebnisse gesteigert werden. In einem Zeitplan 
kann die Benutzerin oder der Benutzer festlegen, ob die 
Erhebung stündlich, täglich, wöchentlich oder jährlich 
wiederholt werden soll. Die Tage und genauen Uhrzeiten 
können ebenfalls eingestellt werden. 

Unmittelbar nach einer Datenerhebung oder spätestens 
zum Ende eines gesamten Berichtszeitraums werden die 
erhobenen Daten von Preiserheberinnen und Preiserhe-
bern validiert. Dieser Prozess ist in vier Schritte unter-
teilt, die im nachfolgenden Kapitel näher beschrieben 

 8 COICOP: Classification of Individual Consumption of Purpose – Klas-
sifikation des individuellen Verbrauchs nach Verwendungszwecken.

werden. Im Anschluss an die Validierung werden die 
plausiblen Preise entweder direkt in das Berechnungs-
programm der Verbraucherpreisstatistik übernommen 
oder es müssen Preisindizes berechnet werden, welche 
als sogenannte Messzahlen in den weiteren Produk-
tionsprozess gegeben werden. Damit wäre dann ein 
Erhebungsprozess abgeschlossen und kann wieder von  
vorne beginnen.  Grafik 5

6

Neue Validierungsprozesse 
in der Verbraucherpreisstatistik

Die Verwendung großer Datenmengen in der monat-
lichen Statistikproduktion setzt einen umfassenden und 
effizienten Validierungsprozess voraus. Insbesondere 
bei der Preiserhebung im Internet können unplausible 
Ergebnisse das Gesamtergebnis verfälschen. Aus die-
sem Grund müssen dem aktuellen Validierungsprozess 
in der Verbraucherpreisstatistik, der auf eine manuelle 
Preiserhebung ausgerichtet ist, weitere Validierungs-
prozesse vorgeschaltet werden. 

6.1 Validierung durch 
das Scrapingprogramm

Die Validierung beginnt schon während der automa-
tisierten Preiserhebung. Das generische Programm wird 
in der Lage sein, bestimmte Charakteristika eines Pro-
dukts zu prüfen, bevor der dazugehörige Preis erhoben 
wird. Solche Charakteristika können Artikelnummern 
der zu erhebenden Produkte oder – zum Beispiel beim 
Personentransport – die Verbindungsmerkmale sein. 
Dieses Vorgehen erhöht die Präzision der automatisier-
ten Preiserhebung beträchtlich und reduziert die unge-
eigneten Daten in der Ausgangsdatenbank.

  

Eingangsdaten 
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Erhebung 
anlegen oder 
anpassen

Datenerhebung 
durchführen

Daten 
validieren

Daten in 
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6.2 Technische Validierung

Nach Abschluss der Preiserhebung erzeugt das gene-

rische Programm automatisch eine Datei mit einer 

Zusammenfassung des gerade abgeschlossenen Erhe-

bungslaufs, in der Kennzahlen (zum Beispiel die Lauf-

zeit der Erhebung, die Anzahl der erhobenen Preise, 

erkannte Fehler oder Warnungen) zusammengestellt 

werden. Darüber hinaus werden für zuvor definierte 

Fehlerarten Screenshots abgelegt. Diese Informationen 

ermöglichen es der oder dem für den Ablauf der Erhe-

bung verantwortlichen Mitarbeiterin oder Mitarbeiter, 

die technische Wartung durchzuführen. Bei Bedarf kann 

ein vollständiger Ersatzlauf gestartet werden, um ent-

standene Lücken der Erhebung zu schließen.

6.3 Fachliche Datenvalidierung

Nach einem aus technischer Sicht erfolgreichen Erhe-

bungslauf kann die Datenvalidierung durch Produkt-

expertinnen und Produktexperten beginnen. Vorüber-

gehend nicht verfügbare Produkte sind im stationären 

und im Onlinehandel normal. Um im Nachgang der 

Erhebung beurteilen zu können, ob ein Produkt nur vor-

übergehend nicht verfügbar war oder dauerhaft aus dem 

Sortiment genommen wurde, werden Informationen zur 

Verfügbarkeit des Produkts in der Ausgangsdatenbank 

abgelegt. Sollte ein Produkt mehr als zwei Monate nicht 

verfügbar sein, wird das Produkt durch die zuständige 

Produktexpertin oder den zuständigen Produktexperten 

ersetzt. Auch bei fehlerhaft vorgegebenen Positionen 

der zu erhebenden Informationen auf den Produkt-

seiten oder gänzlich fehlerhaften URLs sind die Daten-

banken entsprechend zu pflegen und für die nächsten 

Erhebungen vorzubereiten. Die erhobenen Preisdaten 

werden anschließend auf Ausreißer und nicht plausible 

Werte hin überprüft. Nicht plausible Werte sind manu-

ell aus dem Datensatz zu entfernen. Bei großem Daten-

verlust – hervorgerufen beispielsweise durch technische 

Schwierigkeiten – muss an dieser Stelle notfalls impu-

tiert werden, sofern eine Wiederholung des Erhebungs-

laufs nicht möglich ist.

6.4 Weiterverwendung von  
Web-Scraping-Preisindizes

Die monatliche Datenaufbereitung und Datenvalidierung 
der Verbrauchpreisstatistik insgesamt wird einheitlich in 
einem gemeinsamen Berechnungsprogramm der Länder 
und des Bundes durchgeführt. Dieses sogenannte Ver-
bundprogramm | 9 ist auf eine traditionelle Preis erhebung 
ausgerichtet, daher akzeptiert es für die monatliche 
Indexberechnung nur einen einzelnen Preis oder eine 
Messzahl für das jeweilige Produkt. Messzahlen sind 
außerhalb des Erhebungsprogramms zu berechnen und 
anschließend im Verbundprogramm zu erfassen. 

Aktuell werden in der Preisstatistik neue Methoden 
getestet, wie aus großen Datenmengen [die zum Bei-
spiel mittels Web Scraping oder auch mithilfe ande-
rer moderner Datenquellen wie Scannerdaten (Bieg, 
2019) gewonnen werden] verwertbare Preisindizes 
auf Produkt ebene für die monatliche Indexproduktion 
berechnet werden können. 

Im Folgenden werden einige Mittelwerte erläutert und 
erste Ergebnisse dieser Untersuchungen vorgestellt.

7

Methodenentwicklung

Die automatisierten Preiserhebungen ermöglichen es, 
fast unendlich viele Preise aus dem Internet zu erfassen. 
Wie bereits erwähnt, ist dies insbesondere in solchen 
Produktbereichen beziehungsweise bei solchen Online-
shops zwingend nötig, bei denen die Preise sehr volatil 
sind. Der Wandel von der traditionellen Indexberech-
nung mit monatlich einem Preis je Produkt hin zu mehre-
ren Preisen je Produkt und Monat muss mit statistischen 

 9 Für zusätzliche Erläuterungen siehe Burg/Seeger (2009).

Übersicht 1

Methoden zur automatisierten Preiserhebung

Methode In Produktion Experimentell

Modalwert X

Ungewichteter Durchschnitt X

Gewichteter Durchschnitt X

COICOP-Index X
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Methoden begleitet werden. Drei einfache Methoden
zur Durchschnittsberechnung werden bereits in der
monatlichen Indexproduktion der Verbraucherpreis-
statistik eingesetzt, eine Methode zur Aggregation gro-
ßer Datenmengen wird auf ihre Anwendbarkeit geprüft.  
 Übersicht 1

7.1 Modalwert

Als Modalwert bezeichnet man den Wert, der am häu-
figsten in der Erhebung vorkommt. Diese Methode wird 
derzeit für Preiserhebungen verwendet, die im wöchent-
lichen Turnus durchgeführt werden. Bei monatlichen
Statistiken werden also maximal vier Werte herangezo-
gen, bei Quartalsstatistiken maximal zwölf Werte. Durch 
die Verwendung des Modalwerts einer Preiserhebung 
fließt ein tatsächlicher Preis in die Indexberechnung ein, 
die anderen Preise eines Produkts dienen der Plausibi-
lisierung. Die Verwendung dieser Methode setzt voraus, 
dass die Preise nicht extrem volatil sind.

7.2 Ungewichteter Durchschnitt

Ein ungewichteter Durchschnittswert 𝑥𝑥𝑥𝑥 ist geeignet,
wenn die Käufe eines beobachteten Produkts im Zeit-
verlauf gleich verteilt sind. Diese Methode wird verwen-
det, wenn weder der Wochentag noch die Tageszeit des 
Verkaufs gesondert gewichtet werden müssen. Es wird 
angenommen, dass sich die Preise nicht datumsabhän-
gig verändern. 

 

 

 

̅ � 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑖𝑖𝑖𝑖 = 1  

(1) 𝑥𝑥𝑥𝑥 = �𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑖𝑖𝑖𝑖 = 1  ̅

7.3 Gewichteter Durchschnitt

Die Verwendung eines gewichteten Durchschnitts 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑤𝑤𝑤𝑤 ist 

geeignet, wenn zu den erhobenen Preisen sehr unter-

schiedlich häufig gekauft, aber gleichmäßig erhoben 

wurde. Beispielsweise ist anzunehmen, dass Reisende 

schnelle Zugverbindungen bevorzugen, dass Tickets in 

der 2. Klasse häufiger gekauft werden als Tickets in der 

1. Klasse (zumindest zu bestimmten Tagen oder Zeiten) 

oder dass bestimmte Verbindungen (zum Beispiel Frank-

furt – Köln) gefragter sind als andere. In der Berechnung 

̅ � 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑖𝑖𝑖𝑖 = 1

des Durchschnittspreises würde demnach eine Gewich-
tung wi für mehr Repräsentativität sorgen. 

(2) 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑤𝑤𝑤𝑤 = �𝑤𝑤𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑖𝑖𝑖𝑖 = 1̅

7.4 COICOP-Index

Neben der Anwendung dieser klassischen statistischen 

Methoden werden in der Preisstatistik weitere Ansätze 

zur Integration von großen Datenmengen untersucht. 

Ein Ansatz beispielsweise besteht darin, bei volatilem 

Preissetzungsverhalten dennoch einen repräsentativen 

Produktpreis für den Betrachtungszeitraum zu ermit-

teln, der möglichst alle (relevanten) Preisveränderungen 

erfasst. Mehrere statistische Ämter in der EU forschen 

an neuen Methoden zur Verwendung von großen Daten-

mengen im VPI/HVPI (Nygaard, 2015; van Loon/Roels, 

2018; Griffioen/ten Bosch, 2016). Aktuell werden diese 

Methoden in der deutschen Preisstatistik evaluiert und 

weiterentwickelt beziehungsweise angepasst. 

Das niederländische Statistikamt verwendet beispiels-

weise einen sogenannten lowest COICOP-Index (Griffi-

oen/ten Bosch, 2016). Dort wurde festgestellt, dass sich 

dieser besonders für Produktgruppen mit vielen Pro-

duktvarianten und gleichzeitig häufigen Produktwech-

seln eignet (zum Beispiel bei Bekleidung). 

Ein analoger Ansatz wird in der deutschen Preisstatis-

tik getestet: Der COICOP-Index wird aus den arithme-

tischen Mittelwerten der online erhobenen Preise für 

eine Produktgruppe berechnet, gewichtet mit den Antei-

len eines Onlinehändlers für eine Produktgruppe. Als 

Produktgruppe wird die niedrigste COICOP-Produktklas-

sifikation (in Deutschland die COICOP-10-Steller-Ebene) 

angesehen, weil dafür eine Gewichtung vorliegt.

Der COICOP-Index für die Produktgruppe g des Online-

händlers r im Monat m wird auf folgende Weise berech-

net:

(3) 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼𝐼𝐼𝐺𝐺𝐺𝐺,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠 = �𝑤𝑤𝑤𝑤𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠𝑔𝑔𝑔𝑔∈𝐺𝐺𝐺𝐺
Die Gewichtung einer Berichtsstelle wird durch wr aus-

gedrückt und ergibt sich aus dem Anteil der Produkte 

eines Onlineshops an der Stichprobe des VPI/HVPI. 
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Die Stichprobe der für den VPI/HVPI relevanten Online-

händler wird bisher im Zuge der fünfjährlichen Revision 

anhand der Umsatzzahlen der Onlinehändler ange-

passt. Dazu werden auch Daten aus der Marktforschung 

verwendet. Die Gewichtung nach Onlinehändlern ist in 

solchen Produktbereichen sinnvoll, in denen bei vielen 

Onlinehändlern Preise erhoben werden und auch viele 

Produktvarianten erfasst werden (zum Beispiel Beklei-

dung). Außerdem ist sie sinnvoll bei Onlinehändlern, die 

zwar ein breites Angebot anbieten, aber nicht in allen 

Produktbereichen gleich führend sind (zum Beispiel 

Amazon).

Der Elementarindex 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑠𝑠𝑠𝑠𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑚𝑚𝑚𝑚 stellt einen Elementarindex 

einer Produktgruppe g beim Onlinehändler r dar, bei-

spielsweise Herrenjeans oder Damenfreizeitschuhe. | 10 

Dieser Elementarindex wird mit Preisdaten berechnet, 

die mit der Hilfe von Web Scraping erhoben wurden.

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼𝐼𝐼𝐺𝐺𝐺𝐺 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠 �𝑤𝑤𝑤𝑤𝑔𝑔𝑔𝑔𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠𝑔𝑔𝑔𝑔∈𝐺𝐺𝐺𝐺

(4) 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠  =  
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠𝑃𝑃𝑃𝑃𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑚𝑚𝑚𝑚 − 1𝑠𝑠𝑠𝑠  

Der Preis 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑚𝑚𝑚𝑚 einer Pr oduktgruppe g ergibt sich aus dem 
arithmetischen Mittel aller Preise, welche im Monat m 
beim Onlinehändler r erhoben wurden. Die Anzahl der 
verwendeten Preise ist besonders hoch, weil die Preise 
stündlich (h) erhoben werden. Es erfolgt keine Gewich-
tung nach Tageszeit oder Wochentag. | 11

𝐼𝐼𝐼𝐼𝑔𝑔𝑔𝑔𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑔𝑔𝑔𝑔𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠 − 1

(5) 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠  =  
1𝑛𝑛𝑛𝑛𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠  �  �  𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑚𝑚𝑚𝑚,ℎ𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠∈𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ∈𝑚𝑚𝑚𝑚

Der Faktor p repräsentiert den Preis eines Produkts a, 
der auf der Internetseite eines Onlinehändlers r stünd-
lich erhoben wurde und zur jeweiligen Produktgruppe g 
gehört. Der Buchstabe n gibt die Anzahl an Preisen an, 
die im Monat m auf der Internetseite gefunden wurden.

Die Verwendung des COICOP-Index hat den Vorteil, dass 
alle erhobenen Preisdaten verwendet werden können 
und mit entsprechenden Gewichten der Berichtsstellen 
nach Produktgruppe ein repräsentativer Markt abgebil-

10 Ein Elementarindex ergibt sich für jede Produktgruppe als Verän-
derungsrate der Durchschnittspreise der darin erhobenen Produkte 
zwischen aktuellem Monat und Vormonat.

11 An diesem Ansatz wird allerdings ebenfalls intensiv geforscht. In 
früheren Studien wurde beispielsweise bereits festgestellt, dass 
die Anzahl der Preisänderungen auch abhängt vom Wochentag und 
der Tageszeit. Darüber hinaus ist anzunehmen, dass Konsumenten 
und Konsumentinnen ihre Einkäufe im Onlinehandel weniger häufig 
nachts tätigen.

det werden kann. Allerdings werden hier alle erhobenen 

Preise implizit gleich gewichtet, unabhängig davon, wie 

oft beziehungsweise ob überhaupt zum jeweiligen Preis 

verkauft wurde. 

Die Elementarindizes 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑚𝑚𝑚𝑚  der jeweiligen Pro-

duktgruppe, welche aus den Web-Scraping-Daten

errechnet werden, können mit den korrespondierenden 

Elementarindizes 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑚𝑚𝑚𝑚 verglichen werden. Diese werden 

monatlich gemeinsam von den Statistischen Ämtern der 

Länder und dem Statistischen Bundesamt im bisherigen 

Verfahren im Onlinehandel ermittelt und fließen in die 

laufende Produktion des VPI/HVPI ein. Gegenüberge-

stellt werden also Indizes berechnet aus mit Web Scra-

ping gewonnenen Massendaten und Indizes aus der 

regulären Berechnung des VPI/HVPI.

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑔𝑔𝑔𝑔𝑚𝑚𝑚𝑚𝑃𝑃𝑃𝑃𝑔𝑔𝑔𝑔𝑚𝑚𝑚𝑚 − 1

𝐼𝐼𝐼𝐼𝑔𝑔𝑔𝑔𝑚𝑚𝑚𝑚𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 � 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑔𝑔𝑔𝑔𝑚𝑚𝑚𝑚𝑃𝑃𝑃𝑃𝑔𝑔𝑔𝑔𝑚𝑚𝑚𝑚 − 1
16
𝑠𝑠𝑠𝑠=1

 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝑔𝑔𝑔𝑔𝑚𝑚𝑚𝑚𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑔𝑔𝑔𝑔𝑚𝑚𝑚𝑚𝑃𝑃𝑃𝑃𝑔𝑔𝑔𝑔𝑚𝑚𝑚𝑚 − 1

� 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑔𝑔𝑔𝑔𝑚𝑚𝑚𝑚𝑃𝑃𝑃𝑃𝑔𝑔𝑔𝑔𝑚𝑚𝑚𝑚 − 1
16
𝑠𝑠𝑠𝑠=1

(6) 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠𝑔𝑔𝑔𝑔
 =  

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑃𝑃𝑃𝑃𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑚𝑚𝑚𝑚 − 1 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝑔𝑔𝑔𝑔𝑚𝑚𝑚𝑚𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 � 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑔𝑔𝑔𝑔𝑚𝑚𝑚𝑚𝑃𝑃𝑃𝑃𝑔𝑔𝑔𝑔𝑚𝑚𝑚𝑚 − 1
16
𝑠𝑠𝑠𝑠=1

(7) 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝑔𝑔𝑔𝑔𝑚𝑚𝑚𝑚𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑔𝑔𝑔𝑔𝑚𝑚𝑚𝑚𝑃𝑃𝑃𝑃𝑔𝑔𝑔𝑔𝑚𝑚𝑚𝑚 − 1

𝐼𝐼𝐼𝐼𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑚𝑚𝑚𝑚𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶  =  �  𝑤𝑤𝑤𝑤𝑠𝑠𝑠𝑠  
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑃𝑃𝑃𝑃𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑚𝑚𝑚𝑚 − 1

16
𝑠𝑠𝑠𝑠=1  

Der Elementarindex 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑚𝑚𝑚𝑚 entspricht dem gewichteten 

arithmetischen Mittel der Elementarindizes der einzel-

nen Bundesländer s für die jeweilige Produktgruppe g. 

Diese Elementarindizes werden mit Preisdaten berech-

net, die von den Statistischen Ämtern der Länder und 

vom Statistischen Bundesamt im Onlinehandel erhoben 

werden und in die laufende Produktion des VPI/HVPI 

einfließen. Die Elementarindizes einer Produktgruppe 

liegen für die einzelnen Länder vor und werden entspre-

chend der Größe des Bundeslands gewichtet –  𝑤𝑤𝑤𝑤𝑠𝑠𝑠𝑠 – und 

zu einem Ergebnis für Deutschland aggregiert. Die regu-

lären (gesamtdeutschen) Elementarindizes werden mit 

den Elementarindizes verglichen, die sich aus der stünd-

lichen (automatisierten) Preiserhebung ergeben.

Die vorläufigen Ergebnisse der experimentellen Elemen-

tarindizes seit Erhebungsbeginn im Dezember 2018 

zeigen teilweise einen sehr unterschiedlichen Verlauf 

gegenüber den regulären Daten auf. Aus den bisher 

betrachteten Produktgruppen lässt sich jedoch schlie-

ßen, dass bei häufigeren Preiserhebungen von Beklei-

dung im Onlinehandel die Entwicklung der Elementar-

indizes volatiler verlaufen kann als bei den regulären 

Daten. Betrachtet man beispielhaft die Elementarindiz  es 

aus den Studiendaten der Produktgruppen Herrenstoff-

hose und Herrenjeans, weisen diese zwar einen ähn-

𝐼𝐼𝐼𝐼𝑔𝑔𝑔𝑔𝑚𝑚𝑚𝑚𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑔𝑔𝑔𝑔𝑚𝑚𝑚𝑚𝑃𝑃𝑃𝑃𝑔𝑔𝑔𝑔𝑚𝑚𝑚𝑚 − 1

� 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑔𝑔𝑔𝑔𝑚𝑚𝑚𝑚𝑃𝑃𝑃𝑃𝑔𝑔𝑔𝑔𝑚𝑚𝑚𝑚 − 1
16
𝑠𝑠𝑠𝑠=1
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𝐼𝐼𝐼𝐼𝑔𝑔𝑔𝑔𝑚𝑚𝑚𝑚𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 � 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑔𝑔𝑔𝑔𝑚𝑚𝑚𝑚𝑃𝑃𝑃𝑃𝑔𝑔𝑔𝑔𝑚𝑚𝑚𝑚 − 1
16
𝑠𝑠𝑠𝑠=1
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lichen Verlauf, aber stärkere Preisschwankungen auf. 
Insbesondere beim Vergleich der Elementarindizes der 
Herrenstoffhose fällt auf, dass der Elementarindex nach 
regulären Daten dem Elementarindex nach experimen-
tellen Daten zeitverzögert nachfolgt. Eine Erklärung für 
den zeitverzögerten Verlauf könnte sein, dass die expe-
rimentellen Daten bereits Preisänderungen enthalten, 
die die reguläre Erhebung aufgrund ihrer Ausgestal-
tung aktuell erst im Folgemonat berücksichtigen kann. 
Besonders auffällig ist dies in den Monaten Februar und 
März 2019: Bei der Herrenstoffhose handelt es sich um 
ein saisonales Produkt, bei dem zumeist in den Mona-
ten Februar und März der Übergang von der Winter- zur 
Sommerkollektion vollzogen wird. Die Preiserhebungen 
sind in diesen beiden Monaten durch Sonderangebote 
geprägt. Der massive Abverkauf der Winterware und die 
Einführung der Sommerartikel zum regulären Preis wer-
den durch die häufigeren Preiserhebungen zeitlich nach 

vorne verlagert. Im weiteren Verlauf der aktuellen Stu-

dien muss geprüft werden, ob es sich hierbei um eine 

noch zu korrigierende Verzerrung oder tatsächlich um 

eine bessere zeitliche Abdeckung handelt. Auch bei den 

Herrenjeans ist diese Verschiebung zu erkennen, wenn 

auch weit weniger ausgeprägt.  Grafik 6

Bei Produkten aus der Produktgruppe „Möbel, Leuch-

ten, Geräte und anderes Haushaltszubehör“ (hier bei-

spielhaft Pflegemittel) machen häufige Preiserhebungen 

offensichtlich kaum einen Unterschied für die Indexbe-

rechnung gegenüber der traditionellen Preiserhebung. 

 Grafik 7

Erweiterungen des COICOP-Index hinsichtlich umfassen-

derer Preisindizes im Onlinehandel sind vorstellbar. Die 

Analyse experimenteller Indexformeln und die Prüfung, 

ob diese für die deutsche Verbraucherpreisstatistik an -

wendbar sind, sind Bestandteil der laufenden Studie und 

werden in den folgenden Jahren weiter vorangetrieben.

Grafik 6
Vorläufige Ergebnisse der experimentellen Elementarindizes
für die Beispiele Herrenstoffhose und Herrenjeans
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Grafik 7
Vorläufige Ergebnisse der experimentellen Elementarindizes
für das Beispiel Pflegemittel
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Fortschritte beim Einsatz von Web Scraping in der amtlichen Verbraucherpreisstatistik –  
ein Werkstattbericht

8

Fazit und Ausblick

Den Herausforderungen durch die gestiegene Bedeu-

tung des Internethandels begegnet die amtliche Preis-

statistik auf zwei Arten: 

1. Manuelle Preiserhebungen im Internet für die lau-

fende Indexproduktion werden sukzessive automa-

tisiert. Somit können diese Preiserhebungen künftig 

mit einer optimierten Anzahl an Wiederholungen 

durchgeführt werden. Auch die Stichprobe im Online-

handel kann durch Web Scraping in kurzer Zeit aus-

geweitet werden. 

2. Derzeit werden neue Validierungsprozesse entwi-

ckelt und Berechnungsmethoden getestet, mit dem 

Ziel, auch sehr volatile Preise mittels großer Daten-

mengen besser abzubilden und in die monatliche 

Indexproduktion zu integrieren.

Die Einführung des generischen Programms in die Pro-

duktion des VPI/HVPI ist sukzessive ab der zweiten 

Jahreshälfte 2019 geplant. Mit dessen Hilfe wird die 

manuelle Preiserhebung im Internet schrittweise auto-

matisiert beziehungsweise bestehende Automatisie-

rungsprozesse in den generischen Standard überführt. 

Parallel werden die Preiserheberinnen und Preiserheber 

in der Anwendung des Programms geschult, um ihre 

Preiserhebungen eigenständig zu automatisieren und 

anschließend zu pflegen. Das Ziel ist, bis Ende des Jah-

res 2020 die vormals manuellen Preiserhebungen im 

Internet für 10 000 Produkte vollständig zu automatisie-

ren. Zunächst werden dabei die bisherigen manuellen 

Erhebungen imitiert und bei volatilen Preisen die Erhe-

bungsfrequenz angepasst. Methodische Änderungen 

sind in diesem ersten Schritt nicht vorgesehen. Erforder-

lich sind jedoch zusätzliche Validierungsprozesse wäh-

rend des Erhebungsprozesses.

Darüber hinaus werden neue Methoden untersucht und 

entwickelt, um die Möglichkeiten des Web Scrapings 

möglichst weitgehend auszuschöpfen. Das Ziel ist, zur 

nächsten Revision der Verbraucherpreisstatistik die 

oben beschriebenen neuen Berechnungsmethoden, 

soweit sinnvoll, einzubauen. Langfristig kann das gene-

rische Programm auch für die Datenerhebung anderer 

Statistiken erweitert und verwendet werden.

Die flächendeckende Integration von Web Scraping in die 

laufende Produktion der Preisstatistik stellt einen wich-

tigen Schritt hin zur Digitalisierung im Statistischen Bun-

desamt dar. Das generische Programm wird die Online-

preiserhebungen deutlich verbessern und damit auch 

die Qualität des VPI und des HVPI steigern. 
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Unternehmensregister

ZUSAMMENFASSUNG

Die wichtigste Quelle zur Darstellung der Unternehmenslandschaft und zur Beurtei-

lung der strukturellen Entwicklung von Unternehmen in Deutschland sind die Struk-

turstatistiken. Sie liefern jährlich Daten zu Investitionen und zur Kostenstruktur 

verschiedener Wirtschaftszweige. Im Bereich der Energie-, Versorgungs- und Entsor-

gungswirtschaft basieren die Daten auf der Erhebung aller Unternehmen oberhalb 

bestimmter Abschneidegrenzen. Um jedoch die Struktur der Grundgesamtheit aller 

Wirtschaftseinheiten in diesem Bereich darstellen zu können, werden Verwaltungs-

daten mithilfe des statistischen Unternehmensregisters hinzugespielt und hierauf 

aufbauend ein Datenergänzungsmodell erstellt. Dieser Beitrag stellt die methodische 

Konzeption dieser Datenergänzung, die Bedeutung der praktischen Implementierung 

und die Datenqualität dar. 

 Keywords: structural business statistics – administrative data – 

robust regression model – cut-off threshold – statistical business register

ABSTRACT

Structural business statistics are the most important source for illustrating the corpo-
rate landscape and assessing the structural development of businesses in Germany. 
They provide annual data on investments and the cost structure in various economic 
sectors. In the energy, utilities and waste management sector, the data are based on 
a survey of all enterprises above certain cut-off thresholds. However, in order to depict 
the structure of the whole population of economic entities in this sector, administra-
tive data from the business register are added and a data supplementation model is 
created on that basis. This article presents the methodological concepts for the sup-
plementation of data, describes the importance of the practical implementation, and 
evaluates the data quality.
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1

Einleitung

Kostenstruktur- und Investitionsstatistiken der Unter-
nehmen ermöglichen eine detaillierte Analyse der Unter-
nehmenslandschaft. In der Bundesrepublik Deutschland 
werden Kostenstrukturerhebungen in der gewerblichen 
Wirtschaft seit dem Jahr 1959 jährlich durchgeführt. | 1 
Die Kostenstrukturerhebung ist ebenso wie die Investiti-
onserhebung bei Unternehmen der Energieversorgung, 
Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung 
und zur Beseitigung von Umweltverschmutzungen (im 
Folgenden als „Strukturerhebung Energie“ bezeichnet) 
eine Primärerhebung mit Auskunftspflicht (Statistisches 
Bundesamt, 2018, hier: Seite 80). Diese Daten liefern 
wichtige Informationen über die Beschäftigtenstruktur, 
Tätigkeiten und Wettbewerbsfähigkeit der Unterneh-
men. Zudem fließen die Daten in die Volkswirtschaft-
lichen und Umweltökonomischen Gesamtrechnungen 
ein und sind auch auf europäischer Ebene von großer 
Bedeutung, beispielsweise zur Darstellung von Anteilen 
der Branche an der Gesamtwirtschaft. Strukturstatisti-
ken sind daher von höchster Relevanz für Analysen und 
wirtschaftspolitische Entscheidungen. 

Aufgrund der politischen und gesetzlichen Vorgabe, ins-
besondere kleinste und kleine Unternehmen bürokra-
tisch zu entlasten | 2, wird die Strukturerhebung Energie 
als Vollerhebung mit festgelegten Abschneidegrenzen 
durchgeführt. Diese Art der Erhebung, bei der alle Unter-
nehmen oberhalb eines Grenzwerts (der sich beispiels-
weise auf die Beschäftigtenanzahl oder die Höhe des 
Umsatzes bezieht) auskunftspflichtig sind, wird auch 
als „Konzentrationsstichprobe“ bezeichnet (Dinges und 
andere, 2010, hier: Seite 282). Betreiber von Anlagen 
zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien, 
die ihre Strommengen gemäß dem Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetz | 3 in das Netz der allgemeinen Versorgung 
einspeisen, sind bisher nicht für die Strukturerhebung 

 1 Gesetz über Kostenstrukturstatistik (KoStrukStatG) vom 12. Mai 
1959, in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 708-3, 
veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 21. Juli 2016 (BGBl. I Seite 1768) geändert worden ist.

 2 Siehe beispielsweise das Zweite Bürokratieentlastungsgesetz aus 
dem Jahr 2017.

 3 Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-
Gesetz – EEG 2017) vom 21. Juli 2014 (BGBl. I Seite 1066), das 
zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 13. Mai 2019 (BGBl. I  
Seite 706) geändert worden ist.

Energie auskunftspflichtig, sofern ihr Jahresumsatz 
regelmäßig unter 5 Millionen Euro liegt (Statistisches 
Bundesamt, 2018, hier: Seite 80). Diese Abschneide-
grenze wurde jedoch aufgrund geänderter Rahmen-
bedingungen ab dem Berichtsjahr 2018 angepasst 
(siehe Abschnitt 2.1). 

Dem wirtschaftlichen Ziel, die Auskunftspflichtigen 
zu entlasten, stehen europäische Vorgaben gegen-
über, die eine statistische Darstellung der Struktur der 
Grund gesamtheit verlangen. Da die Konzentrations-
stichprobe kein repräsentatives Sample liefert und 
somit keine konventionelle Hochrechnung angewandt 
werden kann, besteht die Herausforderung darin, 
geeignete Methoden zur Darstellung der Grundgesamt-
heit zu realisieren. Um diesem Zielkonflikt zwischen 
Entlastung der Auskunftspflichtigen und Anforderun-
gen zur Aussagekraft der Statistik zu begegnen, werden 
künftig die Daten der Strukturerhebung Energie mit 
Verwaltungsdaten aus dem statistischen Unterneh-
mensregister verknüpft. Damit schließlich die Gesamt-
zahl der Unternehmen im Energie- sowie Versorgungs- 
und Entsorgungssektor dargestellt werden kann, wird 
basierend auf den durch Verwaltungsdaten ergänzten 
Unternehmenseckdaten ein Schätzmodell entwickelt. 
Dadurch ist es möglich, die weiteren Merkmale modell-
basiert zu ergänzen. 

Die folgenden Kapitel beschreiben zunächst die zu -
grunde liegende Datenstruktur der Erhebungs- und Ver- 
waltungsdaten und erläutern anschließend das kon-
zeptionelle Vorgehen für das Datenergänzungs modell. 
Abschließend wird die Datenqualität des neuen er -
gänzten Datenbestands untersucht und ein Ausblick 
gegeben.

2

Datenbasis

Die Grundgesamtheit der Unternehmen im Energie-, 

Versorgungs- und Entsorgungssektor kann durch Daten 

aus dem statistischen Unternehmensregister darge-

stellt werden. Das statistische Unternehmensregister 

enthält jedoch keine Informationen über zusätzliche 

Strukturmerkmale wie die Bruttowertschöpfung oder 

Produktions werte. Diese Angaben liefert die Struktur-

erhebung Energie für den Teil der Unternehmen, die 
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oberhalb der Abschneidegrenze liegen. Zur Generie-
rung eines Gesamtdatenbestands, der die Struktur-
merkmale für die Gesamtpopulation der Unternehmen 
abbildet, wird daher zunächst eine Datenbasis erstellt, 
die die beiden Datenquellen der Erhebungsdaten und 
der Verwaltungsdaten verknüpft. Auf Grundlage dieser 
Datenbasis wird ein Schätzverfahren entwickelt, das die 
Strukturmerkmale der unter der Abschneidegrenze der 
Erhebung liegenden statistischen Einheiten ergänzt. Die 
beiden Datenquellen zur Erstellung der Datenbasis wer-
den im Folgenden beschrieben. 

2.1 Unternehmensstrukturdaten 
der Energieerhebung

Die wichtigste Quelle zur Darstellung der Unterneh-
menslandschaft in Deutschland sind die Strukturstatis-
tiken. Sie liefern jährliche Daten zu Investitionen und 
zur Kostenstruktur der Unternehmen verschiedener 
Wirtschaftszweige. Daher sind sie die zentrale Daten-
basis zur Beurteilung der strukturellen Entwicklung von 
Unternehmen und eine elementare Grundlage für detail-
lierte Analysen der Wirtschaftspolitik. Außerdem werden 
wichtige Daten aus den amtlichen Strukturerhebungen 
für die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen sowie 
für umweltökonomische Statistiken genutzt. Im Bereich 
des Produzierenden Gewerbes werden die Struktursta-
tistiken auf der Rechtsgrundlage des Gesetzes über die 
Statistik im Produzierenden Gewerbe (ProdGewStatG) | 4 
in Verbindung mit dem Bundesstatistikgesetz erho-
ben. In den Abschnitten D „Energieversorgung“ und  
E „Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung, 
Beseitigung von Umweltverschmutzungen“ der Klas-
sifikation der Wirtschaftszweige | 5 basieren die Daten 
wie zuvor beschrieben auf einer Vollerhebung oberhalb 
bestimmter Abschneidegrenzen. Die Werte für diese 
Schwelle werden unter Berücksichtigung einer norma-
tiven Repräsentanzgrenze festgelegt. Dies bedeutet, 
dass die Anzahl der auskunftspflichtigen Unternehmen 
anhand von fachlichen Einschätzungen unter Beachtung 
der gesetzlichen Vorgaben ermittelt wird. Die nach § 6 
und § 6a ProdGewStatG festgelegte Anzahl der einbe-

 4 Gesetz über die Statistik im Produzierenden Gewerbe (ProdGew-
StatG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. März 2002 
(BGBl. I Seite 1181), das zuletzt durch Artikel 271 der Verordnung 
vom 31. August 2015 (BGBl. I Seite 1474) geändert worden ist.

 5 Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008).

zogenen Unternehmen beträgt im Bereich der Energie-
versorgungsunternehmen aktuell maximal 3 000 Unter-
nehmen. Bei den Unternehmen mit Schwerpunkt in der 
Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung, 
Beseitigung von Umweltverschmutzungen sind höchs-
tens 7 000 Unternehmen zu befragen.  Übersicht 1 auf 
Seite 34

Wie in Kapitel 1 beschrieben, wurden die Abschneide-
grenzen fachlich neu bewertet und neu festgesetzt. 
Dies war notwendig geworden, da die bisherige enge 
Verzahnung der Berichtskreise der Strukturerhebung 
Energie mit den Energiestatistiken aufgrund der strate-
gischen Neuausrichtung der Energiestatistiken | 6 nicht 
mehr möglich war. Unter Berücksichtigung der gesetz-
lichen Vorgabe zur bürokratischen Entlastung kleinster 
und kleiner Unternehmen werden beispielsweise im 
Bereich der Energieversorgung nunmehr Unternehmen 
befragt, deren Jahresumsatz 1 Million Euro (WZ 35.3) 
beziehungsweise 3 Millionen Euro (WZ 35.1 und 35.2) 
und mehr beträgt. Ein anderes Kriterium als Abschneide-
grenze wird zum Teil im Wirtschaftsabschnitt E verwen-
det, wo beispielsweise im Bereich der Wasserversorgung 
nur Unternehmen mit einer jährlichen Wasserabgabe 
von 200 000 m³ und mehr herangezogen werden (Statis-
tisches Bundesamt, 2018, hier: Seite 80).

2.2 Statistisches Unternehmensregister

Eine zweite Datenquelle zur Darstellung wichtiger Merk-
male der Unternehmenslandschaft basiert auf Auswer-

tungen aus dem statistischen Unternehmensregister. 
Auf rechtlicher Grundlage des Verwaltungsdatenverwen-
dungsgesetzes | 7 speist sich das statistische Unterneh-
mensregister aus Umsatzdaten der Finanzverwaltungen 
(Oberfinanzdirektionen) und Beschäftigtendaten der 
Bundesagentur für Arbeit auf Einzeldatenebene. Für 
jeden Datensatz werden Unternehmensumsätze aus 
den monatlichen Daten des Umsatzsteuervorauszah-
lungs- und Voranmeldungsverfahrens gewonnen. Das 

 6 Die strategische Neuausrichtung der Energiestatistiken wurde 
bedingt durch die Novelle des Energiestatistikgesetzes (Details zu 
den Energiestatistiken und der Novelle des Energiestatistikgesetzes 
beschreiben Decker/Klumpp, 2017).

 7 Gesetz über die Verwendung von Verwaltungsdaten für Zwecke 
der Wirtschaftsstatistiken (Verwaltungsdatenverwendungsgesetz 
– VwDVG) vom 4. November 2010 (BGBl. I Seite 1480), das durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (BGBl. I Seite 2637) 
geändert worden ist. 
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statistische Unternehmensregister enthält alle Unter- rungspflichtig Beschäftigten und geringfügig entlohnt 
nehmen (rechtliche Einheiten), die einen kumulierten Beschäftigten der Bundesagentur für Arbeit gewon-
steuerbaren Jahresumsatz oberhalb der Grenze von nen. Auch diese Daten umfassen die oben genann-
17 500 Euro haben (Lorenz/Opfermann, 2017, hier: ten Ordnungsmerkmale bezogen auf die Betriebe. Für 
Seite 53). Die Daten umfassen neben den Umsatz- und den verknüpften Datenbestand werden die Daten der 
Steuerpositionen des Umsatzsteuervorauszahlungs- sozialv ersicherungspflichtig Beschäftigten und die der 
und Voranmeldungsverfahrens ebenso Ordnungsmerk- geringfügig entlohnt Beschäftigten addiert, wie in Kapi-
male, beispielsweise Wirtschaftszweig, Rechtsform und tel 3 erläutert wird. 
Gemeindeschlüssel. Die Beschäftigtendaten für das sta-
tistische Unternehmensregister werden aus den monat-
lichen betriebsbezogenen Angaben zu sozialversiche-

Übersicht 1

Klassifizierungen der Energiestatistiken nach der Statistischen Systematik 
der Wirtschaftszweige | 1

Abschnitt D – Energieversorgung

35 Energieversorgung

   35.1 Elektrizitätsversorgung

     35.11 Elektrizitätserzeugung

     35.12 Elektrizitätsübertragung

     35.13 Elektrizitätsverteilung

     35.14 Elektrizitätshandel

   35.2 Gasversorgung

     35.21 Gaserzeugung

     35.22 Gasverteilung durch Rohrleitungen

     35.23 Gashandel durch Rohrleitungen

   35.3 Wärme- und Kälteversorgung

     35.30 Wärme- und Kälteversorgung

Abschnitt E – Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung 
und Beseitigung von Umweltverschmutzungen

36 Wasserversorgung

   36.0 Wasserversorgung

     36.00 Wasserversorgung

37 Abwasserentsorgung

   37.0 Abwasserentsorgung

     37.00 Abwasserentsorgung

38 Sammlung, Behandlung und Beseitigung von Abfällen; Rückgewinnung

   38.1 Sammlung von Abfällen

     38.11 Sammlung nicht gefährlicher Abfälle

     38.12 Sammlung gefährlicher Abfälle

   38.2 Abfallbehandlung und -beseitigung

     38.21 Behandlung und Beseitigung nicht gefährlicher Abfälle

     38.22 Behandlung und Beseitigung gefährlicher Abfälle

   38.3 Rückgewinnung

     38.31 Zerlegen von Schiffs-und Fahrzeugwracks und anderen Altwaren

     38.32 Rückgewinnung sortierter Werkstoffe

39 Beseitigung von Umweltverschmutzungen und sonstige Entsorgung

   39.0 Beseitigung von Umweltverschmutzungen und sonstige Entsorgung

     39.00 Beseitigung von Umweltverschmutzungen und sonstige Entsorgung

1 Eurostat. NACE Rev. 2. Statistische Systematik der Wirtschaftszweige in der Europäischen Gemeinschaft, Seite 74 f.  
NACE ist das Akronym aus „Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne“. 2008.  
National: Statistisches Bundesamt. Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008). 2008.

maximal 3 000 Auskunfts-
pflichtige

maximal 7 000 Auskunfts-
pflichtige
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2.3 Herausforderungen bei der Nutzung 
von Daten aus dem statistischen 
Unternehmensregister

Bei der Nutzung von Daten aus verschiedenen Quellen 
ist darauf hinzuweisen, dass sich die Daten im Hinblick 
auf bestimmte Definitionsabgrenzungen unterscheiden 
(Lorenz/Opfermann, 2017). Dies trifft auch auf die Pri-
märdatennutzung aus der Strukturerhebung Energie 
und der sekundären Datenquelle der Verwaltungsdaten 
aus dem statistischen Unternehmensregister zu. In der 
Erhebung umfasst der Gesamtumsatz alle Lieferungen 
und Leistungen (ohne Umsatzsteuer, ohne Stromsteuer, 
ohne Erdgassteuer), die Dritten in Rechnung gestellt wer-
den. Außerordentliche und betriebsfremde Erträge wer-
den hierbei nicht miteinbezogen, wohingegen diese in 
den an die Finanzverwaltung gemeldeten Umsatz daten 
enthalten sind. Weitere definitorische Unterschiede, 
die sich ebenso auf die Beschäftigtendaten beziehen, 
wurden in dieser Zeitschrift bereits ausführlich erörtert 
(Lorenz/Opfermann, 2017, sowie Dechent, 2017, hier: 
Seite 64 f.). Eine Gegenüberstellung der wichtigsten 
definitorischen Unterschiede enthält  Übersicht 2. 

Bei den unterschiedlichen Verwaltungsdatenquellen 
kann es zudem zu verschiedenen Zuordnungen der 
Unternehmen oder Betriebe zu den jeweiligen Wirt-
schaftszweigen kommen, weil die Zuordnung nicht 
einheitlich über eine zentrale Institution erfolgt. Somit 
könnten verschiedene angegebene wirtschaftliche Tätig-
keitsschwerpunkte der Unternehmen unterschiedlich 
klassifiziert werden. Dieser Aspekt ist für die Daten-
basis des Schätzmodells von geringer Bedeutung, da die 
Daten aus der Finanzverwaltung und der Bundesagentur 

für Arbeit im statistischen Unternehmensregister bereits 

zusammengeführt werden. Die verknüpfte Datenbasis für 

das Schätzmodell im Fall der Strukturdaten im Energie-

bereich basiert auf der im statistischen Unternehmens-

register zugrunde gelegten Wirtschaftszweigzuordnung.

Neben definitorischen Unterschieden oder Zuordnungs-

abweichungen spielen auch die Zeitpunkte der Daten-

erhebung und Registerpflege eine große Rolle: Bei der 

primärstatistischen Erhebung wird der Berichtskreis zu 

einem bestimmten Zeitpunkt (Stichtag) im Jahr erstellt. 

Dagegen findet die Aktualisierung der Informationen 

des Unternehmensregisters anhand unterjähriger und 

jährlicher Informationen der öffentlichen Verwaltung 

sowie aus den einzelnen primärstatistischen Erhebun-

gen statt. Durch diese laufende Pflege können sich bei 

der Analyse der Daten Abweichungen ergeben, sodass 

eine exakte Übereinstimmung der beiden Quellen nicht 

immer gegeben ist. 

3

Verknüpfung der Datenquellen 
und Eckdatenergänzung

Generell ergibt die Verknüpfung von Einzeldaten aus 

verschiedenen Statistiken einen Mehrwert, da hierdurch 

neue Informationen gewonnen werden können, ohne 

Auskunftspflichtige weiter zu belasten (Jung/Käuser, 

2016, hier: Seite 95). Die Verknüpfung der Einzelbeob-

achtungen der beiden zuvor beschriebenen Datenquel-

len entspricht genau diesem Informationsgewinn. Durch 

die Zusammenführung der Daten aus dem statistischen 

Übersicht 2

Gegenüberstellung der wichtigsten definitorischen Unterschiede von Primär- und Verwaltungsdaten

Erhebungsdaten Verwaltungsdaten aus dem statistischen Unternehmensregister

Umsatz:

> enthält steuerfreie Umsätze, Handelsumsätze und Binnenhandel 
 (Lieferungen und Leistungen innerhalb eines Konzerns)

> enthält keine außerordentlichen und betriebsfremden Erträge

> umfasst den Gesamtbetrag der Dritten in Rechnung gestellten Lieferungen 
 und Leistungen (ohne Umsatzsteuer)

Umsatz:

> steuerfreie Umsätze und Binnenhandel werden bei umsatzsteuerlichen 
 Organschaften nicht einbezogen

> enthält außerordentliche und betriebsfremde Erträge

Beschäftigte („tätige Personen“):

> Summe der tätigen Inhaber, der unbezahlt mithelfenden Familien- 
 angehörigen und der abhängig Beschäftigten

> enthalten sind Erkrankte, im Urlaub, im Mutterschutz oder Erziehungsurlaub 
 befindliche Personen und sonstige vorübergehend Abwesende sowie Saison-  
 und Aushilfspersonen, Teilzeitbeschäftigte und Kurzarbeitende

Beschäftigte:

> umfasst die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und die geringfügig 
 entlohnten Beschäftigten

> nicht enthalten in den Daten der Bundesagentur für Arbeit sind tätige 
 Inhaber, nicht sozialversicherungspflichtige Gesellschafter, mithelfende 
 Familienangehörige sowie kurzfristig geringfügig Beschäftigte
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Unternehmensregister mit denen der Strukturerhebung 

Energie erhält man eine erweiterte Datenbasis. Diese 

stellt einerseits die Grundgesamtheit dar und enthält 

andererseits für die jeweils befragten Einheiten zusätz-

lich die Informationen der Strukturmerkmale. Die Ver-

knüpfung der beiden Datenbestände erfolgt anhand der 

in beiden Quellen vorhandenen Unternehmensnummer 

des statistischen Unternehmensregisters. Durch diese in 

beiden Datenbeständen identische Unternehmensnum-

mer kann jeder Einzeldatensatz exakt identifiziert und 

mit den weiteren Merkmalen zusammengeführt werden. 

Die für das Berichtsjahr 2017 auf diesem Weg erstellte 

Gesamtdatenbasis besteht aus etwa 80 000 Einheiten | 8 

für die Wirtschaftszweige D und E. Diese Zahl schwankt 

je nach Erhebungsjahr und hat in den vergangenen Jah-

ren leicht zugenommen. Grund für die steigende Anzahl 

vor allem kleinster und kleiner Unternehmen ist neben 

den Auswirkungen des Unbundling (siehe Exkurs) und 

gesetzlicher Liberalisierungen im Energiesektor auch 

die steigende Anzahl der Unternehmen im Sektor der 

Erneuer baren Energien.

	Unbundling im Energiesektor

Bereits im Dezember 1996 wurde mit der Richtlinie 

96/92/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

betreffend gemeinsame Vorschriften für den Elektrizi-

tätsbinnenmarkt (Amtsblatt der EG Nr. L 027 vom 

30. Januar 1997, Seite 20) ein erster Schritt für einen 

europäischen Elektrizitätsbinnenmarkt sowie für eine 

Entflechtung (sogenanntes Unbundling) der Energie-

versorgungsunternehmen getan (Bayer, 2011, hier: 

Seite 754). Unbundling beschreibt die gesetzliche For-

derung nach einer Trennung des Netzbetriebs von ande-

ren Tätigkeiten – wie beispielsweise dem Vertrieb – der 

Energieversorgungsunternehmen, um somit Transparenz 

und Wettbewerb am Markt zu fördern (Bundesnetzagen-

tur, 2019). Auch wenn in Deutschland gewisse Unter-

nehmen von dieser Regelung ausgenommen sind, führte 

das Unbundling von Netzbetrieb und Energieversorgung 

ebenso wie eine gesetzlich verordnete Liberalisierung zu 

einer veränderten Struktur des Energiemarktes (Decker/

Klumpp, 2017, hier: Seite 64). Infolgedessen stieg die 

Anzahl der Unternehmen im Bereich der Energieversor-

gung an.  Grafik 1 

 8 Eine rechtliche Einheit beschreibt ein Unternehmen. Ein Unterneh-
men kann dabei aus mehreren Betrieben bestehen. Nach dem Gesetz 
über die Statistik im Produzierenden Gewerbe werden Betriebe und 
Unternehmen der Energieversorgung (§ 6) und der Wasserversor-
gung, der Abwasser- und Abfallentsorgung und der Beseitigung von 
Umweltverschmutzungen (§ 6a) befragt. 

In beiden Datenquellen geführte Merkmale, bei denen 

für die Einheiten unterhalb der Abschneidegrenze die 

Angaben aus den Verwaltungsdaten übernommen wer-

den, werden als Eckdaten bezeichnet. Auf diesen Eck-

daten beruhen die späteren Schätzungen. Der neu er- 

stellte verknüpfte Datenbestand enthält drei dieser 

Eckdatenmerkmale: die zur Verknüpfung genutzte 

Unternehmensnummer, Unternehmensumsätze und 

die Anzahl der Beschäftigten. Liegen für Einheiten 

Erhebungsdaten vor, sind diese immer zu nutzen. Wie 

in Abschnitt 2.3 erläutert, stimmen die Definitionen 

und Merkmalsbezeichnungen in den verschiedenen 

Datenquellen nicht überein. Das Eckdatenmerkmal 

„Beschäftigte“ im verknüpften Datenbestand wird aus 

dem Merkmal „Gesamtzahl der tätigen Personen“ der 

Erhebungsdaten und den addierten Werten von sozial-

versicherungspflichtig Beschäftigten und geringfügig 

entlohnten Beschäftigten der Registerdaten erstellt. 

Dennoch bleiben bei diesem Merkmal einzelne Lücken, 

nicht jeder Einzeldatensatz ist mit einem Wert abge-

deckt. Dies ist möglich, weil manche Kleinstunterneh-

men keine Beschäftigten aufweisen. Dieser Aspekt ist 

bei der Zuschätzung zu berücksichtigen.

Die Analyse der erstellten Eckdaten der beiden Daten-

quellen zur Abbildung der Unternehmenslandschaft in 

Deutschland lässt Folgendes erkennen: Aufgrund der 

Abschneidegrenze besteht eine große Lücke zwischen 

der Anzahl der erhobenen Unternehmen und den in den 

Verwaltungsdaten erfassten Unternehmen. Trotzdem 
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Grafik 1
Entwicklung der Unternehmenszahl
im Wirtschaftsabschnitt D – Energieversorgung
1 000

Wirtschaftsabschnitt D (35) insgesamt

Elektrizitätsversorgung (35.1)

Gasversorgung (35.2)

Wärme- und Kälte-
versorgung (35.3)

Nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008).
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sind die Merkmale Umsatz und Beschäftigtenanzahl 

durch Primärdaten fast vollständig abgedeckt. So muss-

ten im Berichtsjahr 2017 nur rund 9 % der über 80 000 

Unternehmen der Grundgesamtheit erhoben werden, 

um primärstatistisch 98 % der Umsätze und 94 % der 

Beschäftigten abbilden zu können.  Grafik 2

Das Konzept der Vollerhebung mit Abschneidegrenze 
führt somit dazu, dass vor allem Kleinstunternehmen | 9 
von der Erhebung nicht erfasst werden, deren Umsatz 

 9 Aufteilung der Unternehmensgröße nach Umsatz in Anlehnung an 
die Umsatzgrößenklassen der Empfehlung (2003/361/EG) der Euro-
päischen Kommission vom 6. Mai 2003 (Amtsblatt der EU Nr. L124, 
Seite 36 vom 20. Mai 2003): 

 1) Kleinstunternehmen: bis 2 Millionen Euro Umsatz
 2) Kleine Unternehmen:  bis 10 Millionen Euro Umsatz
 3) Mittlere Unternehmen: bis 50 Millionen Euro Umsatz
 4) Große Unternehmen:  mehr als 50 Millionen Euro Umsatz

und Beschäftigtenanzahl nur einen sehr geringen Ein-
fluss auf die Gesamtergebnisse der Unternehmens-
landschaft im Bereich der Energieversorgung haben. 
Eine Analyse nach Umsatzgrößenklassen lässt zudem 
erkennen, dass die meisten dieser Unternehmen ihre 
wirtschaftliche Tätigkeit in der Elektrizitätserzeugung 
(WZ 35113 „Elektrizitätserzeugung ohne Fremdbezug 
zur Verteilung“) haben. Gerade in dieser WZ-Klasse 
finden sich seit einigen Jahren sehr viele Kleinstunter-
nehmen mit Stromerzeugungsanlagen, die aus Erneuer-
baren Energien gespeist werden, beispielsweise Photo-
voltaik- oder Solarthermie-Anlagen und Windräder. 
 Tabelle 1

Zur Eckdatenerstellung werden bei den Unternehmen, 

für die Primärdaten vorliegen, für den verknüpften 

Datenbestand die Primärdaten übernommen. Für die-

jenigen Unternehmen, für die keine Primärdaten vorlie-

gen, werden die beiden Merkmale Umsatz und Beschäf-

tigte aus den vorhandenen Verwaltungsdaten ergänzt. 

Für die weiteren Merkmale, die in der Primärerhebung 

abgefragt werden, gibt es allerdings keine äquivalenten 

Daten aus Sekundärquellen. Folglich wird anhand des 

verknüpften Datenbestands, der die Grundgesamtheit 

der Unternehmen enthält, mit statistischen Schätzver-

fahren eine Ergänzung der fehlenden Merkmale vorge-

nommen.

4

Merkmalsergänzung anhand 
von Schätzmodellen

Nach der Eckdatenerstellung werden die Strukturmerk-
male der unterhalb der Abschneidegrenze liegenden 
Einheiten anhand von Regressionsmodellen geschätzt. 

Anzahl der
Unternehmen

Umsatz
(in 1000 EUR)

Beschäftigte
(insgesamt)

9

98
94

Grafik 2

Abdeckung der Merkmale Umsatz und Beschäftigte durch die
Primärdaten der Strukturerhebung Energie 2017
in %
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Tabelle 1

Unternehmen im Wirtschaftszweig Elektrizitätsversorgung (WZ 35.1) 2017

Unternehmen 
insgesamt

Kleinst-
unternehmen

Kleine 
Unternehmen

Mittlere 
Unternehmen

Große 
Unternehmen

35111 Elektrizitätserzeugung ohne Verteilung 5 938 5 902 15 10 11

35112 Elektrizitätserzeugung mit Fremdbezug zur Verteilung 11 784 11 536 47 107 94

35113 Elektrizitätserzeugung ohne Fremdbezug zur Verteilung 43 582 43 435 52 56 39

35120 Elektrizitätsübertragung 351 343 0 0 8

35130 Elektrizitätsverteilung 1 182 705 111 195 171

35140 Elektrizitätshandel 1 015 639 79 146 151

Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008).
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Diese Schätzungen basieren auf den Verwaltungs-
daten der Einheiten unterhalb der Abschneidegrenze 
und den erhobenen Daten der Einheiten oberhalb der 
Abschneidegrenze. Es wird ein lineares Regressions-
modell zugrunde gelegt, weil die meisten wirtschafts-
statistischen Daten durch ein einfach lineares Modell 
gut beschrieben werden können. Dies gilt auch für die 
Daten der Strukturerhebung Energie, wie weiter unten 
am Beispiel des Merkmals Arbeitsstunden grafisch dar-
gestellt ist (siehe Grafik 4). Das einfachste Modell in 
diesem Fall stellt die Regression der kleinsten Quadrate 
(Ordinary Least Squares = OLS) dar. Jedoch sollte bei der 
Merkmalsergänzung beachtet werden, dass wirtschafts-
statistische Daten häufig Ausreißer enthalten, die der 
Modellannahme der Linearität widersprechen. Um die-
ser Tatsache gerecht zu werden und eine stabile Qualität 
der Modellanpassung der Daten zu erreichen, wird eine 
robuste Technik angewandt.

Die Merkmalsergänzung auf der Ebene der Einzeldaten 
(Mikrodatenebene) erfolgt daher durch die Methode 
einer robusten linearen Regressionsschätzung. Um mög-
lichst genaue Ergebnisse zu erzielen ist darauf zu ach-
ten, dass eine große Übereinstimmung der Struktur der 
Unternehmen vorliegt. Da sich die Unternehmen in dem 

verknüpften Gesamtdatenbestand allerdings in ihrer 

Struktur unterscheiden können, werden für die Regres-

sionsschätzungen Untergruppen nach Wirtschaftsbe-

reichen gebildet (siehe Übersicht 1).  Grafik 3 veran- 

schaulicht, dass beispielsweise die Größe der Unter-

nehmen gemessen an der Beschäftigtenanzahl in den 

verschiedenen Wirtschaftszweigen sehr heterogen ist: 

Während in manchen Untergruppen die Beschäftigten-

anzahl bei unter einer Person je Unternehmen liegt, 

beträgt diese zum Beispiel in der Klasse der Elektrizi-

tätsverteilung (WZ 35.13) rund 65 Personen. 

Für die Regressionen werden also möglichst ähnliche 

Einheiten zugrunde gelegt, indem die Daten in die tiefste 

Gliederung der Wirtschaftszweige unterteilt werden, die 

für eine Regression die notwendige Datenbasis bereit-

stellt. So werden branchenspezifische Unterschiede der 

Unternehmen bei der Erstellung der Ergebnisse berück-

sichtigt. Probleme können auftauchen, wenn die Unter-

teilung der Unternehmen in Gruppen zu einer zu kleinen 

Datenbasis führt, sodass die Methode keine zuverlässi-

gen Schätzer mehr liefert. 

In der Literatur wird als eine der wahrscheinlich am 

meisten genutzten robusten Methoden die Least-Trim-

Grafik 3
Exemplarisches Beispiel für Strukturunterschiede der Unternehmen verschiedener Wirtschaftszweige
Beschäftigte je Unternehmen
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38.32 Rückgewinnung sortierter Werkstoffe

39.00 Beseitigung von Umweltverschmutzungen und sonstige Entsorgung
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med-Squares (LTS)-Schätzung nach Rousseeuw (1984) 

diskutiert (Alfons und andere, 2013, hier: Seite 227; 

Dinges und andere, 2010, hier: Seite 290). Die LTS-

Schätzung zeigt beständige Ergebnisse bei der Präsenz 

von Ausreißern in den Daten, da sie den Einfluss dieser 

begrenzt (Gürünlü Alma, 2011, hier: Seite 410). Für die 

Regressionsgleichung 

(1)   

 

 

yi	= βixi	+	εi, 

bei der yi die abhängige Variable, βi den Regressions-

koeffizienten, xi die unabhängige beziehungsweise

beobachtete Variable und εi den Fehlerterm darstellt, ist 

der LTS-Schätzer nach Rousseeuw (1984) wie folgt kon-

struiert:

 

(2)   

 

 

β�LTS	= arg minβ  QLTS(β) ,  wobei QLTS(β) =� ei
2

h

i=1
. 

Hierbei sind e 2
1 	≤	e 2

2 	≤	…	≤ e 2
n  die g eordneten Residuen, 

n p+1
h = � � +	[ ]  ist der Umfang der Beobachtungen inner-

2 2
halb der jeweils zugrunde liegenden Wirtschaftszweig-

aufteilung. Die LTS-Schätzung ist eine iterative Methode, 

bei der zufällig eine Teilmenge von Einheiten aus der 

Gesamtzahl der Einheiten gezogen wird. Aus dieser 

Teilmenge wird die Least-Squares-Regression und die 

Summe der kleinsten quadratischen Residuen berech-

 

 

h	=

net (Dinges und andere, 2010, hier: Seite 291). De

TS-Schätzer entspricht der Anpassung jener Teilmenge

ei der die kleinsten quadratischen Residuen minimier

ind. Grundlage für die Berechnung der zu ergänzende

erkmale der Erhebungsdaten für die Grundgesamthei

ind die jeweiligen wirtschaftszweigspezifischen Regres

ionsparameter. Die ergänzten Merkmale ba sieren somi

uf den zu v or erstellten Eckdaten Umsatz und Beschäf

igtenanzahl. 

ls Beispiel für die Ergebnisdarstellung wird im Folgen

en die Anpassung für das Merkmal Arbeitsstunden her

ngezogen. Die Ergänzung dieses Merkmals findet bei

pielsweise auf Grundlage der Beschäftigtenzahl nac

ben beschriebener Methode statt:

3)   Arbeitsstunden	=	β
i
	Beschäftigte

i
	+	�i 

n  Grafik 4 sind die Datenpunkte der Erhebungsdate

nd die angepasste Regressionsgerade dargestellt. Wei

as Eckdatenmerkmal Beschäftigte nicht für alle Ein

eiten des Datenbestands vorliegt, findet eine gröber

nterteilung der Unternehmen in fünf Untergruppe

ür die Regressionsschätzungen auf WZ-2-Steller-Eben

ür das Erhebungsmerkmal Arbeitsstunden statt. Dahe

nthält das Ergebnis der in Gleichung (3) beschriebene

egression fünf Parameterschätzer ( βi ). Das Gütema

² für diese gruppierten Regressionen liegt zwische
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Grafik 4

Lineare Regressionsanpassung von Arbeitsstunden zu Beschäftigten
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97 und 99 % für das Merkmal Arbeitsstunden, was eine 
sehr gute Modellanpassung beschreibt.  Tabelle 2 
Jedoch ist zu bemerken, dass nicht für alle ergänzten 
Merkmalsdaten so hohe Gütemaße mit den Anpassun-
gen erzielt werden können. 

Es ist zu erkennen, dass beispielsweise in der Energie-
versorgung (WZ 35) je Unternehmen von einer zusätzlich 
beschäftigten Person etwa 1 498 Stunden im Jahr mehr 
gearbeitet werden (Berechnung für Daten des Berichts-
jahres 2017). Außerdem zeigen die Ergebnisse, dass 
im Wirtschaftszweig E verhältnismäßig mehr Stunden je 
beschäftigter Person getätigt werden. Im Gegensatz zu 
der oben dargestellten Merkmalsschätzung kann für die 
meisten Erhebungsmerkmale, bei denen die Schätzung 
basierend auf den Umsatzeckdaten erfolgt, die Gruppie-
rung auf WZ-3-Steller-Ebene vorgenommen werden. 

Wie zuvor beschrieben kann der Datenbestand der 
Grundgesamtheit durch die Regressionsschätzungen 
um die Erhebungsmerkmale ergänzt werden. Für den 
Großteil der Einheiten der Grundgesamtheit ist somit 
eine Abdeckung der Merkmale durch Schätzungen zu 
erreichen. Die Abdeckungsergebnisse für die Modell-
anpassungen der Merkmale Arbeitsstunden und Gesamt- 
leistung sind exemplarisch dargestellt in  Grafik 5.

5

Datenqualität der Merkmalsergänzung

Durch die Merkmalsergänzung werden die primärsta-
tistisch erfassten Daten für den Teil der Unternehmen, 
die unterhalb der Abschneidegrenze liegen, ergänzt. 
Dadurch kann die Struktur der Grundgesamtheit aller 
Unternehmen in den Wirtschaftsabschnitten D „Energie-
versorgung“ und E „Wasserversorgung; Abwasser- und 
Abfallentsorgung, Beseitigung von Umweltverschmut-
zungen“ vollständig abgebildet werden. 

Die in Kapitel 4 beschriebene robuste Regressions-
methode zur Ergänzung der fehlenden Merkmale aus der 
Erhebung für den Gesamtdatenbestand liefert insgesamt 
gute Ergebnisse und realistische Daten auf Mikrodaten-
ebene. Es ist jedoch zu beachten, dass die Schätzungen 
immer dann zu Problemen führen, wenn in bestimmten 
Wirtschaftsbereichen keine ausreichende primärsta-
tistische Datenbasis vorhanden ist. In diesem Fall wird 
die Untergliederung der Wirtschaftszweige weniger tief 
vorgenommen, um somit die Datenbasis entsprechend 
zu erweitern. Liegen starke branchenspezifische Struk-
turunterschiede vor, können diese in gröber unterglie-
derten Wirtschaftszweigen nicht mehr gut abgebildet 
werden. Dieser Zielkonflikt ist bei den ergänzten Daten 
immer zu beachten, sofern diese für weitere Analysen 
und Rechnungen herangezogen werden. 

Anzahl der
Unternehmen

Umsatz
(in 1 000 EUR)

Beschäftigte
(insgesamt)

Arbeits-
stunden
(Schätzung)

Gesamt-
leistung
(Schätzung)

9

98
94 94

98

Grafik 5

Abdeckung der Merkmale Arbeitsstunden und Gesamtleistung
durch Schätzungen für die Strukturerhebung Energie 2017
in %
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Tabelle 2

Parameterschätzer und Regressionsgleichungen des Erhebungsmerkmals Arbeitsstunden  
für das Berichtsjahr 2017

WZ-2-Steller Regressionsschätzung Arbeitsstunden Gütemaß R2

35  Energieversorgung Arbeitsstunden = 1 497,93i Beschäftigtei + εi 0.9913

36  Wasserversorgung Arbeitsstunden = 1 459,34i Beschäftigtei + εi 0.9687

37  Abwasserentsorgung Arbeitsstunden = 1 489,45i Beschäftigtei + εi 0.9831

38  Sammlung, Behandlung und Beseitigung  
  von Abfällen; Rückgewinnung Arbeitsstunden = 1 523,54i Beschäftigtei + εi 0.9834

39  Beseitigung von Umweltverschmutzungen  
  und sonstige Entsorgung Arbeitsstunden = 1 568,37i Beschäftigtei + εi 0.9902
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6

Ausblick

Die Verknüpfung von primärstatistisch erhobenen Daten 
der Strukturerhebung Energie mit den sekundärstatisti-
schen Verwaltungsdaten aus dem statistischen Unter-
nehmensregister lässt die Datenergänzung der Struktur-
merkmale anhand einer robusten Regressionsschätzung 
zu. Durch diese Datenergänzung wird der Gesamtdaten-
bestand der Unternehmen der Wirtschaftsabschnitte 
D und E vollständig auf Mikrodatenebene abgebildet. 
Auf dieser Grundlage können die bestehenden europäi-
schen Meldepflichten komplett erfüllt werden. Dies war 
bisher aufgrund der fehlenden, unter der Abschneide-
grenze liegenden Einheiten nicht gesichert. Darüber hin-
aus liefert der ergänzte Gesamtdatenbestand auch für 
die Statistiken, welche die Daten der Strukturerhebung 
Energie nutzen, weitere Qualitätsgewinne. Ebenso bie-
tet der verknüpfte Einzeldatenbestand große Potenziale 
für weitere Forschungszwecke. 

Allgemein bietet die Nutzung verschiedener Datenquel-
len durch eine Datenverknüpfung auf Mikrodatenebene 
enorme Potenziale für die amtliche Statistik. Zum einen 
kann es bei Vorliegen von umfassenden Informationen 
aus Verwaltungsquellen zu Entlastungen von Auskunfts-
pflichtigen kommen, zum anderen kann die Datenquali-
tät durch die Auswertung verschiedener Quellen gestei-
gert werden. Zwar liegen aktuell für die Strukturerhebung 
Energie keine weiteren Datenquellen zur Nutzung vor. 
Dieses Schätzmodell eröffnet aber die Möglichkeit, die 
künftige Nutzung weiterer im Aufbau befindlicher Regis-
ter – beispielsweise das Marktstammdatenregister der 
Bundesnetzagentur oder ein mögliches Basisregister 
über Unternehmen – intensiv zu prüfen. 
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 Schlüsselwörter: Mikrosimulation – Arbeitsunfälle – synthetische Daten

ZUSAMMENFASSUNG

Dieser Artikel gibt einen Überblick darüber, welche statistischen Simulationsmodelle 

entwickelt und angewendet werden, um die Datenlieferverpflichtung Deutschlands 

zur Europäischen Statistik über Arbeitsunfälle zu erfüllen. Ab dem Berichtsjahr 2014 

sind Daten über Dienstunfälle von Beamtinnen und Beamten zu übermitteln. Da sol-

che Daten für den genannten Berichtskreis nicht vorlagen, sollten mithilfe von ver-

fügbaren Daten und Simulationsmodellen die geforderten fallbezogenen Variablen 

für die Jahre 2014 bis 2016 als Einzeldatensätze abgebildet werden. So konnten die 

Anzahl an Dienstunfällen von Beamtinnen und Beamten und weitere Unfallattribute in 

einem Projekt des Statistischen Bundesamtes für das Bundesministerium für Arbeit 

und Soziales simuliert werden.

 Keywords: microsimulation – work accidents – synthetic data

ABSTRACT

This article gives an overview of the development and application of statistical simula-
tion models in the context of Germany’s obligation to transmit data for the European 
Statistics on Accidents at Work (ESAW).  Data on work accidents of public officials have 
to be supplied as from reference year 2014. As such data were not available for public 
officials, the required case-related variables for the years 2014 to 2016 were compiled 
as individual data sets using available data and simulation models. In this way, the 
number of work accidents of public officials and additional accident attributes were 
simulated in a project of the Federal Statistical Office and the Federal Ministry of La-
bour and Social Affairs.
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1

Einleitung

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 349/2011 | 1 bezüglich 
der Europäischen Statistik über Arbeitsunfälle (ESAW) 
hat Deutschland ab dem Berichtsjahr 2014 unter ande-
rem Daten über Dienstunfälle von Beamtinnen und 
Beamten (Kommunal-, Landes- und Bundesebene) an 
das Statistische Amt der Europäischen Union (Euro stat) 
zu übermitteln. Die für den benannten Berichtskreis 
geforderten Daten liegen für die Jahre 2014 bis 2016 
allerdings nicht vor. Ab dem Berichtsjahr 2017 können 
– vom Kalenderjahr 2019 an – die Lieferverpflichtungen 
durch eine Umstellung der Erfassungsmethodik erfüllt 
werden. Bei Nichtlieferung der Daten für Beamtinnen 
und Beamte für die Jahre 2014 bis 2016 an Eurostat 
drohte Deutschland ein Vertragsverletzungsverfahren.

Seit der Novellierung des Bundesstatistikgesetzes 
im Sommer 2016 ist es unter anderem die Aufgabe 
des Statistischen Bundesamtes, für oberste Bundes-
behörden auf deren Anforderung «Zusatzaufbereitungen 
für Bundeszwecke, einschließlich der Entwicklung und 
der Anwendung von Mikrosimulationsmodellen sowie 
mikroökonometrischer Analysen durchzuführen» (§ 3 
Absatz 1 Nr. 6 Bundesstatistikgesetz). Zur Operationa-
lisierung der neuen Aufgabe ist der Aufbau eines 
Methodenzentrums zur Mikrosimulation und -analyse 
geplant. Das Institut für Forschung und Entwicklung in 
der Bundesstatistik des Statistischen Bundesamtes ist 
daher verstärkt im Bereich der Mikrosimulation aktiv. 
Mitte 2017 hat es dem für die Übermittlung der Daten 
an Eurostat zuständigen Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales Unterstützung für die Lieferung der fehlen-
den Daten angeboten: Dazu sollten im Rahmen eines 
Projekts die Daten zu Dienstunfällen von Beamtinnen 
und Beamten für die Jahre 2014 bis 2016 mittels eines 
statistischen Simulationsmodells geschätzt werden. 
Das hier vorgestellte Projekt ist eine erste Umsetzung 
der neuen Rechtsgrundlage und stellte eine Möglichkeit 
dar, Kompetenzen zum Thema Mikrosimulation auf- und 
auszubauen.

 1 Verordnung (EU) Nr. 349/2011 der Kommission vom 11. April 2011 
zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1338/2008 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates zu Gemeinschaftsstatistiken über 
öffentliche Gesundheit und über Gesundheitsschutz und Sicherheit 
am Arbeitsplatz betreffend Statistiken über Arbeitsunfälle (Amtsblatt 
der EU Nr. L 97, Seite 3).

Zur Umsetzung der konkreten Arbeiten schlossen das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales und das 
Statistische Bundesamt im Dezember 2017 eine Ver-
waltungsvereinbarung. Hiernach sind gemäß den Liefer-
verpflichtungen der EG-Verordnung Nr. 1338/2008 keine 
statistischen Tabellen, sondern Einzeldatensätze zu den 
Dienstunfällen zu erstellen. Der Konzeptentwurf wurde 
im Februar 2018 mit Eurostat abgestimmt, die Simula-
tionsrechnungen im Dezember 2018 übermittelt.

2

Aufgabenstellung

Für die Europäische Statistik über Arbeitsunfälle hat 
Eurostat gemeinsam mit der Generaldirektion „Beschäf-
tigung und Soziales“ der Europäischen Kommission eine 
zusammenfassende Methodik vorgelegt und publiziert 
(im weiteren ESAW-Methodik genannt). Sie beschreibt 
die zu liefernden Einzel- sowie Metadaten detailliert. | 2 
Diese ESAW-Methodik ist Grundlage der im Folgenden 
skizzierten Arbeiten. 

Ziel des Projekts war es, mit den vorhandenen und ver-
fügbaren Daten die geforderten fallbezogenen Variablen 
zu Dienstunfällen von Beamtinnen und Beamten für die 
Jahre 2014 bis 2016 bestmöglich im Rahmen der Ziel-
vorgabe der ESAW-Methodik abzubilden.

3

Datengrundlage

Die nachfolgend beschriebenen Datenbestände wur-
den genutzt, um die simulierten Einzeldatensätze zu 
den Dienstunfällen von Beamtinnen und Beamten zu 
erstellen. Für die Jahre 2012 bis 2016 wurden dem Sta-
tistischen Bundesamt durch die Deutsche Gesetzliche 
Unfallversicherung die Daten der Europäischen Statistik 
über Arbeitsunfälle von Angestellten übermittelt. Des 
Weiteren lagen für den gleichen Zeitraum Einzeldaten 
der Personalstandstatistik sowie des Mikrozensus ein-
schließlich des Ad-hoc-Moduls „Arbeitsunfälle“ der 
Arbeitskräfteerhebung 2013 vor. 

 2 http://ec.europa.eu/eurostat
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3.1 Personalstandstatistik 

Die Personalstandstatistik des öffentlichen Dienstes 
ermittelt jährlich zum Stichtag 30. Juni Daten über die 
Struktur des Personals im öffentlichen Dienst. Hierzu 
zählt das Personal aller Kernhaushalte | 3, Sonderrech-
nungen | 4 und der Einrichtungen in öffentlich-rechtlicher 
Rechtsform. Ihre Ergebnisse werden mit denen der 
Personalstandstatistik der öffentlich bestimmten Ein-
richtungen und Unternehmen in privater Rechtsform 
zu einem Gesamtbild der Beschäftigungssituation der 
öffentlichen Arbeitgeber ergänzt (Statistisches Bundes-
amt, 2018).

Der Datensatz der Personalstandstatistik diente als 
Grundlage für das Schätzmodell. Dabei handelt es sich 
um einen verdichteten Einzeldatensatz, das heißt jede 
Zeile des Datensatzes enthält Personalmerkmale und 
eine Fallzählervariable. Hierbei werden Fälle zusammen-
gefasst, die identische Personalmerkmale (zum Beispiel 
Geschlecht, Geburtsjahr) aufweisen. Aus dem Material 
der Personalstandstatistik lassen sich Kennzahlen für 
die Grundgesamtheit der deutschen Bundes-, Landes- 
und Kommunalbeamtinnen und -beamten ableiten. 

Die verwendete Personalstandstatistik umfasst alle in 
Deutschland Beschäftigten, die in einem unmittelbaren 
Dienst- oder Arbeitsvertragsverhältnis zu den auskunfts-
pflichtigen Dienststellen stehen und in der Regel Gehalt 
oder Entgelt aus den Haushaltsmitteln dieser Stellen 
beziehen. Es werden unter anderem folgende Erhe-
bungsmerkmale erfasst:

1. Alter, Geburtsmonat und -jahr

2. Geschlecht

3. Art, Umfang und Dauer des Dienst- oder Arbeits-
vertragsverhältnisses

4. Dienst- oder Arbeitsort 

5. Staatlicher und kommunaler Aufgabenbereich

Diese Merkmale lieferten relevante Informationen für 
das Simulationsmodell. Für das zu simulierende Merk-
mal des Wirtschaftszweigs lagen die Daten nicht in der 
entsprechenden Gliederung vor. Daher wurden die Anga-

 3 Bund, Länder, Gemeinden/Gemeindeverbände, Sozialversicherung.

 4 Rechtlich unselbstständige Einheiten in öffentlich-rechtlicher Rechts-
form (zum Beispiel Bundes- und Landesbetriebe, kommunale Eigen-
betriebe, Sondervermögen).

ben zum staatlichen und kommunalen Aufgabenbereich 
der Beamtinnen und Beamten nach der Klassifikation der 
Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008), in enger 
Zusammenarbeit mit der Fachabteilung um codiert.

Die Zahl der Beamtinnen und Beamten im öffentlichen 

Dienst belief sich zum Stichtag 30. Juni 2016 auf etwa 

1,67 Millionen; davon waren rund 180 000 im Bundes-

bereich, rund 1,3 Millionen im Landesbereich, 186 000 

im kommunalen Bereich sowie rund 31 000 bei den  

Sozialversicherungsträgern einschließlich der Bundes-

agentur für Arbeit beschäftigt. Die Zahl der Arbeitneh-

merinnen und Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst 

betrug zum selben Stichtag insgesamt rund 2,8 Millio-

nen: rund 146 000 im Bundesbereich, 1,09 Millionen 

im Landesbereich, 1,28 Millionen im Kommunalbereich 

und 340 000 bei den Sozialversicherungsträgern ein-

schließlich der Bundesagentur für Arbeit.

3.2 Europäische Statistik über  
Arbeitsunfälle 

Unternehmen haben jeden Unfall in ihrem Unternehmen 

anzuzeigen, wenn Versicherte getötet oder so verletzt 

sind, dass sie für vier oder mehr Tage arbeitsunfähig 

werden [meldepflichtiger Unfall nach § 193 Absatz 1 

Siebtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VII)]. Als Unfall-

ereignis zählen alle Arbeitsunfälle im engeren Sinne (§ 8 

Absatz 1 SGB VII). Wegeunfälle (§ 8 Absatz 2 SGB VII), 

also Unfälle, die sich auf dem Weg nach oder von dem 

Ort einer versicherten Tätigkeit ereignen, sind zwar ver-

sicherungsrechtlich den Arbeitsunfällen gleichgestellt. 

Sie werden jedoch von der Europäischen Statistik über 

Arbeitsunfälle nicht erfasst.

Bei den ESAW-Daten handelt es sich um Einzeldaten-
sätze für Angestellte für die Jahre 2012 bis 2016, die 
25 gemäß ESAW-Methodik definierte, unfallbezogene 
Variablen umfassen. Eine Liste der Variablen enthält die 
ESAW-Methodik (Europäische Kommission, 2013). Bei 
den ESAW-Daten handelt es sich nicht um die Gesamt-
heit der an die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung 
übermittelten Unfallmeldungen, sondern lediglich um 
eine Totalerhebung aller tödlichen Unfälle, ergänzt um 
eine Stichprobe anderer meldepflichtiger Arbeitsunfälle. 
Grund dafür ist, dass die Deutsche Gesetzliche Unfall- 
versicherung für die Kodierung des Unfallhergangs 
gemäß der ESAW-Methodik mithilfe einer Zufalls-
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lösung (Tag des Geburtstags) einzelne Fälle auswählt. 

Die vorliegenden Datensätze enthalten entsprechende 

Gewichte zur Hochrechnung auf die Grundgesamtheit 

der meldepflichtigen Arbeitsunfälle.

Die aggregierten Unfallzahlen werden von der Deutschen 

Gesetzlichen Unfallversicherung an das Bundesminis-

terium für Arbeit und Soziales gemeldet. Für das Jahr 

2016 umfasst die ESAW-Stichprobe 8,7 % der hoch-

gerechnet 63 154 nicht tödlichen Dienstunfälle und alle 

23 tödlichen Unfälle, die den Unfallversicherungsträ-

gern des öffentlichen Dienstes gemeldet wurden.

3.3 Mikrozensus 

Bereits seit 1957 – in den neuen Ländern und Berlin-Ost 

seit 1991 – liefert der Mikrozensus jährlich statistische 

Informationen in tiefer fachlicher und regionaler Glie-

derung. Erhebungsmerkmale des Mikrozensus sind die 

Bevölkerungsstruktur, die wirtschaftliche und soziale 

Lage der Bevölkerung und der Familien, Lebensgemein-

schaften und Haushalte, die Erwerbstätigkeit, Arbeits-

suche, Aus- und Weiterbildung, Wohnverhältnisse und 

Gesundheit (Statistisches Bundesamt, 2017). Die Ein-

zeldaten des Mikrozensus 2013 bis 2016 wurden für 

den Projektkontext genutzt. Explizit wurden folgende 

Erhebungsmerkmale für das Simulationsmodell heran-

gezogen:

1. Art der Beschäftigung (Beamtinnen/Beamte, Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer), Tätigkeit im öffent-
lichen Dienst

2. Berufsbezeichnung

3. Alter, Geburtsmonat und -jahr

4. Geschlecht

5. Art, Umfang und Dauer des Dienst- oder Arbeits-
vertragsverhältnisses

6. Dienst- oder Arbeitsort

7. Aufgabenbereich

3.4 Ad-hoc-Modul „Arbeitsunfälle“ der 
europäischen Arbeitskräfteerhebung 
2013

In den Mikrozensus integriert ist die Arbeitskräfte-
erhebung der Europäischen Union (EU) mit jährlichen 
Ad-hoc-Modulen. Diese dienen dazu, detaillierte Infor-
mationen zu sozialpolitisch und ökonomisch relevanten 
Themen der EU zu sammeln, welche nicht Teil des Stan-
dardfrageprogramms der Arbeitskräfteerhebung sind. 
Im Jahr 2013 wurde eine Zusatzerhebung zu Arbeits-
unfällen und arbeitsbedingten Gesundheitsproblemen 
durchgeführt. Der Auswahlsatz betrug 0,1 % der Bevöl-
kerung, also 10 % der Mikrozensusstichprobe (Statis-
tisches Bundesamt, 2017).

Im Ad-hoc-Modul der Arbeitskräfteerhebung für das 
Jahr 2013 sind hochgerechnet insgesamt etwa 680 000 
Arbeitsunfälle von Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern und 33 630 Dienstunfälle von Beamtinnen und 
Beamten erfasst. Um die Vergleichbarkeit mit dem 
ESAW-Datensatz herzustellen, wurden Wegeunfälle, die 
sich auf dem Weg von oder zur Arbeitsstelle ereigneten, 
sowie Dienstunfälle, die eine Arbeitsunfähigkeit von 
weniger als vier Tagen verursachten, ausgeschlossen.

Insgesamt entfielen ungefähr zwei Drittel der Arbeits-
unfälle auf Männer und ein Drittel auf Frauen. Dabei ist 
zu beachten, dass das geschlechtsspezifische Unfall-
risiko mit der Verteilung der Geschlechter über die 
Wirtschaftszweige korreliert. Die im Ad-hoc-Modul der 
Arbeitskräfteerhebung 2013 erfassten Dienstunfälle von 
Beamtinnen und Beamten ereigneten sich ausschließ-
lich in den Wirtschaftszweigen „öffentliche Verwaltung,  
Sozialversicherung“ (NACE | 5-Rev.-2-Sektor O) sowie „Er -
ziehung und Unterricht“ (NACE-Rev.-2-Sektor P). 

4

Analysekonzept

Auf Grundlage des zuvor beschriebenen Datenbestands 
wurde gemeinsam mit dem Mikrosimulationszen- 
trum der Universität Trier ein statistisches Simulations- 

 5 NACE = Nomenclature statistique des activités économiques dans la 
Communauté européenne – Statistische Systematik der Wirtschafts-
zweige in der Europäischen Gemeinschaft.
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modell zur Erstellung von synthetischen Einzeldaten-

sätzen der Dienstunfälle von Beamtinnen und Beamten 

konzipiert. Das Modell basiert auf der Schichtung der 

Datensätze aus der Europäischen Statistik über Arbeits-

unfälle und der Personalstandstatistik in möglichst 

homogene Gruppen entsprechend des Geschlechts, 

Wirtschaftszweigs, Alters und der Region. Anhand der 

beobachteten Unfallhäufigkeiten im Ad-hoc-Modul der 

Arbeitskräfteerhebung wurden modellgestützt Unfall-

wahrscheinlichkeiten berechnet. Dabei wurde eine Indi-

katorvariable aufgenommen, die den Wert 1 annimmt, 

wenn die Person verbeamtet ist, ansonsten 0. Mit die-

sem Ansatz ließ sich feststellen, ob es einen signifikan-

ten Unterschied zwischen der Unfallwahrscheinlichkeit 

von Beamtinnen und Beamten sowie Arbeitnehmerin-

nen und Arbeitnehmern des öffentlichen Dienstes gibt. 

Auf Basis der geschätzten Unfallwahrscheinlichkeit wur-

den zufällig Beamtinnen und Beamte aus der jeweiligen 

Schicht der Personalstandstatistik gezogen und die feh-

lenden Unfallattribute ergänzend hinzugeschätzt. Durch 

die tiefgliedrige Schichtung der Personalstandstatistik 

wurde gewährleistet, dass die Heterogenität der Beam-

tinnen und Beamten sowie der Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer adäquat in der Stichprobe widergespie-

gelt wird. 

4.1 Schichtung der verschiedenen  
Datensätze 

Mit den Einzeldaten aus der Personalstandstatistik 

ist die Grundgesamtheit der Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer sowie der Beamtinnen und Beamten im 

öffentlichen Dienst bekannt. Bei der Personalstand-

statistik handelt es sich um eine Vollerhebung adminis-

trativer Daten, die keinen Stichprobenfehler aufweisen. 

Daher wurde im Folgenden angenommen, dass die Per-

sonalstandstatistik für dieses Projekt die wahre Grund-

gesamtheit darstellt. Auf Basis der vorliegenden Merk-

male in der Personalstandstatistik wurden Unterschiede 

der Gruppen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-

mern sowie Beamtinnen und Beamten im öffentlichen 

Dienst herausgearbeitet. Insbesondere wurde Hetero-

genität in der Altersstruktur, der regionalen Verteilung, 

dem Geschlechterverhältnis sowie der Verteilung auf 

die Wirtschaftszweige festgestellt. Zur Berücksichtigung 

dieser Unterschiedlichkeit im Simulationsmodell wur-

den sowohl der Datensatz aus der Personalstandstatis-

tik als auch der ESAW-Datensatz zunächst entsprechend 
dieser vier Variablen geschichtet. 

Folgende Variablendefinitionen lagen zugrunde: Das 
Geschlecht hat zwei Ausprägungen j = (1, 2), wobei  
1 den männlichen Beamten und 2 die weibliche Beam-
tin  kennzeichnet. Das Alter wurde in fünf Gruppen  
l = (1, ..., 5) zusammengefasst, die jeweils alle Personen 
enthalten, die (1) unter 26 Jahre, (2) von 26 bis unter 
36 Jahre, (3) von 36 bis unter 46 Jahre, (4) von 46 bis 
unter 56 Jahre, oder (5) 56 Jahre und älter sind. Die 
regionale Gruppierung entspricht den Bundesländern  
r = (1, ..., 16). Eine tiefere regionale Gliederung liegt im 
ESAW-Datensatz nicht vor.

Die Wirtschaftssektoren k ∈ (1, ..., 10) wurden gruppiert. 
Nach Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 349/2011 sind 
bestimmte Berufe und Wirtschaftszweige, deren Daten 
der Vertraulichkeit unterliegen, von der Pflicht zur Über-
mittlung der Daten an Eurostat ausgenommen. Hierun-
ter fallen die Bereiche Verteidigung, Rechtspflege/Justiz 
und Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Bundes polizei 
und Zoll). Unter Berücksichtigung dieser Regelung wur-
den 43 Wirtschaftszweige k = (1, …, 43) nach NACE-
Rev.-2-Klassifikation identifiziert, in denen Beamtinnen 
und Beamte tätig sind. Diese Wirtschaftszweige wurden 
in zehn Wirtschaftssektoren zusammengefasst, um zu 
gewährleisten, dass in jedem Sektor eine ausreichende 

Übersicht 1

Gruppierung der Wirtschaftszweige

Wirtschafts- 
sektor

NACE-Rev.-2-Beschreibung

 1 A: Land- und Forstwirtschaft, Fischerei
C: Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
F: Baugewerbe/Bau

 2 D: Energieversorgung
E: Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und 
 Beseitigung von Umweltverschmutzungen

 3 H: Verkehr und Lagerei

 4 I: Gastgewerbe/Beherbergung und Gastronomie
R: Kunst, Unterhaltung und Erholung

 5 J: Information und Kommunikation
L: Grundstücks- und Wohnungswesen

 6 K: Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
N: Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen
S: Erbringung von sonstigen Dienstleistungen

 7 M: Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und 
 technischen Dienstleistungen

 8 Q: Gesundheits- und Sozialwesen

 9 O: Öffentliche Verwaltung; Sozialversicherung

10 P: Erziehung und Unterricht
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Anzahl von Beamtinnen und Beamten enthalten ist. 

Eine konsistente Kodierung der Variablen über die ver-

schiedenen Datenquellen hinweg wurde sichergestellt. 

 Übersicht 1

Aus der Kombination von Geschlecht j ∈ (1, 2), Wirt-

schaftssektor k ∈ (1, ..., 10), Altersgruppe l ∈ (1, ..., 5) 

und Bundesland r ∈ (1, ..., 16) ergaben sich 

2 · 10 · 5 · 6 = 1 600 mögliche Schichten. Durch Zusam-

menfassung von kleinen, mit weniger als 100 Personen 

besetzten Schichten wurden insgesamt 336 Schichten 

gebildet.  Übersicht 2

Übersicht 2

Stratifizierungsplan

4.2 Schätzung des Unfallrisikos 

Basierend auf dem Ad-hoc-Modul der Arbeitskräfteerhe-

bung 2013 wurde eine modellbasierte Schätzung detail-

lierter Unfallwahrscheinlichkeiten unter Berücksichti-

gung demografischer und arbeitsbezogener Variablen Xs  i
für alle Personen i der Schichten s durchgeführt. Mithilfe 

von Kreuzvalidierungsmethoden wurde aus verschiede-

nen Verfahren das gewichtete Logit-Modell ausgewählt. 

Es wurde angenommen, dass Unfälle Us  nach einer Ber-i
noulli-Wahrscheinlichkeitsfunktion mit der Wahrschein-

lichkeit π̂ MC
s  den Wert 1 und mit der Wahrscheinlichkeit i

1 – π̂ MC 
s den Wert 0 annehmen:i

Usi ~ Bernoulli (Usi| π̂ si
MC)

Die Unfallwahrscheinlichkeiten von Beamtinnen und 

Beamten sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 

des öffentlichen Dienstes wurden durch ein Logit-Modell 

geschätzt:

(1)  π̂ si
MC = P �Usi

 = 1 | X = Xsi
� =  fβ�Xsi

� = 
1

1+e–Xsi
β ,

 

wobei π̂ MC
s  die geschätzte Unfallwahrscheinlichkeit ist, i

Xs  ein Vektor von Kovariablen für Person i in Schicht si
einschließlich Geschlecht, Altersgruppe, Region, Wirt- 

schaftszweiggruppe und der Indikatorvariablen Ver-

beamtet. β = ( β0, ..., βn ) ist der Vektor der entsprechen-

den Koeffizienten. Für weitere Details zur logistischen 

Regression siehe beispielsweise King/Zeng (2001).

  

4.3 Zufällige Ziehung der geschädigten 
Beamtinnen und Beamten 

Nun konnte die erwartete Anzahl an Dienstunfällen von 

Beamtinnen und Beamten Û B
s  für jede Schicht der Perso-

nalstandstatistik wie folgt ermittelt werden: 

(2)  Ûs,t
B  = π̂ sMC . Ns,t

B  

mit

(3)  π̂ sMC = � 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖=1  . π̂ si
MC 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑠𝑠𝑠𝑠
 

Dabei entspricht NB
s,t der An zahl der Beamtinnen und 

Beamten in der jeweiligen Schicht s ∈ (1, ..., 336) der 

Personalstandstatistik für jedes Jahr t ∈ (2014, 2015, 

2016). Die geschätzte Unfallwahrscheinlichkeit π π̂ MC
s  in 

Schicht s ∈ (1, ..., 336) ist ein gewichteter Mittelwert der 

individuellen Unfallwahrscheinlichkeiten π̂ MC
s , wobei wi i 

der im Ad-hoc-Modul der Arbeitskräfteerhebung bereit-

gestellte Hochrechnungsfaktor für jedes Individuum i ist.

Im nächsten Schritt wurde die geschätzte Anzahl der 

verunfallten Beamtinnen und Beamten, ÛB
s,t , zufällig 

ausgewählt. Dies erfolgte ohne Zurücklegen aus der 

relevanten Schicht s ∈ (1, ..., 336), der Statistik des Per-

sonals im öffentlichen Dienst für jedes Jahr t ∈ (2014, 

2015, 2016) unter Berücksichtigung der geschätzten 

Unfallwahrscheinlichkeit jeder einzelnen Person π̂ MC
s . i

Alle identifizierten Personen wurden in einem separaten 

Datensatz gespeichert, der dann mit der ESAW-Statistik 

für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des jewei-

ligen Jahres zusammengeführt wurde.

Geschlecht Wirtschafts- Region Altersgruppe Schicht ID
sektor (Land) (in Jahren)
(siehe Über-
sicht 1)

 1 alle alle 1

 … alle alle …

 8 alle alle 8

 9 Land 01 unter 26 9

26 bis unter 36 10

Männer 36 bis unter 46 11

46 bis unter 56 12

56 und älter 13

… … 14 – 83  

Land 16 wie Land 01 84 – 88

10 wie Wirtschaftssektor 9 89 – 168

Frauen Aufbau wie oben 169 – 336
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Die Varianz der gesamten Zahl der geschätzten Dienst-

unfälle ÛB
s,t  ist gegeben durch:

(4)  Var(U�s,t
B

)
�

 = Var�ππ̂ sMC .  Ns,t
B � = � Ns (Ns – ns)

ns

S

s = 1
 . σ�s

2� � � σ��� �π�
Dabei bezeichnen S, Ns, ns die Nummer der Schichten, 

die Populationsgröße der Schicht s und die Stichproben- 

größe innerhalb der Schicht s ∈ (1, ..., 336). Die Stichpro-

benvarianz der endlichen Population σ̂2
s in der Schicht s 

ist gegeben als:

(5)  σ�s
2
 = 

1

ns – 1
� (Xsi

 – Xs
� )

2
ns

i = 1
 ,

wobei Xs
�= 

1

ns
 � Xsi

ns

i = 1
 und alle übrigen Variablen wie 

oben definiert sind (Cao und andere, 2013).

4.4 Simulation der unfallspezifischen 
Merkmale

Der resultierende Datensatz liefert Informationen über 

den Wirtschaftszweig, das Alter, den Dienstort und 

das Geschlecht jeder Beamtin und jedes Beamten. Der 

Dienstort des identifizierten Unfallopfers wurde als Proxy 

für den Unfallort herangezogen. Um die übrigen nach der 

ESAW-Methodik definierten unfallspezifischen Variablen 

zu ergänzen, wurde eine Vielzahl verschiedener Metho-

den auf ihre Eignung überprüft und – soweit sinnvoll – 

angewendet. Das wichtigste Entscheidungsk riterium für 

die Wahl der am besten geeigneten Methode für jede 

simulierte Variable war die Berücksichtigung des jewei-

ligen Datentyps. So ist beispielsweise die logistische 

Regressionsimputation für diskrete Auswahlvariablen 

geeignet. Darüber hinaus wurde die Methode auf der 

Grundlage der verfügbaren relevanten Informationen 

ausgewählt. Der Simulationsprozess einiger ausgewähl-

ter Variablen wird im Folgenden beschrieben.

Um beispielsweise das Datum des Dienstunfalls für 

alle Beamtinnen und Beamten zu simulieren, wurde die 

Annahme, dass das Auftreten von Dienstunfällen gleich-

mäßig über das Jahr verteilt ist, mithilfe eines x2-Tests 

geprüft. Die Testergebnisse zeigten, dass innerhalb aller 

zweistelligen Wirtschaftszweige die Nullhypothese der 

Gleichverteilung der Dienstunfälle über die Zeit nicht ver-

worfen werden kann. Daher wurde in jedem Wirtschafts-

zweig nach dem Zufallsprinzip ein Datum für jeden Dienst-

unfall einer Beamtin oder eines Beamten ausgewählt. 

Zur Simulation der Berufsgruppe des Geschädigten

wurde eine Cold-Deck-Imputation auf der Grundlage der 

Berufsgruppen von Beamtinnen und Beamten im Mikro-

zensus durchgeführt. Dagegen kam für die Simulation 

der Art der Verletzung und des betroffenen Körperteils 

eine Hot-Deck-Imputation basierend auf den ESAW-

Daten zum Einsatz (Andridge/Little, 2010; van Buuren, 

2018, hier: Kapitel 3.5). Innerhalb der Schichten wurde 

für jede fehlende Merkmalsausprägung ein beobachte-

ter Wert zufällig gezogen. Hierbei wurde eine Gewichtung 

entsprechend der Anzahl der Beamtinnen und Beamten 

in der jeweiligen Schicht berücksichtigt.

Die vier Variablen Arbeitsumgebung, Kontakt – Art der 

Verletzung, Abweichung und Gegenstand der Abwei-

chung wurden auf Basis von Klassifikations- und Regres-

sionsbäumen (CART) simuliert. CART ist ein maschinel-

les Lernverfahren, das bei jedem Schritt eine Aufteilung 

der Beobachtungen in zwei Teilmengen vornimmt. Dabei 

sucht es automatisch Prädiktoren und Cut-Points, die 

die Stichprobe so teilen, dass möglichst homogene 

Gruppen entstehen. Jede Gruppe wurde immer weiter 

in jeweils zwei Untergruppen geteilt, sodass ein binärer 

Baum entstanden ist. Aus der Spendergruppe nach der 

letzten Teilung wurde zufällig ein Spender gezogen, des-

sen Wert imputiert wurde. Dieses Vorgehen benötigt 

keine Verteilungsannahmen und ist robust gegen Aus-

reißer. Es berücksichtigt die Abhängigkeiten zwischen 

Variablen und gewährleistet so plausible Einzeldaten-

sätze, insbesondere in dem hier vorliegenden Fall von 

mehreren fehlenden, miteinander korrelierten Varia-

blen. Zudem ist die Vorgehensweise nicht subjektiv, 

sondern maschinell gesteuert (van Buuren, 2018, hier: 

Kapitel 3.5).
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5

Ergebnisse der Simulation

Im Folgenden werden ausgewählte Auszüge aus den 
Ergebnissen des Simulationsmodells sowie aus den Ver-
gleichen der beobachteten und simulierten Verteilungen 
vorgestellt.

5.1 Schätzung der  
Unfallwahrscheinlichkeit

 Tabelle 1 zeigt die Ergebnisse der Schätzung der 
Unfallwahrscheinlichkeiten mittels eines gewichteten 
logistischen Regressionsmodells auf Basis des Ad-hoc-
Moduls der Arbeitskräfteerhebung aus Gleichung (2) in 
Abschnitt 4.3.

Die erste Spalte von Tabelle 1 enthält die geschätzten 
Koeffizienten β̂ der erklärenden Variablen aus dem Logit-
Modell. Es ist deutlich zu erkennen, dass die Unfallwahr-
scheinlichkeit bei Frauen signifikant geringer ist als bei 
Männern. Darüber hinaus sinkt die Wahrscheinlichkeit 
eines Arbeitsunfalls mit zunehmendem Alter, das heißt 
jüngere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind stärker 
gefährdet. Aus Zeile 4 ist ersichtlich, dass der Koeffizient 
der Indikatorvariable Beamte nicht signifikant ist. Das 
bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit eines Arbeits-
unfalls unter sonst gleichen Bedingungen bei Beamtin-
nen und Beamten sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern nicht signifikant unterschiedlich ist.

Basierend auf den Ergebnissen der Regression wurden 
die Unfallwahrscheinlichkeiten für Beamtinnen und 
Beamte durch Anwendung der geschätzten Koeffizien-
ten auf die Daten der Personalstandstatistik vorherge-
sagt. Anschließend wurden für alle 336 Schichten der 
Personalstandstatistik die Unfallwahrscheinlichkeiten 
und die erwartete Anzahl der Dienstunfälle berechnet, 
wie in den Gleichungen (3) und (4) aus Abschnitt 4.4 
erläutert. Einen Auszug aus diesen Ergebnissen zeigt 
 Tabelle 2 auf Seite 52.

Für das Jahr 2014 wurden insgesamt 55 549 Dienst-
unfälle simuliert. Die geschätzte durchschnittliche 
Unfallwahrscheinlichkeit insgesamt beträgt 0,032 für 
die Referenzgruppe der 1,72 Millionen Beamtinnen und 
Beamten. Um die Unsicherheit der geschätzten Gesamt-

summe der Dienstunfälle zu quantifizieren, wurde 

der entsprechende Stichprobenfehler unter Berück-

sichtigung des geschichteten Stichprobenverfahrens 

geschätzt. Die Korrektur für endliche Populationen und 

die Korrektur für Stichproben mit Ziehen ohne Zurück-

legen waren nicht erforderlich, da die Zahl der Dienst-

unfälle relativ gering ist. Der geschätzte Standardfehler 

beträgt 230,93 für die Summe der Dienstunfälle von 

55 549. Das 95-%-Konfidenzintervall für die Gesamtzahl 

der Dienstunfälle liegt somit bei 55 096 bis 56 002.

Tabelle 1

Gewichteter Logit-Output

Abhängige Variable: Dienstunfall

Koeffizient Standardfehler

Konstante 3,526*** 0,203

Frauen 0,286*** 0,075

Alter 0,008*** 0,003

Beamte 0,091 0,154

Baden-Württemberg 0,279 0,349

Bayern 0,709*** 0,137

Berlin 0,285 0,188

Brandenburg 0,600* 0,308

Bremen 0,208 0,257

Hamburg 0,348*** 0,131

Hessen 0,286 0,241

Mecklenburg-Vorpommern 0,427** 0,197

Niedersachsen 0,142 0,237

Nordrhein-Westfalen 0,502 0,603

Rheinland-Pfalz 0,120 0,174

Sachsen 0,286 0,269

Sachsen-Anhalt 0,579* 0,311

Schleswig-Holstein 1,255*** 0,116

Thüringen 0,038 0,309

NACE A, C, F 0,485*** 0,143

NACE D, E 1,003* 0,537

NACE G 0,067 0,164

NACE H 0,499** 0,195

NACE I, R 0,475** 0,201

NACE J, L 0,024 0,236

NACE M 0,054 0,205

NACE O 0,180 0,183

NACE P 0,418** 0,176

NACE Q 0,419*** 0,155

*, ** und *** geben statistisch signifikante Koeffizienten für p = 0,10, 0,05 und 0,01 an.

Die Referenzkategorie ist die Kategorie mit den meisten Beobachtungen, hier: Saarland 
und NACE K, S, N (Dienstleistungssektor).
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ZUSAMMENFASSUNG

Haushaltserhebungen der amtlichen Statistik liefern unverzichtbare Daten für Politik, 

Wirtschaft, Wissenschaft und die breite Öffentlichkeit. Als Primärerhebungen spiegeln 

sie in einer einzigartigen Weise die wirtschaftliche und soziale Situation von Privat-

haushalten wider. Für eine hohe Datenqualität ist auch eine hohe Teilnahmerate bei 

den Erhebungen entscheidend. Jedoch ist die Bereitschaft privater Haushalte, an Er-

hebungen der amtlichen Statistik teilzunehmen, seit Jahren rückläufig beziehungswei-

se stagniert auf niedrigem Niveau. Im vorliegenden Aufsatz wird dargestellt, dass zur 

Steigerung der Teilnahmebereitschaft der Einsatz eines breiten Maßnahmenbündels 

erforderlich ist. Hierzu werden am Beispiel der Einkommens- und Verbrauchsstichpro-

be konkrete Maßnahmen vorgestellt. 

 Keywords: household surveys – willingness to participate – response rate –  
sample survey of income and expenditure – incentives

ABSTRACT

Household surveys of official statistics provide indispensable data for policy-makers, 
businesses, science and the general public. Such primary surveys uniquely reflect the 
economic and social situation of households. High rates of participation in the surveys 
are crucial for good data quality. However, the willingness of households to participate 
in official statistical surveys has been declining or stagnating at a low level for years. 
This article shows that in order to increase the willingness to participate it is necessary 
to use a broad package of measures. For this purpose concrete measures are present-
ed by using the example of the sample survey of income and expenditure.
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1

Entwicklung der Teilnahmebereitschaft 

Über sinkende Ausschöpfungsquoten bei Haushalts- 
beziehungsweise Personenbefragungen wird bereits 
seit mehreren Jahrzehnten berichtet. In einem Länder-
vergleich wurden Daten aus zehn amtlichen Erhebun-
gen in 16 Ländern, die teilweise bis in die 1970er-Jahre 
zurückreichen, analysiert. Dabei wurde festgestellt, dass 
bei Zufallsstichproben die Responserate über die Zeit 
sukzessive gesunken ist (de Leeuw/de Heer, 2002). Die 
entscheidenden Faktoren, die die Responserate bestim-
men, sind die Erreichbarkeit und die Verweigerungsrate 
von Befragungspersonen. Analysen für den Zeitraum 
1972 bis 1998 zeigten, dass die Nichterreichbarkeitsrate 
jährlich um 0,2 % und die Verweigerungsrate um 0,3 % 
angestiegen ist. Die zunehmend schwierigere Erreichbar-
keit der Befragungspersonen sowie deren zunehmende 
Verweigerungsrate führen somit zur stetig sinkenden 
Ausschöpfungsrate. Auch für den Zeitraum von 1998 
bis 2015 wurden die international sinkenden Ausschöp-
fungsquoten bestätigt (Luiten und andere, 2016).

Der Mikrozensus ist die größte jährlich durchgeführte 
amtliche Haushaltserhebung in Deutschland. Die zufäl- 
lig ausgewählten Haushalte sind gesetzlich zur Teil-
nahme verpflichtet. Dementsprechend ist die Teilnahme-
rate hoch. Für einzelne Fragen besteht jedoch keine 
Auskunftspflicht. Hier zeigt sich eine zum Teil hohe Aus-
fallquote, insbesondere bei den Haushalten, die den 
Fragebogen selbstständig ohne eine Interviewerin oder 
einen Interviewer ausfüllen. So liegt bei diesen Haus-
halten für Merkmale ohne Auskunftspflicht, wie das alle 
vier Jahre im Zusatzprogramm „Gesundheit“ erfasste 
Körper gewicht, die Ausfallquote bei bis zu 71 % (Statis-
tisches Bundesamt, 2012).

Die tagebuchgestützten Erhebungen der amtlichen Sta-
tistik in Deutschland, beispielsweise die Einkommens- 
und Verbrauchsstichprobe (EVS), sind Quotenstichpro-
ben, die auf freiwilliger Basis durchgeführt werden. | 1 
Teilnahmebereite Haushalte werden über unterschied-
liche direkte und indirekte Werbemaßnahmen gesucht 
und können sich für die Teilnahme melden. Aus allen 

 1 Weitere tagebuchgestützte, als Quotenstichproben umgesetzte Erhe-
bungen sind die Laufenden Wirtschaftsrechnungen (Unterstichprobe 
der EVS) und die Zeitverwendungserhebung. 

angemeldeten Haushalten wird nach einem vorge-
gebenen Quotenplan die Stichprobe gezogen. Da somit 
bei einer Quotenstichprobe der Kreis der potenziell für 
die Stichprobe vorgesehenen Haushalte offen ist, kann 
keine Responserate ermittelt werden. Stattdessen ist 
hier die Höhe der Quotenerfüllung ein Indikator für die 
Teilnahmebereitschaft. Seit Jahren zeigt sich eine rück-
läufige Entwicklung, wie das Beispiel der EVS als größte 
freiwillige Haushaltserhebung der amtlichen Statistik in 
Deutschland verdeutlicht: Wurde die Ist-Soll-Quote bei 
der zweiten EVS im Jahr 1969 noch zu rund 90 % erfüllt, 
ist sie seit den 1980er-Jahren mit Ausnahme der EVS 
1998 sukzessive gesunken und lag bei der EVS 2013 bei 
67 %.  Tabelle 1

Die sinkende Quotenerfüllung resultiert zum Teil aus 
einer steigenden Abbruchrate. Als Abbrüche gewertet 
werden Haushalte, die sich zunächst bereit erklären, 
an der EVS teilzunehmen, dann jedoch entweder gar 
nicht an der Erhebung teilnehmen oder zwar einzelne 
Erhebungsunterlagen bearbeiten, jedoch nicht das 
Haushaltsbuch führen. | 2 Während die Abbruchrate bei 
der EVS 2008 bei 24 % lag, stieg sie bei der EVS 2013 
auf 27 %. Für die EVS 2018 steht die Abbruchrate der-

 2 Sie gelten als Abbrüche für die Haushaltsbuch-Stichprobe. Sofern 
die Erhebungsunterlagen „Allgemeine Angaben“ und gegebenenfalls 
„Geld- und Sachvermögen“ bearbeitet wurden, werden diese Anga-
ben in den jeweiligen separaten Auswertungen berücksichtigt.

Tabelle 1

Stichprobengrößen und Quotenerfüllung 
der Einkommens- und Verbrauchsstichproben

Stichprobensoll Nettostichprobe | 1 Ist-Soll-Quote

Anzahl %

Durchführung im früheren Bundesgebiet

1962/63 52 857 38 110 72

1969 50 602 47 368 94

1973 52 238 48 841 93

1978 54 922 47 899 87

1983 54 944 44 507 81

1988 57 395 45 085 79

Durchführung im vereinten Deutschland

1993 69 699 49 959 72

1998 73 890 62 150 84

2003 74 600 53 432 72

2008 77 648 55 110 71

2013 79 287 53 490 67

1 Umfasst die Anzahl der Haushalte mit Jahresanschreibung/Haushaltsbuch.
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zeit noch nicht fest. Es zeigte sich jedoch bereits wäh-
rend der Erhebungsphase eine vergleichsweise negative 
Entwicklung, sodass mit einer höheren Abbruchrate als 
2013 gerechnet wird. 

Das Phänomen der sinkenden Teilnahmebereitschaft 

betrifft demnach nicht nur Deutschland oder spezielle 

Erhebungen. Eine zunehmende Verweigerungsrate führt 

ebenso zu geringeren Ausschöpfungsquoten wie eine 

steigende Abbruchrate. Folglich sind potenzielle Ein-

flussfaktoren auf die Teilnahmebereitschaft zu identifi-

zieren, um geeignete Maßnahmen einzuleiten. Deshalb 

werden nachfolgend zunächst Einflussfaktoren sowie 

dazugehörige Erkenntnisse aus der amtlichen Statistik 

vorgestellt. Im Anschluss folgt eine Beschreibung unter-

schiedlicher Maßnahmen zur Steigerung der Teilnahme-

bereitschaft an Haushaltserhebungen der amtlichen 

Statistik.

2

Einflussfaktoren auf die Teilnahme-
bereitschaft

Ob sich eine Person für oder gegen eine Teilnahme 

an einer Erhebung entscheidet und ob sie eine Erhe-

bung vollständig durchführt oder vorzeitig abbricht, 

wird jeweils als Resultat einer Entscheidungsfindung 

beschrieben (Groves und andere, 1992). In der Regel 

wird davon ausgegangen, dass bei der Entscheidungs-

findung Kosten und Nutzen beziehungsweise Vor- und 

Nachteile antizipiert und bewertet werden und daraus 

eine Handlung – Verweigerung, Teilnahme, Abbruch – 

resultiert. Der Entscheidungsprozess erfolgt dabei auf 

Basis von Faustregeln, sogenannten Heuristiken. Dabei 

wird eine oberflächliche und schnelle Kosten-Nutzen-

Analyse durchgeführt, die von vielen externen, situati-

ven und psychologischen (Interaktions-)Faktoren beein-

flusst wird:

> Faktoren auf der gesellschaftlichen Ebene, zum Bei-
spiel die Legitimität der durchführenden Institution, 
die Akzeptanz von Erhebungen und deren Ergebnissen 
oder der Gesamtumfang an durchgeführten Befragun-
gen (sogenannter Oversurveying-Effekt)

> Merkmale des Befragungsdesigns, wie Erhebungs-
modus, Befragungslänge oder -thema

> Merkmale der Befragungsperson, beispielsweise 
sozio demografische Merkmale, gesundheitlicher  
Status, Wohnumfeld oder Vorerfahrungen mit Befra-
gungen

> Merkmale der Interviewerin oder des Interviewers 
(sofern vorhanden), zum Beispiel soziodemografische 
Merkmale, Erfahrungen, Erwartungen, Motivation oder 
emotionaler Status

> Interaktion zwischen Interviewerin beziehungsweise 
Interviewer (sofern vorhanden) und Befragungsper-
son, die durch das jeweilige Verhalten, die jeweiligen 
Einstellungen und Erwartungen sowie durch situative 
Faktoren geprägt wird 

Insbesondere zu den ersten drei Faktoren werden im Fol-

genden anhand einzelner Beispiele vorliegende Erkennt-

nisse im Zusammenhang mit den Haushaltserhebungen 

der amtlichen Statistik dargestellt.

Ergebnisse der Reputations- und Akzeptanzanalyse, 

die 2013 für das Statistische Bundesamt durchgeführt 

wurde (Lauff/Wachenfeld, 2014), geben Hinweise zu den 

Faktoren auf gesellschaftlicher Ebene. Demnach kann- 

ten 82 % der dort befragten Privatpersonen das Statis-

tische Bundesamt zumindest vom Namen her. Rund 

60 % schätzten es als vertrauenswürdig ein (Top-3-Wert 

auf einer siebenstufigen Zustimmungsskala | 3). Ein 

weiteres Ergebnis war, dass den Mikrozensus oder 

den Zensus lediglich jede vierte befragte Privatperson 

zumindest vom Namen her kannte. | 4 Die spontanen 

Assoziationen derjenigen, denen der Mi krozensus oder 

der Zensus bekannt war, umfassten in erster Linie eher 

allgemeine Begriffe wie „Volkszählung“ oder „Ermitt-

lung der Bevölkerungszahl“. Fast jeder zehnten Person 

fiel spontan zu diesen Erhebungen gar nichts ein. Das 

Vertrauen gegenüber den Statistischen Ämtern des 

Bundes und der Länder und die Bekanntheit der Institu-

tionen sowie der konkreten Erhebungen wirken sich auf 

die Akzeptanz der Daten erhebung aus. Aus der Repu-

tations- und Akzeptanzanalyse ging ebenfalls hervor, 

dass zwar die Mehrheit der befragten Privatpersonen 

 3 Die Zustimmungsskala umfasste Antworten von 1 „trifft überhaupt 
nicht zu“ bis 7 „trifft voll und ganz zu“. Der Top-3-Wert umfasst somit 
die Summe der drei positiven Antwortoptionen 5 bis 7.

 4 Die Bekanntheit der anderen Haushaltserhebungen der amtlichen 
Statistik, zum Beispiel die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe, 
wurde nicht abgefragt. Es ist jedoch davon auszugehen, dass diese 
aufgrund ihres deutlich geringeren Umfangs und der Periodizität 
einen niedrigeren Bekanntheitswert erreichen.
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eine Datenerhebung durch das Statistische Bundesamt 
als öffentliche Einrichtung akzeptierte oder dieser neu-
tral gegenüberstand. Jedoch zeigte ein Teil der Befrag-
ten eine geringe oder keine Akzeptanz für die Daten-
erhebung. Bei den Erhebungen Mikrozensus und Zensus 
stellt die gesetzlich angeordnete Auskunftspflicht einen 
weiteren Faktor auf der gesellschaftlichen Ebene dar, 
der den Entscheidungs prozess für oder gegen eine Teil-
nahme beeinflusst. 

Inwieweit Merkmale des Befragungsdesigns die Teil-
nahmeentscheidung beeinflussen können, geht bei-
spielsweise aus einer von den Statistischen Ämtern des 
Bundes und der Länder im Jahr 2017 durchgeführten 
Test erhebung hervor. Mit ihr sollten Erkenntnisse zur 
Weiterentwicklung der Wirtschaftsrechnungen – beste-
hend aus der EVS und den Laufenden Wirtschaftsrech-
nungen – gewonnen werden. Dabei wurden von den 
zufällig ausgewählten Haushalten, die die freiwillige 
Teilnahme an der zwei- beziehungsweise vierwöchigen 
(je nach Testbedingung) tagebuchgestützten Erhebung 
ablehnten, unter anderem ihre Gründe für die Nicht-
teilnahme erfragt. Ebenso wurden Haushalte, die sich 
zunächst zur Teilnahme an der Testerhebung bereit 
erklärten, diese aber abgebrochen haben, nach ihren 
Abbruchgründen gefragt. In beiden Fällen wurde der 
zu hohe (Zeit-)Aufwand am häufigsten als Begründung 
genannt. In der Testerhebung fiel zudem die Abbruch-
rate bei einer zweiwöchigen Haushaltsbuchführung 
deutlich geringer aus als bei einer vierwöchigen Haus-
haltsbuchführung. 

   Testerhebung zur Weiterentwicklung der  
Wirtschaftsrechnungen 2017 

Die Testerhebung nach § 7 Absatz 2 Bundesstatistikge-

setz diente unter anderem dazu, für die Wirtschaftsrech-

nungen Responseraten bei einer Zufallsstichprobe sowie 

für unterschiedliche Anschreibezeiträume zu ermitteln. 

Auch Auswirkungen neu konzipierter Erhebungsunter-

lagen sowie einer neuen Erhebungsmethodik (insbe-

sondere die Verkürzung der Anschreibedauer und die 

Einführung retrospektiver Fragen) auf die Datenqualität 

waren zu untersuchen. Die Haushalte wurden für die frei-

willige Testerhebung im Anschluss an die Mikrozensus-

Befragung von den Interviewerinnen und Interviewern 

rekrutiert. Teilnehmende Haushalte führten unter ande-

rem für einen Zeitraum von zwei beziehungsweise vier 

Wochen (je nach Testbedingung) ein Haushaltsbuch. Für 

die vollständige Teilnahme erhielten die Haushalte eine 

Geldprämie in Höhe von 70 Euro.

Weiterhin geht aus den bei der Testerhebung ebenfalls 

erfassten Teilnahmegründen hervor, dass auch Merk-

male der Befragungspersonen einen Einfluss auf die 

Teilnahmeentscheidung haben. So gaben Haushalte mit 

einem höheren Einkommen an, vor allem teil genommen 

zu haben, weil es sich um eine amtliche Statistik handelt. 

Die Geldprämie wurde insbesondere von Haushalten im 

unteren Einkommensbereich und von Haushalten mit 

Kindern als wichtiger Teilnahmegrund genannt. Hinzu 

kommt, dass auch die Abbruchrate bei der EVS nicht bei 

allen Haushalten gleich ausfällt. Haushalte mit Kindern, 

mit geringem Einkommen, von Nicht erwerbstätigen 

(ausgenommen Personen im Ruhestand), Landwirtinnen 

und Landwirten sowie von Selbstständigen wiesen bei 

der EVS 2013 mit rund 30 bis 40 % überdurchschnittlich 

hohe Abbruchraten auf.

Eine systematische Analyse der Auswirkungen unter-

schiedlicher Merkmale von Interviewerinnen und Inter-

viewern auf die Teilnahmebereitschaft von amtlichen 

Haushaltserhebungen liegt nicht vor. Dass jedoch eine 

persönliche Ansprache einen wichtigen Einfluss haben 

kann, ist ebenfalls aus der Testerhebung abzuleiten. 

Dort wurden Haushalte im Anschluss an die Mikrozen-

sus-Befragung von den Interviewerinnen und Intervie-

wern rekrutiert. Die Entscheidung zur Teilnahme wurde 

ähnlich häufig damit begründet, dass

> das persönliche Gespräch mit der Interviewerin bezie-

hungsweise dem Interviewer überzeugt hat,

> es sich um eine amtliche Statistik handelt oder

> es für die Teilnahme eine Geldprämie gab. 

Diese Erkenntnisse verdeutlichen, dass sich vielfältige 

Faktoren auf den Entscheidungsprozess für oder gegen 

eine Teilnahme an einer Erhebung auswirken können. 

Somit sind auch vielfältige Maßnahmen möglich, um die 

Entscheidung für eine Teilnahme positiv zu beeinflus-

sen. Im Folgenden werden bezogen auf die freiwilligen 

Haushaltserhebungen der amtlichen Statistik entspre-

chende Maßnahmen vorgestellt.
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3

Maßnahmen zur Steigerung  
der Teilnahmebereitschaft

Das als Tailored-Design-Methode (Dillman und andere, 
2009) bekannte Konzept beschreibt drei globale Maß-
nahmen, um die Teilnahmebereitschaft an Erhebungen 
zu steigern:

> Steigerung des Teilnahmenutzens

> Senkung der Teilnahmekosten 

> Aufbau von Vertrauen

Nach der Tailored-Design-Methode sowie den Erfah-
rungen der amtlichen Statistik sind nicht nur einzelne 
Maßnahmen erforderlich, um die Teilnahmebereitschaft 
zu steigern und vorzeitige Abbrüche zu reduzieren. Viel-
mehr bedarf es eines Bündels aus unterschiedlichen 
Maßnahmen. Dabei sind sowohl erhebungsspezifische 
als auch erhebungsübergreifende Maßnahmen einzube-
ziehen und zielgruppenspezifische Auswirkungen sowie 
die jeweiligen Rahmenbedingungen der einzelnen Haus-
haltserhebungen zu berücksichtigen. 

3.1 Steigerung des Teilnahmenutzens

Studien weisen darauf hin, dass die Ankündigung, am 
Ende der Teilnahme basierend auf den eigenen Angaben 
bei der Erhebung ein persönliches Ergebnis zu erhalten, 
die Teilnahmebereitschaft erhöht (Groves und andere, 
1992). Eine individuelle Ergebnisübersicht bietet bei-
spielsweise das elektronische Haushaltsbuch in den 
Laufenden Wirtschaftsrechnungen. Es enthält eine Aus-
wertungsfunktion, die dem Haushalt (grafische) Über-
sichten der eigenen Einnahmen und Ausgaben nach 
Kategorien anzeigt. Die Möglichkeit, die individuellen 
Ergebnisse mit den Ergebnissen anderer Haushalte ver-
gleichen zu können, kann einen zusätzlichen Teilnahme-
nutzen schaffen. Dabei ist insbesondere ein Vergleich 
mit ähnlichen Personen oder Gruppen nützlich, um die 
eigenen Ergebnisse realistisch bewerten und einordnen 
zu können. Rückmeldungen von Teilnehmenden der EVS 
2013 zeigen, dass ein Vergleich der eigenen Ausgaben 
für Nahrungsmittel, Bekleidung und vieles mehr mit dem 
Gesamtdurchschnitt oder dem Durchschnittswert ähn-
licher Haushalte gewünscht ist. Für die EVS 2023 wird 

ein digitales Erhebungsinstrument entwickelt. Dabei 

wird erwogen, individuelle Auswertungs- beziehungs-

weise Übersichtsfunktionen sowie Funktionen, die 

einen Vergleich der eigenen Ausgaben mit denen von 

anderen Haushalten ermöglichen, zu integrieren. Damit 

wird zugleich die Attraktivität für die Nutzung des digi-

talen Erhebungsinstruments anstelle eines Papierfrage-

bogens erhöht.

Ein Teilnahmenutzen besteht auch darin, mit den Anga-

ben einen gesellschaftlichen Beitrag beziehungsweise 

einen Beitrag zu etwas Wichtigem zu leisten. Deshalb 

wird zum Beispiel im Werbematerial für die Teilnahme 

an der EVS betont, dass die Teilnahme einen wichtigen 

Beitrag zur realistischen Beurteilung der Lebensbedin-

gungen in Deutschland leistet. Das Herausstellen dieser 

eher altruistischen Motivatoren in Werbemitteln oder 

Anschreiben ist auch künftig wichtig. Hierdurch können 

Haushalte für die Teilnahme gewonnen werden, für die 

andere Anreize (Incentives) eine eher geringe Bedeutung 

haben (zum Beispiel einkommensstarke Haushalte).

Aktuell erhalten Haushalte, die vollständig an einer frei-

willigen Erhebung wie der EVS teilgenommen haben, 

eine Geldprämie (monetäres Postpaid-Incentive). Die 

Studienlage (zum Beispiel Göritz, 2014; Engel/Schna-

bel, 2004) sowie die Erfahrungen der Statistischen 

Ämter des Bundes und der Länder mit freiwilligen Haus-

haltserhebungen der amtlichen Statistik zeigen eindeu-

tig, dass monetäre Incentives die Teilnahmebereitschaft 

erhöhen. Deshalb ist bei freiwilligen Haushaltserhebun-

gen die Auszahlung von Aufwandsentschädigungen wei-

terhin unverzichtbar. Auch Verlosungen, insbesondere 

von Geldbeträgen, können einen positiven Beitrag auf 

die Teilnahmebereitschaft haben. So setzt das Statistik-

amt der Niederlande Verlosungen aufgrund ihrer positi-

ven Wirkung auf die Teilnahmebereitschaft als Standard-

Incentive ein (Luiten, 2016). Deshalb ist zu überlegen, 

künftig zusätzlich zur sicheren Teilnahmeprämie auch 

Verlosungen durchzuführen. 

Ein konkreter Geldbetrag war aufgrund der je Bundes-

land unterschiedlichen Prämienhöhen in bundesweiten 

Werbemaßnahmen zur EVS 2018 nicht zu benennen. 

Angaben über die Höhe der Geldbeträge wurden nur 

in länderspezifischen Werbemitteln ausgewiesen, teil-

weise jedoch eher unauffällig. Hierdurch wurde der hohe 

Nutzen der Geldprämie als Teilnahmeanreiz – insbeson-

dere für schwer anzuwerbende Gruppen, beispielsweise 
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einkommensschwache Haushalte – nicht voll ausge-

schöpft. Die unterschiedlich hohen Geldprämien führten 

zudem beispielsweise auf Online-Plattformen zu Diskus-

sionen zwischen potenziellen Auskunftgebenden. Um 

dem entgegenzuwirken, soll bei der EVS 2023 in allen 

Bundesländern eine identische Teilnahmeprämie aus-

gezahlt werden. 

Beim Einsatz der unterschiedlichen Incentives ist zu 
berücksichtigen, dass deren Einfluss auf die Teilnahme-
entscheidung auch davon abhängen kann, wie sie 
kommuniziert und folglich seitens der Teilnehmenden 
wahrgenommen werden. So löst die Beschreibung 
„Als Aufwandsentschädigung erhalten Sie 100 Euro“ 
gedanklich eine ökonomische Kosten-Nutzen-Analyse 
aus. Dabei wird der voraussichtliche Zeitaufwand (zum 
Beispiel die dreimonatige Haushaltsbuchführung) ins 
Verhältnis zur Entschädigung (100 Euro) gesetzt, die 
dann gegebenenfalls als zu niedrig bewertet wird. Die 
Beschreibung „Als Dankeschön für Ihre Teilnahme erhal-
ten Sie 100 Euro“ ändert zwar nicht die tatsächliche 
Höhe der Geldprämie, kann jedoch die Wahrnehmung 
und kognitive Beurteilung verändern. Ähnliche posi-
tive Effekte können auch durch andere Formulierun-
gen erzielt werden. So ist eine Anfrage zur Teilnahme 
an einer Befragung erfolgreicher, wenn diese Anfrage 
als eine Bitte um Mithilfe beschrieben wird (Dillman 
und andere, 2014). Wird die Teilnahme an einer Befra-
gung als eine „seltene Chance“ oder „etwas Besonde-
res“ kommuniziert, weil der Teilnehmerkreis begrenzt 
ist oder der Haushalt zu den zufällig „Ausgewählten“ 
gehört, erhöht sich die Teilnahmebereitschaft (Groves 
und andere, 1992).

3.2 Senkung der Teilnahmekosten

Verschiedene Aspekte, wie die aufzuwendende Zeit, 

die Anzahl, Komplexität und Inhalte der Fragen, die 

Erhebungswege oder die Art und der Umfang an Unter-

stützungsmöglichkeiten, bestimmen die Teilnahme-

kosten. Insbesondere die EVS und die Laufenden 

Wirtschaftsrechnungen sind aufwendige Haushalts-

erhebungen, bei denen Teilnehmende unter anderem 
für einen vorge gebenen Zeitraum sämtliche Einnah-
men und Ausgaben in ein Haushaltsbuch eintragen. 
Bis einschließlich 1993 erfolgte bei der EVS die Haus-
haltsbuchführung für einen Zeitraum von zwölf Mona-
ten (Jahresanschreibung). Ab der EVS 1998 wurde 

der Zeitraum auf drei Monate verkürzt (quartalsweise 
Anschreibung). | 5 Diese methodische Umstellung ging 
zunächst mit einer höheren Quotenerfüllung einher. 
Das Beispiel zeigt aber auch, dass der positive Effekt 
nachlassen kann: Bei der EVS 2003 lag die Ist-Soll-
Quote wieder auf dem gleichen Niveau wie bei der EVS 
1993. Dies deutet darauf hin, dass verschiedene Maß-
nahmen erforderlich sind und Anstrengungen in ande-
ren Bereichen nicht reduziert werden sollten. 

Eine umfassende Betreuung beziehungsweise Unter-

stützung der Auskunftgebenden kann insbesondere 

bei den tagebuchgestützten Erhebungen die wahrge-

nommenen Teilnahmekosten und somit die Abbruch-

wahrscheinlichkeit reduzieren. Informationen über den 

Erhebungsablauf, das Ausfüllen der Erhebungsunter-

lagen oder den Datenschutz werden den Teilnehmenden 

postalisch bereitgestellt. Ebenso stehen ihnen bei Fra-

gen Ansprechpersonen telefonisch oder per E-Mail zur 

Verfügung. Ergänzend zu diesen passiven Betreuungs-

angeboten werden bei den tagebuchgestützten Erhe-

bungen vereinzelt auch aktive Betreuungsmaßnahmen 

umgesetzt, um Haushalte für die (weitere) Teilnahme zu 

motivieren und Abbrüche zu vermeiden. Hierzu zählen 

telefonische oder E-Mail-Erinnerungen kurz vor Beginn 

sowie kurz vor Ende des Teilnahmezeitraums oder auch 

Betreuungs- beziehungsweise Motivationstelefonate 

während des Teilnahmezeitraums. Insbesondere die 

telefonischen Kontakte sind wichtig. Durch das persön-

liche Gespräch erfahren die Teilnehmenden Wertschät-

zung, gegebenenfalls bestehende Hemmschwellen 

– sich etwa bei Fragen an die Hotline zu wenden – wer-

den reduziert. Deshalb ist für die EVS 2023 eine Auswei-

tung der Betreuung vorgesehen, insbesondere auch in 

Form aktiver telefonischer Kontakte. 

Werden das Angebot an Erhebungswegen beziehungs-

weise Teilnahmemöglichkeiten als zu aufwendig, nicht 

intuitiv, zu eingeschränkt oder als Eingriff in die Privat-

sphäre empfunden, kann dies die Teilnahmekosten 

erhöhen. Ein Angebot an unterschiedlichen Erhebungs-

wegen (persönlich, telefonisch, schriftlich, online), 

 5 Die Verkürzung der Anschreibedauer zur EVS 1998 war auch mit 
einer veränderten Anschreibung der Ausgaben verbunden. Vor 1998 
wurden ausgewählte Ausgaben, zum Beispiel für Wohnen, Energie, 
Bekleidung und Möbel, während des gesamten Jahres erhoben. Aus-
gaben für Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren sowie weitere 
regelmäßig getätigte Ausgaben wurden hingegen nur für einen Monat 
erfasst. Ab 1998 wurden alle Ausgaben für einen Zeitraum von drei 
Monaten erfasst.
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aus denen die Teilnehmenden ihren Fähigkeiten und 

Präferenzen entsprechend wählen können, senkt 

diese Teilnahmekosten. Die freiwilligen Haushalts-

erhebungen werden derzeit überwiegend schriftlich 

erhoben. Digitale Erhebungsinstrumente werden ver-

einzelt eingesetzt – für den Erhebungsteil Allgemeine 

Angaben der EVS sowie das Haushaltsbuch bei den 

Laufenden Wirtschaftsrechnungen. Online-Befragungen 

beziehungsweise digitale Erhebungsinstrumente wer-

den seitens teilnehmender Haushalte zunehmend 

erwartet und sind insbesondere als Alternative zum 

Papierfragebogen unverzichtbar. Deshalb ist für die EVS 

2023 die Einführung eines digitalen Erhebungsinstru-

ments vorgesehen. Der digitale Erhebungsweg soll das 

vorhandene Angebot ergänzen und Teilnahmebarrieren 

für bestimmte Zielgruppen, beispielsweise jüngere oder 

technikaffine Personen, senken.

3.3 Aufbau von Vertrauen

Widerstand gegenüber verpflichtenden Haushalts-

erhebungen oder eine geringe Bereitschaft, an freiwil-

ligen Erhebungen teilzunehmen, können verschiedene 

Gründe haben. Beispiele dafür sind ein unzureichendes 

Vertrauen in die Einhaltung des Datenschutzes oder 

eine geringe Akzeptanz der Auskunftspflicht. Um dem 

entgegenzuwirken, sind entsprechende Kommunika-

tionsmaßnahmen unerlässlich. Für den Zensus 2011 

wurden zahlreiche Informationsmaßnahmen durch-

geführt, beispielsweise Berichte und Interviews für 

die (über-)regionale Presse, Erläuterungsvideos oder 

eine Homepage. Diese breite Öffentlichkeitsarbeit 

wirkte sich sogar auf den folgenden Mikrozensus posi-

tiv aus. Ähnliches war auch in den Vereinigten Staaten 

beim Zensus 2010 zu beobachten, als das U. S. Census 

Bureau eine bis dahin einmalig umfangreiche Kommu-

nikationskampagne durchgeführt hat. Damit konnten 

Bekanntheit, Einstellung und Wissen über den Zensus 

verbessert werden (Datta und andere, 2012). Bei der 

EVS 2018 wurden zusätzlich zu Plakaten und Flyern 

erstmals digitale Werbemittel [Videoclip auf YouTube  

(www.youtube.com/user/destatis), Internetbanner] er- 

stellt, um Haushalte auch über soziale Medien und 

andere Internetkanäle ansprechen zu können. Die aus-

geweiteten Werbemaßnahmen führten dazu, dass sich 

im Vergleich zur EVS 2013 mehr Haushalte zur Teilnahme 

bereit erklärten. Basierend auf diesen ersten Erfahrun-

gen sollte überlegt werden, künftig solche Maßnahmen 

stärker einzusetzen, um damit die Teilnehmerzahl der-

jenigen Haushalte zu erhöhen, die in der Gesamtstich-

probe eher schwach vertreten sind. Die angeführten 

Beispiele zeigen, dass zielgruppen spezifische Kom-

munikationsmaßnahmen auf unterschiedlichen Wegen 

die Akzeptanz beziehungsweise Teilnahmebereitschaft 

positiv beeinflussen. Da sich der Erfolg solcher Maß-

nahmen über die Zeit verliert, müssen sie kontinuierlich 

durchgeführt werden, um langfristig und nachhaltig die 

Teilnahmebereitschaft in den Haushaltserhebungen zu 

sichern. 

Eine Befragung von Privatpersonen im Rahmen der Repu-
tations- und Akzeptanzanalyse für das Statistische Bun-
desamt im Jahr 2013 ergab, dass die Bereitstellung von 
Ergebnissen von rund jeder fünften Befragungs person 
als Basisfaktor und von fast jeder vierten Person als 
Begeisterungsfaktor | 6 gewertet wird (Lauff und andere, 
2014). Dabei bedeutet Basisfaktor, dass eine solche 
Leistung erwartet wird und seine Nichterfüllung zu Ver-
ärgerung führt. Begeisterungsfaktor bedeutet, dass 
diese Leistung nicht explizit erwartet wird und die Erfül-
lung Begeisterung hervorruft. Obwohl alle Ergebnisse 
veröffentlicht werden und der breiten Öffentlichkeit zur 
Verfügung stehen, werden den Auskunftgebenden nur 
vereinzelt ausgewählte Ergebnisse direkt zur Verfügung 
gestellt. Einige Statistische Landesämter bedanken 
sich postalisch bei den Teilnehmerhaushalten mit aus-
gewählten Ergebnissen der EVS. Um das Vertrauen in 
die amtliche Statistik zu stärken und die Akzeptanz der 
Datenerhebung zu erhöhen, ist es empfehlenswert, die 
direkte Ergebnisbereitstellung auszuweiten, optional 
auch über E-Mail.

Zu den direkten Werbemaßnahmen, um teilnahme-

bereite Haushalte für die freiwilligen Haushaltserhe-

bungen zu gewinnen, zählen unter anderem postalische 

Anschreiben. Studien zeigen, dass Anschreiben einen 

hohen Stellenwert beim Aufbau von Vertrauen und bei 

der Entscheidung für oder gegen eine Teilnahme haben 

(siehe zum Beispiel Porst, 2001; Edwards und andere, 

2002, 2009). Es wird beispielsweise empfohlen, dass 

der Briefumschlag einen seriösen Eindruck vermittelt, 

 6 Basis- und Begeisterungsfaktoren entsprechend dem Kano-Modell. 
Dieses beschreibt den Zusammenhang zwischen dem Erfüllungsgrad 
bestimmter Produkteigenschaften und der Kundenzufriedenheit mit 
dem Produkt (Kano und andere, 1984).

Statistisches Bundesamt | WISTA | 4 | 201962



Maßnahmen zur Steigerung der Teilnahmebereitschaft an Haushaltserhebungen  
der amtlichen Statistik

die Anrede persönlich ist und das Anschreiben maxi-

mal eine Seite umfasst. Die Beigabe kleiner Geschenke 

(sogenannte Prepaid-Incentives) sowie Unterstützungs-

schreiben von anerkannten Autoritäten | 7 schaffen 

zusätzlich Vertrauen und erhöhen die Teilnahmebereit-

schaft. Welchen Einfluss Veränderungen am Anschrei-

ben haben können, zeigen die Erfahrungen von Statistik 

Austria bei der Konsumerhebung 2014/15 | 8 (Riegler, 

2016). Aufgrund einer zunächst niedrigen Online-Regis-

trierungsrate wurde der Anschreibetext gekürzt und 

zielte in der neuen Version stärker darauf ab, den Zweck 

der Erhebung und die Wichtigkeit der Teilnahme mög-

lichst greifbar und anschaulich darzustellen. Vor den 

Anpassungen registrierten sich 3 % der Angeschriebe-

nen für die Teilnahme online und 9 % füllten alle drei 

Befragungsteile aus. Nach den Anpassungen betrug die 

Online-Registrierungsrate 9 % und der Anteil der voll-

ständigen Teilnahmen stieg auf 33 %. Aufgrund dieser 

Erkenntnisse wurde für die EVS 2023 die Überarbei-

tung insbesondere der postalischen Werbeanschreiben 

angestoßen. 

Zahlreiche Studien zeigen, dass die bereits erwähnten 

Prepaid-Incentives (bedingungslos zu Beginn über-

reichte, meist kleine Geschenke) neben Belohnungen, 

die Teilnehmende nach Erhebungsabschluss erhalten 

(Postpaid-Incentives), als vertrauensbildende Maß-

nahme einen positiven Einfluss auf die Teilnahme-

bereitschaft haben (siehe zum Beispiel Becker und 

andere, 2007; Church, 1993; Dillman und andere, 

2009; Göritz, 2015; Lund/Golloy, 2016; Luiten, 2016). 

Hierbei erzeugt eher der Zeitpunkt der Vergabe (vor der 

Teilnahme) als der monetäre Wert des Incentives eine 

positive Wirkung. Diese fällt insbesondere in Kombi-

nation mit einem Postpaid-Incentive höher aus als die 

alleinige Vergabe eines Postpaid-Incentives. Die bedin-

gungslos überreichten Geschenke eröffnen eine soziale 

Austauschbeziehung und fungieren als ein „Symbol des 

Vertrauens“. Bei den Beschenkten bewirkt das Geschenk 

ein Gefühl der sozialen Verpflichtung, der Bitte nach einer 

Teilnahme an der Erhebung zu entsprechen. Bislang lie-

 7 So wurde bei der Studie „Alterssicherung in Deutschland“ (ASID) eine 
verbesserte Responserate unter anderem auf das eingesetzte Ver-
sandkonzept mit einem von Staatssekretär Albrecht unterzeichneten 
Ankündigungsschreiben zurückgeführt (Heien/Heckmann, 2017). 
Ähnliches gilt für Unterstützungsschreiben von Bürgermeisterinnen 
und Bürgermeistern im Rahmen der Nationalen Verzehrsstudie (NVZ) 
II (Max-Rubner-Institut, 2008).

 8 Die Konsumerhebung in Österreich ist vergleichbar mit der deutschen 
EVS.

gen keine Erkenntnisse über die konkrete Wirkung von 

Prepaid-Incentives auf die Teilnahme bereitschaft bei 

Haushaltserhebungen der amtlichen Statistik vor. Die 

positiven Ergebnisse zahlreicher anderer Anwendungs-

fälle sollten jedoch zum Anlass genommen werden, 

künftig die Wirkung kleiner Beigaben auf die Anmelde-

quote zumindest zu testen – beispielsweise bei der pos-

talischen Anwerbung für die EVS. 

4

Fazit

Die sinkende Quotenerfüllung bei tagebuchgestützten 

Haushaltserhebungen wie der EVS sowie die zum Teil 

geringen Responseraten beim Mikrozensus für Merk-

male ohne Auskunftspflicht beeinträchtigen die Daten-

qualität dieser Erhebungen. Sie erfordern den Einsatz 

geeigneter Maßnahmen, um die Teilnahmebereitschaft 

zu steigern und Verweigerungen sowie Abbrüche zu 

reduzieren. Dabei ist nicht nur die Umsetzung einzelner 

Maßnahmen erforderlich, sondern vielmehr ein Bündel 

aus unterschiedlichen Maßnahmen. Diese zielen darauf 

ab, den Teilnahmenutzen zu erhöhen, die Teilnahme-

kosten zu senken und das Vertrauen zu stärken:

> Den Teilnahmenutzen erhöhen Anreize wie das Bereit-

stellen individueller Ergebnisaufbereitungen, mone-

täre Incentives oder der Hinweis, wie mit der eigenen 

Teilnahme ein Beitrag für die Gesellschaft geleistet 

werden kann. 

> Die Teilnahmekosten können gesenkt werden, in -

dem die aufzuwendende Zeit möglichst gering aus- 

fällt, Teilnehmende betreut und unterstützt werden 

und unterschiedliche Erhebungswege angeboten 

werden. 

> Das Vertrauen kann durch zielgruppenspezifische 

Kommunikationsmaßnahmen, die Berücksichtigung 

der Empfehlungen für postalische Anschreiben, bedin-

gungslose kleine Anerkennungen, die Bereitstellung 

von Ergebnissen sowie anschauliche Erklärungen zur 

Methodik gestärkt werden. 

Bei der EVS 2018 wurden mit der Nutzung digitaler 

Werbe mittel bereits Maßnahmen zur Steigerung der 

Teilnahmebereitschaft eingesetzt. Daran anknüpfend 
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wird zur EVS 2023 ein digitales Erhebungsinstrument 

ein geführt und eine bundesweit einheitliche Teilnahme-

prämie umgesetzt. Für Haushaltserhebungen mit Aus-
kunftspflicht wie den Mikrozensus ist zur Reduzierung 
von Erhebungs widerständen zu prüfen, inwieweit auf 
ähnliche Maßnahmen zurückgegriffen werden kann und 
inwieweit die Entwicklung neuer Maßnahmen erforder-
lich ist. 
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ZUSAMMENFASSUNG

Das Umsatzsteuergesetz regelt sehr ausführlich unter anderem das Besteuerungs-

verfahren und die damit verbundenen Fristen. Zu unterschiedlichen Zeitpunkten 

müssen umsatzsteuerpflichtige Unternehmen an verschiedene Finanzbehörden um-

fangreiche Erklärungen elektronisch übermitteln. Im europäischen Vergleich ist das 

deutsche Verfahrensrecht zur Umsatzsteuer besonders komplex gestaltet. 

Das Bundeskanzleramt hat das Statistische Bundesamt beauftragt, die Auswirkun-

gen einer Angleichung der Abgabezeitpunkte und Meldezeiträume der Umsatzsteuer-

Voranmeldung und der Zusammenfassenden Meldung zu untersuchen. Der Aufsatz 

beschreibt das methodische Vorgehen bei dieser Untersuchung, spiegelt die wesent-

lichen Ergebnisse zum Status quo wider und zeigt die mit einer Harmonisierung der 

Umsatzsteuer-Meldefristen verbundenen Entlastungspotenziale auf. 

 Keywords: compliance costs – advance turnover tax return – recapitulative 
statement – turnover tax reporting deadlines – bureaucracy cost measurement

ABSTRACT

The Turnover Tax Act comprehensively regulates, among other things, the taxation pro-
cedure and the associated reporting deadlines. Enterprises liable to pay turnover tax 
must electronically transmit comprehensive tax returns to various tax authorities at dif-
ferent times. Compared with other European countries, the German procedural regula-
tions on turnover tax are particularly complex.

The Federal Chancellery has commissioned the Federal Statistical Office to examine the 
effects of aligning the submission times and reporting periods of the advance turnover 
tax returns and of the recapitulative statement. This article describes the study’s meth-
odological approach, presents the main status-quo results, and identifies the potential 
for burden reduction associated with a harmonisation of the turnover tax reporting 
deadlines.
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1

Einleitung

1.1 Projekthintergrund

Im Februar 2018 führte das Bundeskanzleramt in 

Zusammenarbeit mit dem Statistischen Bundesamt in 

Berlin einen Expertenworkshop zur Vereinfachung des 

Umsatzsteuerverfahrens durch. Anlass dazu waren die 

Ergebnisse der Lebenslagenbefragung 2017 (Himmels-

bach und andere, 2016), in der die Zufriedenheit der 

Bürgerinnen und Bürger sowie der Unternehmen mit 

Dienstleistungen der Verwaltung ermittelt worden war. 

Die befragten Unternehmen waren insbesondere mit 

der Verständlichkeit des (Steuer-)Rechts sowie der Ver-

ständlichkeit der Formulare und Anträge nur unterdurch-

schnittlich zufrieden. Um konkrete Probleme zu identifi-

zieren und Lösungsvorschläge zu erarbeiten, beteiligten 

sich Vertreterinnen und Vertreter von Unternehmen, Ver-

bänden, der Finanzverwaltung, des Bundesministeriums 

der Finanzen und des Bundesministeriums für Wirtschaft 

und Energie am Workshop. Von den Teilnehmerinnen 

und Teilnehmern wurde unter anderem kritisiert, dass 

die Abgabefristen der Umsatzsteuer-Voranmeldung und 

der Zusammenfassenden Meldung zeitlich auseinander 

driften, obwohl beide Meldungen im Wesentlichen auf 

derselben Datengrundlage basieren. Eine Angleichung 

der Abgabezeitpunkte verspräche nach Einschätzung 

der Teilnehmenden eine Erleichterung für die betroffe-

nen Unternehmen. 

1.2 Umsatzsteuer-Meldefristen

Die Umsatzsteuer-Jahreserklärung muss im Regelfall 

bis zum 31. Juli des Folgejahres elektronisch an das 

Betriebsstättenfinanzamt übermittelt werden [§ 18 Ab -

satz 3 Umsatzsteuergesetz (UStG) in Verbindung mit 

§ 149 Absatz 3 Abgabenordnung (AO)]. Daneben müs-

sen Unternehmen mit einer verbleibenden Umsatzsteuer 

zwischen 1 000 und 7 500 Euro vierteljährlich eine Vor-

anmeldung abgeben. Betrug die Umsatzsteuer im vor-

angegangenen Kalenderjahr mehr als 7 500 Euro, muss 

monatlich eine Umsatzsteuer-Voranmeldung erstellt 

werden (§ 18 Absatz 2 UStG). Die Abgabefrist endet 

jeweils am 10. Tag nach Ablauf des Meldezeitraums (§ 18 

Absatz 1 UStG). Die Frist kann durch die Beantragung 

einer Dauerfristverlängerung um einen Monat verlängert 

werden (§ 46 Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung – 

UStDV). Für Quartalsmelder gilt die Dauerfristverlänge-

rung nach einmaliger Beantragung bis zum Widerruf fort. 

Monatsmelder müssen jeweils im Februar eines Jahres 

eine Sondervorauszahlung in Höhe von einem Elftel der 

Summe der Vorauszahlungen für das vorangegangene 

Kalenderjahr anmelden, um die Fristverlängerung nut-

zen zu können (§ 47 UStDV). Die Vorauszahlung wird mit 

der Umsatzsteuer-Voranmeldung für den Monat Dezem-

ber verrechnet. 

Exportieren Unternehmen Waren oder Dienstleistungen 

in andere Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU), 

müssen sie darüber hinaus eine Zusammenfassende 

Meldung an das Bundeszentralamt für Steuern über-

mitteln (§ 18a UStG). Im Regelfall ist der Meldezeitraum 

der Zusammenfassenden Meldung der Kalendermonat. 

Sofern jedoch bestimmte Umsatzgrenzen nicht über-

schritten werden, kann die Zusammenfassende Mel-

dung auch quartalsweise oder jährlich eingereicht wer-

den. Bis 2010 musste die Zusammenfassende Meldung 

– wie auch die Umsatzsteuer-Voranmeldung – bis zum 

10. Tag nach Ablauf des Meldezeitraums eingereicht 

werden. Nach der Umsetzung einer europarechtlichen 

Vorgabe weichen die Abgabetermine voneinander ab. 

Die Zusammenfassende Meldung muss in Deutschland 

nunmehr bis zum 25. Tag nach Ablauf des Meldezeit-

raums übermittelt werden. Die Richtlinie schreibt den 

Mitgliedstaaten außerdem vor, bei innergemeinschaft-

lichen Umsätzen den Finanzverwaltungen grundsätzlich 

monatlich Zusammenfassende Meldungen zur Verfü-

gung zu stellen, um Steuerbetrug zu bekämpfen. 

Im Vergleich mit anderen EU-Mitgliedstaaten ist das 

deutsche Verfahren besonders komplex gestaltet. In 

13 anderen europäischen Ländern ist es gelungen, einen 

einheitlichen Abgabetermin für die Umsatzsteuer-Voran-

meldung und die Zusammenfassende Meldung im letz-

ten Drittel des auf den Meldezeitraum folgenden Monats 

zu etablieren. In Deutschland haben Unternehmen, 

die ihre Umsatzsteuer-Voranmeldung zum regulären 

Termin (10. Tag des Folgemonats) abgeben, innerhalb 

der EU die kürzeste Bearbeitungsfrist. Wird die Dauer-

fristverlängerung genutzt, verschiebt sich der Termin 

(10. Tag des zweiten Folgemonats) in das letzte Drittel 

der EU-Mitgliedstaaten. Die Sondervorauszahlung, die 

die Nutzer der Dauerfristverlängerung mit monat licher 
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Umsatzsteuer-Voranmeldung entrichten müssen, wird 

ausschließlich in Deutschland erhoben.  Tabelle 1

Aus unterschiedlichen Perspektiven haben sich bereits 

der Bundesrechnungshof, der Rechnungsprüfungsaus-

schuss des Deutschen Bundestags und die Bundeslän-

der mit der Problematik der auseinanderdriftenden Mel-

defristen beschäftigt. Auch in der Fachliteratur wurde 

diese Thematik eingehend behandelt mit dem Fazit, 

dass ein einheitlicher Termin für das gesamte Umsatz-

steuergesetz geschaffen werden solle. Die verschiede-

nen Termine zur Erklärungsabgabe stellten „schlicht 

eine überflüssige Bürokratie“ (Kemper, 2015, hier: Seite 

378) dar. Das Bundesministerium der Finanzen begrüßt 

die Idee einer Vereinheitlichung der Termine, weist 

jedoch auf die damit verbundenen haushalterischen 
Effekte hin. Durch den Wegfall der Sondervorauszahlung 
käme es im Zuge einer einmaligen Phasenverschiebung 
der Zahllasten im Jahr der Einführung zu einer Belastung 
der öffentlichen Haushalte in Milliardenhöhe, die in den 
Haushalten ausgeglichen werden müsse.

1.3 Projektziele

Das Bundeskanzleramt hat – in Abstimmung mit dem 
Bundesministerium der Finanzen und dem Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Energie – das Statis-
tische Bundesamt beauftragt zu prüfen, wie sich eine 
Angleichung der Meldefristen zur Umsatzsteuer-Voran-
meldung und zur Zusammenfassenden Meldung und 
der Meldezeiträume bei Wegfall der Dauerfristverlänge-
rung auswirken. Neues Zieldatum der Abgabe sollte der 
letzte Kalendertag des auf den Meldezeitraum folgen-
den Monats sein. Im Fokus des Interesses standen die 
bürokratischen Belastungen der Unternehmen und der 
Verwaltung. Anhand einer Gegenüberstellung des Sta-
tus quo mit dem Alternativszenario sollte das jeweilige 
Entlastungspotenzial aufgezeigt werden. Neben dem 
Erfüllungsaufwand für Wirtschaft und Verwaltung soll-
ten auch Vor- und Nachteile erfragt und Verbesserungs-
vorschläge aufgenommen und strukturiert dargestellt 
werden. 

Sowohl die Wirtschaft als auch die Verwaltung waren in 
dieser Untersuchung zu betrachten. Seitens der Wirt-
schaft stellte dies eine Herausforderung dar, weil – je 

nach Fallkonstellation – die Auswirkungen der Alterna-
tivszenarios in Gegensatz zueinander stehen können. So 
erhalten beispielsweise Unternehmen, die bislang die 
Dauerfristverlängerung nicht nutzen, eine Fristverlän-
gerung von 20 Tagen. Dagegen hätten Unternehmen mit 
Dauerfristverlängerung künftig zehn Tage weniger Zeit, 
um ihre Umsatzsteuer-Voranmeldung an die Finanzver-
waltung zu übermitteln. Je nachdem, ob darüber hinaus 
eine Meldeverpflichtung für die Zusammenfassende 
Meldung besteht, profitieren die Unternehmen von einer 
Harmonisierung der Fristen in unterschiedlichem Maße. 

Tabelle 1

Meldefristen zur Abgabe der Umsatzsteuererklärung  
in Europa

Umsatzsteuer- 
Voranmeldung

Zusammenfassende 
Meldung

Tage nach Ablauf des Meldezeitraums

Deutschland 10 | 1 25

Bulgarien 14 14

Luxemburg 15 25

Frankreich 19 10

Irland 19 23

Belgien 20 20

Estland 20 20

Kroatien 20 20

Lettland 20 20

Spanien 20 20

Ungarn 20 20

Dänemark 25 20

Litauen 25 25

Polen 25 25

Rumänien 25 15

Slowakei 25 25

Tschechische Republik 25 25

Griechenland 26 26

Schweden 26 25

Niederlande 30 30

Slowenien 30 20

Vereinigtes Königreich 37 21

Portugal 40 20

Zypern 40 15

Finnland 42 20

Malta 45 15

Österreich 45 30

Italien 60 25

1 Mit Dauerfristverlängerung: + 30 Tage.
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2 

Methodik und Projektablauf 

2.1 Erfüllungsaufwand

Das relevante Maß für Bürokratie und Grundlage der 
Messungen ist der Erfüllungsaufwand (Vorgrimler und 
andere, 2011). Er umfasst den Zeitaufwand und die 
Kosten, die den Bürgerinnen und Bürgern, der Wirt-
schaft und der Verwaltung durch die Befolgung einer 
gesetzlichen Vorgabe entstehen. Für die Berechnung 
des Personalaufwands werden die Zeitwerte für die 
Arbeitsschritte ermittelt, die zur Erfüllung einer gesetz-
lichen Vorgabe notwendig sind, und mit dem Lohnsatz 
der jeweils bearbeitenden Person multipliziert. Zum 
Sachaufwand zählen beispielsweise Kosten für die Inan-
spruchnahme externer Dienstleistungen (zum Beispiel 
Sachverständige), Kosten für Informations- und Kommu-
nikationstechnik (zum Beispiel Spezialsoftware, Karten-
lesegeräte) sowie Kosten für Sachmittel, wie Büromate-
rial oder Porto. Der Erfüllungsaufwand wird im Median 
ausgewiesen, da dieser robust ist gegen Ausreißer und 
sich somit am besten eignet, um ein normaleffizientes 
Verhalten abzubilden. 

2.2 Datenerhebung

In der von August bis September 2018 andauern-
den Feldphase konnten Ansprechpartnerinnen oder 
Ansprechpartner aus 133 Unternehmen interviewt wer-
den. Dazu wurden 468 zufällig ausgewählte Unterneh-
men telefonisch kontaktiert, um eine Person mit Fach-
expertise für eine Gesprächsteilnahme zu gewinnen. Da 
ein Zugriff auf das statistische Unternehmensregister 
nach § 16 Bundesstatistikgesetz für dieses Projekt aus-
geschlossen war, war es nicht möglich, die Stichprobe 
aus der Grundgesamtheit aller Normadressaten zu zie-
hen. Stattdessen wurden die Kontaktdaten aus dem 
Bestand einer kommerziellen Unternehmensdatenbank 
bezogen. Nach zuvor festgelegten Quoten (Branche, 
Unternehmensgrößenklasse, Bundesland), die auf einer 
Auswertung der Fachstatistik basierten, wurden 1 000 
Kontaktdaten zufällig ausgewählt. 

Die Stichprobe wurde nach einzelnen Fallkonstellatio-

nen (Unternehmen, die Dauerfristverlängerung nutzen, 

Unternehmen, die Zusammenfassende Meldungen ab -

geben) disproportional gewichtet. Dieses Vorgehen 

spiegelt sich in der Struktur der 133 befragten Unter-

nehmen wider. Insgesamt wurden in Unternehmen aus 

exportorientierten Branchen (Handel, Verarbeitendes 

Gewerbe) aufgrund der Meldepflicht zur Zusammenfas-

senden Meldung deutlich mehr Interviews geführt als 

in Firmen aus dem Baugewerbe oder den persönlichen 

Dienstleistungen. 

Bis auf Bremen – dort haben 0,7 % aller Unternehmen, 

die eine Umsatzsteuer-Voranmeldung abgeben, ihren 

Sitz – konnten aus allen Bundesländern Unterneh-

men für eine Teilnahme an den freiwilligen Interviews 

gewonnen werden. Erwartungsgemäß stammte rund die 

Hälfte der Befragten aus Bayern, Baden-Württemberg 

und Nordrhein-Westfalen. Die Teilnahmebereitschaft 

in Unternehmen aus den neuen Ländern und Berlin 

war unterdurchschnittlich. Obwohl rund 18 % der vor-

anmeldepflichtigen Unternehmen ihren Standort in den 

neuen Ländern und Berlin hatten, kamen lediglich 13 % 

der Interviewteilnehmerinnen und Interviewteilnehmer 

von dort. 

Für die Gespräche in den Unternehmen wurde ein eigens 

konzipierter Gesprächsleitfaden genutzt. In die Gestal-

tung des Fragebogens flossen Erkenntnisse aus Hinter-

grundgesprächen mit Verbänden ein. So konnte bei-

spielsweise die Bundessteuerberaterkammer Auskunft 

über die typischen Arbeitsschritte bei der Bearbeitung 

einer Umsatzsteuer-Voranmeldung geben. Der Verband 

Deutscher Maschinen- und Anlagenbau hatte auf in der 

Praxis gehäuft auftretende Fehler beim Ausfüllen der 

Zusammenfassenden Meldung hingewiesen. Vor Beginn 

der Feldphase wurde der Gesprächsleitfaden getestet 

und abschließend überarbeitet. Dazu wurden in meh-

reren Unternehmen verschiedener Größenklassen und 

unterschiedlicher Branchen in mehreren Bundesländern 

persönliche Gespräche vor Ort geführt. 

Der erste Teil des Gesprächsleitfadens enthielt allge-

meine Fragen zum Unternehmen (Gründungsjahr, Um -

satz, Beschäftigte). Anschließend wurde der Status quo 

abgefragt. Für die Umsatzsteuer-Voranmeldung und die 

Zusammenfassende Meldung waren dazu vornehm-

lich der jeweilige Abgabeturnus, die einzelnen Arbeits-

schritte und ihr zeitlicher Aufwand, die Anzahl der not-
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wendigen Korrekturen und das Qualifikationsniveau 
der Bearbeiterinnen und Bearbeiter von Bedeutung. Der 
Leitfaden umfasste auch Fragen, inwiefern ein Unterneh-
men die Möglichkeit einer Dauerfristverlängerung nutzt 
und welcher Aufwand mit der Anmeldung der dann fäl-
ligen jährlichen Sondervorauszahlung verbunden ist. Im 
zweiten Teil des Gesprächsleitfadens standen das neue 
Modell zur Harmonisierung der Umsatzsteuer-Meldefris-
ten und die damit einhergehenden Vor- und Nachteile im 
Mittelpunkt. Zudem wurde ermittelt, ob sich durch das 
Modell einzelne Arbeitsschritte verändern, ein einmali-
ger Umstellungsaufwand anfällt und Synergien erwartet 
werden. Zum Ende der Interviews sollten die Unterneh-
men eine Einschätzung abgeben, ob sie dem neuen 
Modell zustimmend oder ablehnend gegenüberstehen. 

Die Befragungen in den Unternehmen erfolgten tele-

fonisch. In den Vorgesprächen wurde die jeweilige 

Fallkonstellation erfragt – beispielsweise monatliche 

Abgabe der Umsatzsteuer-Voranmeldung, Nutzung der 

Dauerfristverlängerung, Abgabe einer Zusammenfas-

senden Meldung – sowie Branche und Umsatzgrößen-

klasse aufgenommen. Die Interviews selbst dauerten je 

nach Fallkonstellation zwischen 20 und 40 Minuten. Im 

Anschluss an das Interview wurden die Ergebnisse auf-

bereitet, dokumentiert und in einer Datenbank erfasst. 

Nach der Digitalisierung wurden die offenen Angaben 

der Befragten zusammengefasst und in vorgegebene 

Kategorien kodiert. 

Um den Aufwand und die potenziellen Veränderungen 

für die Verwaltung zu erfassen, wurden mit dem Bundes-

zentralamt für Steuern und den Landesfinanzverwaltun-

gen Expertengespräche geführt. Die Datenverarbeitung 

erfolgt in diesen Behörden weitgehend automatisiert. 
Daher konnte sehr genau ausgewertet werden, wie häu-
fig das System einen Bearbeitungshinweis generiert und 
manuell in den Bearbeitungsprozess eingegriffen wer-
den muss. Auf Basis dieser Hinweise konnten Auswir-
kungen auf die Verfahrenskosten ermittelt werden. 

3 

Ergebnisse zum Status quo

3.1 Dauerfristverlängerung

Rund drei Viertel der Unternehmen, die zur Abgabe einer 
Umsatzsteuer-Voranmeldung verpflichtet sind, nutz-
ten die nach § 46 UStDV bestehende Möglichkeit: Sie 
beantragten die Verlängerung der Abgabefrist um einen 
Monat. Eine Dauerfristverlängerung nutzten 74,1 % der 
1 293 000 Unternehmen, die ihre Umsatzsteuer-Voran-
meldung vierteljährlich übermittelten. Der Anteil der 
Nutzer einer Dauerfristverlängerung unter den 1 973 000 
Unternehmen, die monatlich ihre Umsatzsteuer-Voran-
meldung abgeben müssen, ist ähnlich hoch: 72,6 % die-
ser Unternehmen nehmen die Dauerfristverlängerung in 
Anspruch. | 1  Grafik 1

Die Unternehmen nutzen die Dauerfristverlängerung, 
um mehr Zeit bis zur Abgabe der Umsatzsteuer-Voran-
meldung zu erhalten. Für den Wunsch nach mehr Zeit 

 1 Siehe Sonderauswertung der Umsatzsteuerstatistik (Voranmeldun-
gen), Bezugsjahr 2016.
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werden vornehmlich zwei Gründe genannt: Zum einen 
soll die Arbeitsbelastung entzerrt werden. Zum anderen 
sei die Buchhaltung bis zum Stichtag noch nicht abge-
schlossen. Jeweils rund ein Viertel der Unternehmen 
nennt diese Gründe. Eine wesentlich geringere Rolle 
spielen noch zwei weitere Faktoren: Ein Teil der Unter-
nehmen möchte durch die zeitlich nach hinten verscho-
bene Abgabe der Umsatzsteuer-Voranmeldung spätere 
Korrekturen vermeiden, ein anderer Teil weist darauf 
hin, dass die Dauerfristverlängerung heute nicht viel 
mehr als ein „Überbleibsel aus der Vergangenheit“ sei. 

Unternehmen, die von der Möglichkeit einer Dauerfrist-
verlängerung keinen Gebrauch machen, begründen dies 
am häufigsten mit ihrer zur Frist passenden Arbeits-
organisation. Erst an zweiter Stelle wird als Grund für die 
Nichtnutzung der Dauerfristverlängerung ein erwarteter 
Vorsteuerüberhang genannt.

Die Unternehmen, die ihre Voranmeldungen vierteljähr-
lich übermitteln, müssen nur einmalig eine Dauerfrist-
verlängerung beantragen. Dazu reicht es, den einseiti-
gen Antrag an einer Stelle mit einem zusätzlichen Kreuz 
zu versehen und an die Finanzverwaltung zu übermit-
teln. Aufgrund des geringen einmaligen Aufwands, der 
durch das zu prüfende Alternativszenario für die Unter-
nehmen entfiele, wurde der Erfüllungsaufwand für diese 
Fallgruppe nicht ermittelt.

Monatsmelder müssen dagegen jährlich eine Sonder-
vorauszahlung anmelden. Typischerweise müssen dafür 
fünf Arbeitsschritte absolviert werden: notwendige 
Daten beschaffen, Berechnungen durchführen, das For-
mular ausfüllen, die Daten und Eingaben überprüfen, 
archivieren. Der Zeitaufwand beträgt hierfür im Median 
30 Minuten. Der durchschnittliche Stundenlohn beträgt 
34,50 Euro. Daraus ergeben sich Kosten je Anmeldung 
einer Sondervorauszahlung in Höhe von 17,25 Euro. 
Wird diese Preiskomponente mit der Anzahl der Fälle 
je Jahr multipliziert, ergeben sich Gesamtkosten von 
24,72 Millionen Euro für die Anmeldungen der Sonder-
vorauszahlungen.

Die im Februar jedes Jahres insbesondere durch die 
Dauerfristverlängerung erheblich größere Anzahl an 
übermittelten Umsatzsteuer-Voranmeldungen bezie-
hungsweise Sondervorauszahlungen führt nach Aus-
kunft der Finanzverwaltung zu einer hohen Arbeitsspitze 
in den Finanzämtern. Zwar sei die Anmeldung der Son-
dervorauszahlung ein weitgehend automatisiertes Ver-

fahren, dennoch würde in rund 13 % der Fälle durch das 

System ein Prüfauftrag in Form einer Hinweisausgabe 

generiert. In rund der Hälfte dieser Fälle werden Anträge 

ausgesteuert, weil Unternehmen aktuell als steuerlich 

unzuverlässig eingestuft werden. 

Obwohl demnach rund 87 % der Fälle automatisiert von 

der Verwaltung bearbeitet werden können, verursachen 

die ausgesteuerten Anträge einen hohen Zeitaufwand. 

Dieser ist so hoch, dass – bezogen auf alle Anmeldun-

gen von Sondervorauszahlungen – die durchschnitt-

liche Bearbeitungszeit je Fall durch die Finanzämter 

drei Minuten beträgt. In den Umsatzsteuer-Voranmelde-

stellen der Finanzämter erfolgt die Hinweisbearbeitung 

durch Beschäftigte des mittleren und gehobenen Diens-

tes. Daher wird ein durchschnittlicher Stundenlohn von 

39,60 Euro für die Berechnung der Kosten herangezo-

gen. Je Anmeldung einer Sondervorauszahlung ergeben 

sich danach Kosten von 1,98 Euro. Bei 1,433 Millionen 

Fällen betragen die Gesamtkosten für die Verwaltung im 

Sinne des Erfüllungsaufwands 2,84 Millionen Euro. 

3.2 Zusammenfassende Meldung

Über die Anzahl der zur Zusammenfassenden Meldung 

meldepflichtigen Unternehmen wird keine Statistik 

geführt. Dem Bundeszentralamt für Steuern ist daher 

nicht bekannt, wie viele Unternehmen zur Übermittlung 

einer Zusammenfassenden Meldung verpflichtet sind. 

Deren Anzahl variiert in den Meldezeiträumen, da Unter-

nehmen nicht zwingend fortlaufend am innergemein-

schaftlichen Handel teilnehmen. Bei Nichtteilnahme ist 

in einem Meldezeitraum keine Null-Meldung abzugeben. 

Anhand der jährlich rund 1,5 Millionen einzelnen Zusam-

menfassenden Meldungen und der bekannten Export-

quoten je Unternehmensgrößenklasse lässt sich die 

Anzahl der Unternehmen schätzen, die monatlich oder 

quartalsweise zur Abgabe einer Zusammenfassenden 

Meldung verpflichtet sind. Demnach sind rund 252 000 

Unternehmen von dieser Meldepflicht betroffen.

Unternehmen, die zu einer monatlichen Abgabe der 

Umsatzsteuer-Voranmeldungen verpflichtet sind, müs-

sen nicht zugleich zu einer monatlichen Abgabe der 

Zusammenfassenden Meldung verpflichtet sein. Für 

beide Meldungen gelten unterschiedliche Grenz beträge. 

Ab einer jährlichen Zahllast von 7 500 Euro muss die 

Umsatzsteuer-Voranmeldung monatlich übermittelt 
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wer-den. Die Grenze zur Abgabe einer Zusammenfas-
senden Meldung wird überschritten, wenn die innerge-
meinschaftlichen Warenlieferungen und Lieferungen im 
Sinne des § 25b Absatz 2 UStG im Rahmen von innerge-
meinschaftlichen Dreiecksgeschäften für das laufende 
Kalendervierteljahr oder für eines der vier vorangegan-
genen Kalendervierteljahre jeweils mehr als 50 000 Euro 
betragen. Somit treten die Entlastungspotenziale einer 
Harmonisierung der Meldefristen für die Umsatzsteuer-
Voranmeldungen und die Zusammenfassende Meldung 
je nach Meldezeitraum des Unternehmens unterschied-
lich häufig auf. Für die weitere Betrachtung der Entlas-
tungspotenziale wird der Anteil der Unternehmen, die 
monatlich eine Zusammenfassende Meldung abgeben, 
aufgrund des Grenzbetrags von 50 000 Euro auf ein Drit-
tel geschätzt.

Die Unternehmen wurden danach gefragt, welche 

Arbeitsschritte zusätzlich zur Bearbeitung der Umsatz-

steuer-Voranmeldungen für die Abgabe der Zusam-

menfassenden Meldung anfallen. Zunächst müssen 

die notwendigen Daten beschafft werden. Anschlie-

ßend erfolgt eine Prüfung der korrekten Ziffernfolge der 

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. Je nach Umfang 

des Datenmaterials werden dann die Informationen in 

einer zusätzlichen Datei zusammengestellt oder in das 

Online-Formular eingetragen. Die Übermittlung erfolgt 

elektronisch an das Bundeszentralamt für Steuern. Für 

diese zusätzlichen Arbeitsschritte benötigen die Unter-

nehmen im Median 30 Minuten Zeit. Bei einem Durch-

schnittslohnsatz von 34,50 Euro entstehen im Sinne des 

Erfüllungsaufwands Kosten von 17,25 Euro je Zusam-

menfassender Meldung. Bei 1,495 Millionen jährlichen 

Meldepflichten belaufen sich die Gesamtkosten für die 

Wirtschaft auf 25,79 Millionen Euro. 

Nur 58 % der Meldungen gehen beim Bundeszentralamt 
für Steuern bis zum gesetzlichen Abgabetermin ein. Die 
Konsequenz einer nicht fristgemäßen Abgabe ist ein 
automatisiertes Erzwingungsverfahren mit einer Erinne-
rung, einer Androhung und bis zu drei Zwangsgeldern. 
Daran schließt sich ein manuelles Bußgeldverfahren an. 
Ein automatisierter oder manueller Abgleich zwischen 
den Angaben aus der Umsatzsteuer-Voranmeldung und 
der Zusammenfassenden Meldung findet durch das 
Bundeszentralamt für Steuern in Abstimmung mit den 
Ländern nicht statt. Ein solcher Abgleich wird wegen 
der unterschiedlichen Meldezeiträume als nicht zielfüh-
rend betrachtet. Die Finanzämter können die Angaben 

der Umsatzsteuer-Voranmeldung mit den Angaben zur 
Summe der Bemessungsgrundlagen in der Zusammen-
fassenden Meldung überprüfen, soweit sie dies im Ein-
zelfall für notwendig erachten. Hierzu können sie sich 
die Daten aus der Zusammenfassenden Meldung mittels 
Zugriff auf die USLO-Datenbank („Umsatzsteuer Länder 
Online“) abrufen.

3.3 Korrekturen

Nachträgliche Korrekturen an bereits übermittelten 
Umsatzsteuer-Voranmeldungen oder Zusammenfassen-
den Meldungen sind nicht selten. Der nachträgliche 
Korrekturbedarf tritt je nach Fallkonstellation unter-
schiedlich häufig auf. So geben 62 % der Unternehmen, 
die eine Dauerfristverlängerung nutzen und damit die 
Zusammenfassende Meldung vor der Umsatzsteuer-Vor-
anmeldung abgeben müssen, an, mindestens einmal 
eine bereits abgegebene Zusammenfassende Meldung 
nachträglich korrigiert zu haben. Dagegen hatten nur 
36 % der Unternehmen, die ihre Umsatzsteuer-Voran-
meldung zum regulären Termin übermitteln und dem-
nach ihre Zusammenfassende Meldung bis zu 15 Tage 
nach der Umsatzsteuer-Voranmeldung fertigstellen kön-
nen, nachträglichen Korrekturbedarf. 

Am häufigsten verursachte nach Angaben der Unter-
nehmen die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer den 
Korrekturbedarf. So erweise sich beispielsweise die 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer eines ausländi-
schen Geschäftspartners als nicht mehr gültig. Fehler-
hafte oder unvollständige Rechnungen sind der zweit-
häufigste Grund für Korrekturen an bereits abgegebenen 
Zusammenfassenden Meldungen. 

Für die Korrektur einer Zusammenfassenden Meldung 
wird genauso viel Zeit benötigt wie für deren Erstel-
lung. Die Unternehmen benötigen 30 Minuten für die-
sen Vorgang. Jährlich fallen bei Unternehmen, die eine 
solche Berichtigung bereits einmal abgegeben haben 
und zugleich zu einer monatlichen Abgabe der Zusam-
menfassenden Meldung verpflichtet sind, im Median 
1,5 Korrekturmeldungen an. Quartalsmelder müssen 
durchschnittlich eine der vier Meldungen nachträglich 
abändern. 

Ähnliches ist bei der Umsatzsteuer-Voranmeldung zu 

beobachten. Auch hier haben Unternehmen, die eine 

Dauerfristverlängerung nutzen und zugleich zur Abgabe 
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einer Zusammenfassenden Meldung verpflichtet sind, 

einen vergleichsweise hohen Korrekturbedarf. Rund 65 % 

der befragten Unternehmen aus dieser Fallgruppe muss-

ten bereits mindestens eine Umsatzsteuer-Voranmeldung 

nachträglich korrigieren. Hingegen lag der Anteil bei 

Unternehmen, die zwar eine Dauerfristverlängerung nut-

zen, jedoch keine Zusammenfassende Meldung abgeben 

müssen, bei nur 35 %. Bei Unternehmen, die ihre Umsatz-

steuer-Voranmeldung bereits zehn Tage nach Ablauf des 

Meldezeitraums übermitteln und zugleich keine Zusam-

menfassende Meldung abgeben müssen, stieg der Anteil 

auf 42 %. Rund 56 % der Befragten, die ihre Zusammen-

fassende Meldung nach der Umsatzsteuer-Voranmeldung 

abgaben, also keine Dauer fristverlängerung nutzten, 

mussten bereits mindestens einmal eine Umsatzsteuer-

Voranmeldung korrigieren.

Der häufigste Grund für die nachträglichen Änderungen 

der Umsatzsteuer-Voranmeldung sind verspätet ein-

gegangene oder gänzlich falsche Rechnungen. So gin-

gen beispielsweise Rechnungen erst nach Abgabe der 

Umsatzsteuer-Voranmeldung ein, fehlten einzelne Rech-

nungsposten oder enthielten falsche Mehrwertsteuer-

angaben. 

4 

Entlastungspotenziale

4.1 Auswirkungen auf den 
Erfüllungsaufwand

Der Erfüllungsaufwand könnte sowohl für die Wirtschaft 

als auch für die Verwaltung durch eine Harmonisierung 

der Umsatzsteuer-Meldefristen spürbar gesenkt wer-

den. Besonders ersichtlich wird dies durch den ersatz-

losen Wegfall der Dauerfristverlängerung. Monatsmel-

der müssten künftig keine Sondervorauszahlung mehr 

anmelden. Wird diese Informationspflicht gestrichen, 

würde die bürokratische Belastung der Wirtschaft um 

24,72 Millionen Euro gesenkt. Auch die bürokratische 

Belastung für Quartalsmelder, die einmalig einen Dauer-

fristverlängerungs-Antrag stellen müssen, könnte ent-

fallen. Bislang sind dort für dieses Segment der Dauer-  

fristverlängerungs-Nutzer rund 0,5 Millionen Euro ver-

zeichnet.

Die Verwaltung könnte durch den Wegfall der Dauer-

fristverlängerung im Sinne des Erfüllungsaufwands um 

2,84 Millionen Euro entlastet werden. Hinzu kommt 

die Vermeidung der unumgänglichen Arbeitsspitze im 

Monat Februar, die zu einer weiteren Entlastung der Ver-

waltung führen kann, da andere Anliegen nunmehr ohne 

zeitliche Verzögerung bearbeitet werden können. In der 

Praxis kommt es bislang beispielsweise zu einer verspä-

teten Bearbeitung von Erstattungswünschen im Monat 

Februar. 

Durch eine Angleichung der Meldefristen und -wege 

sieht die Finanzverwaltung das Potenzial, die Daten-

qualität der Zusammenfassenden Meldung erheblich 

zu verbessern. Dadurch würde auch die Anzahl der 

Auskunftsersuchen, die durch die EU-Mitgliedstaaten 

an Deutschland gestellt werden, zurückgehen und der 

damit verbundene personelle Aufwand gesenkt. 

Eine höhere Datenqualität hätte auch Auswirkungen auf 

die Anzahl der Korrekturen bei Zusammenfassenden 

Meldungen und Umsatzsteuer-Voranmeldungen. Wird – 

wie bei den Nutzern der Dauerfristverlängerung vorge-

sehen – die Zusammenfassende Meldung künftig nicht 

vor der Umsatzsteuer-Voranmeldung erstellt und über-

mittelt, sondern zeitgleich mit dieser, sind nachträglich 

zu korrigierende Abweichungen zwischen beiden Mel-

dungen durch eine Plausibilitätsprüfung in der Praxis 

nahezu ausgeschlossen. Der Anteil der Unternehmen, 

die mindestens einmal eine Korrektur bei einer Zusam-

menfassenden Meldung vornehmen müssen, beträgt 

derzeit 62 %. Es ist zu erwarten, dass er zumindest auf 

36 % sinkt, also auf das Niveau, das heute für Unterneh-

men gilt, die ihre Zusammenfassende Meldung nach 

der Umsatzsteuer-Voranmeldung abgeben. Je nachdem, 

wie die Verknüpfung der beiden Meldungen technisch 

umgesetzt wird, könnten die bislang zusätzlich zur Bear-

beitung der Umsatzsteuer-Voranmeldung notwendigen 

Arbeitsschritte für die Abgabe der Zusammenfassen-

den Meldung nahezu vollständig entfallen. Im Idealfall 

könnte die Wirtschaft dadurch um bis zu 25,79 Millio-

nen Euro entlastet werden, das entspricht dem jetzigen 

Zusatzaufwand für die Zusammenfassende Meldung.

Ein Sechstel der Unternehmen, die bisher eine Zusam-

menfassende Meldung abgeben, erwartet durch den 

neuen Abgabetermin weniger Arbeitsschritte. Nach 

Ansicht der Befragten besteht die Möglichkeit, dass 

durch die Zusammenlegung und Angleichung der Melde-
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zeiträume der Umsatzsteuer-Voranmeldung mit der 
Zusammenfassenden Meldung weniger Daten geprüft 
und eingegeben werden müssen. Die prognostizierte 
Zeitersparnis liegt hier im Median bei 30 Minuten. 

4.2 Vor- und Nachteile 
aus Sicht der Unternehmen

Unternehmen, die zum regulären Termin die Umsatz-
steuer-Voranmeldung abgeben und zusätzlich eine 
Zusammenfassende Meldung übermitteln müssen, 
hätten mehr Zeit für die Bearbeitung der Umsatzsteuer-
Voranmeldung. Durch eine Verlängerung der Frist um 
20 Tage würde Zeitdruck von den Bearbeiterinnen und 
Bearbeitern genommen. Rund ein Drittel dieser Unter-
nehmen vermag keine Vorteile erkennen. Drei von vier 
Unternehmen aus dieser Fallkonstellation sehen keine 
Nachteile. Die restlichen Befragten vermuten vor allem 
in den neuen Arbeitsabläufen einen Nachteil für ihr 
Unternehmen. Auch um frühzeitig einen Überblick zu 
erhalten, sei es sinnvoll, wenn die Buchhaltung bis zum 
10. des Folgemonats abgeschlossen sei. Ein weiterer 
Nachteil liege in der späteren Fälligkeit der Vorsteuer-
überschuss-Rückerstattung, was auch einen einmaligen 
Cash-flow-Effekt mit sich bringe.

Unternehmen, die weder eine Dauerfristverlängerung 

nutzen noch eine Zusammenfassende Meldung abge-

ben, verbinden ganz überwiegend Vorteile mit dem 

angedachten Modell. Auch in dieser Gruppe wird posi-

tiv bewertet, dass künftig mehr Zeit für die Abgabe der 

Umsatzsteuer-Voranmeldung bestünde. In besonderen 

Situationen, beispielsweise bei Krankheit, Urlaub oder 

Dienstreisen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ent-

stünde durch die verlängerte Frist weniger Druck. Jedoch 

war etwas weniger als die Hälfte der Befragten der aus-

drücklichen Auffassung, dass die neue Regelung keine 

Vorteile bringe. Vier von fünf Befragten sind dagegen der 

Meinung, die neue Regelung habe keine Nachteile.

Für Unternehmen, die bislang eine Dauerfristverlän-

gerung nutzen und eine Zusammenfassende Meldung 

abgeben, stehen Vor- und Nachteile in einem anderen 

Verhältnis zueinander: Rund zwei Fünftel der Interview-

ten verbanden keine Vorteile mit dem neuen Modell. 

Ein Viertel sieht dem Wegfall der Sondervorauszahlung 

positiv entgegen. Zum einen müsse dann nicht mehr ein 

Elftel der verbleibenden Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 

des Vorjahres im Februar an die Finanzkasse überwie-
sen werden, zum anderen entfiele dann auch der mit 
der Anmeldung der Sondervorauszahlung verbundene 
Arbeitsaufwand. Negativ sticht aus Sicht dieser Inter-
viewteilnehmerinnen und -teilnehmer die verkürzte 
Meldefrist für die Umsatzsteuer-Voranmeldung hervor. 
Bemängelt wird, dass zehn Tage weniger zur Verfügung 
stünden, um die Meldung zu bearbeiten. Rund ein Drit-
tel der Befragten aus dieser Fallkonstellation sah hinge-
gen keine Nachteile.

Auch rund zwei Fünftel der Interviewteilnehmerinnen 
und -teilnehmer, die eine Dauerfristverlängerung in 
Anspruch nehmen, jedoch keine Zusammenfassende 
Meldung abgeben müssen, sehen mit den neuen Melde-
fristen keine Vorteile verbunden. Von den restlichen 
Befragten dieser Fallkonstellation wird positiv hervorge-
hoben, dass künftig die Sondervorauszahlung entfallen 
soll. Fast die Hälfte dieser Unternehmen äußerte die 
Auffassung, durch die Harmonisierung der Fristen ergä-
ben sich keine Nachteile. In jeweils unterschiedlichen 
Schattierungen bemängeln die anderen Gesprächspart-
nerinnen und Gesprächspartner dieser Konstellation 
wiederum die um zehn Tage verkürzte Bearbeitungszeit. 
Höherer Zeitdruck, geringere Flexibilität und mehr Kor-
rekturen werden befürchtet. 

5 

Fazit und Ausblick 

Seit 2010 unterscheiden sich in Deutschland nicht nur 
die Meldezeiträume für Umsatzsteuer-Voranmeldungen 
und Zusammenfassende Meldungen, sondern beide 
Meldungen müssen auch an unterschiedlichen Kalen-
dertagen eingereicht werden. Dadurch ist die deutsche 
Rechtslage komplizierter geworden. Fraglich ist, ob das 
Ziel der Reform – eine bessere Bekämpfung des Steuer-
betrugs bei innergemeinschaftlichen Umsätzen – erreicht 
wurde: Wegen der unterschiedlichen Abgabe- und 
Melde zeiträume wird kein automatisierter oder manu-
eller Abgleich zwischen den Bemessungsgrund lagen der 
Umsatzsteuer-Voranmeldung und Zusammenfassenden 
Meldung durchgeführt. Darüber hinaus erfolgen vier von 
zehn Zusammenfassenden Meldungen zu spät.
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Durch die Zusammenfassenden Meldungen entsteht 
der Wirtschaft zusätzlich zur Umsatzsteuer-Voranmel-
dung eine bürokratische Belastung von rund 25 Mil-
lionen Euro. Dieser Aufwand könnte durch eine Ver-
knüpfung der Zusammenfassenden Meldung mit der 
Umsatzsteuer-Voranmeldung deutlich reduziert werden. 
Dadurch stiege auch die Datenqualität der Meldungen. 
Die Anzahl der verspäteten Übermittlungen, falschen 
Angaben und nachträglichen Korrekturen ginge zurück. 
Eine wirkungsvollere Bekämpfung des Steuerbetrugs 
wäre möglich.

Durch eine Harmonisierung der Meldefristen zur Umsatz-
steuer und der Meldezeiträume könnte zugleich auch 
eine Besonderheit des deutschen Steuerrechts abge-
schafft werden. Die Nutzung der Dauerfristverlängerung 
verursacht für die Wirtschaft einen jährlichen Erfüllungs-
aufwand von 24,72 Millionen Euro und für die Verwal-
tung von 2,84 Millionen Euro. Dem gegenüber steht 
eine jährliche Sondervorauszahlung der Unternehmen 
in Höhe von rund 17 Milliarden Euro (Stand Datenbasis: 
2016). Diese wird im Regelfall mit der Umsatzsteuer-Vor-
anmeldung des Monats Dezember wieder verrechnet. 
Die beschriebenen Maßnahmen waren im Rahmen des 
Projekts nicht zu bewerten oder bezüglich ihrer finanz- 
und haushaltspolitischen Folgen einzuordnen. Ob und 
inwieweit eine Harmonisierung von Meldefristen zur 
Umsatzsteuer die damit verbundenen Haushaltsminder-
einnahmen rechtfertigen kann, bleibt einer gesonderten 
Prüfung vorbehalten. 

Statistisches Bundesamt | WISTA | 4 | 201976



Harmonisierung der Umsatzsteuer-Meldefristen

LITERATURVERZEICHNIS

Himmelsbach, Elke/Hornbach, Carsten/Michalik, Susanne/Kuehnhenrich, Daniel. 
Methodische Grundlagen der Zufriedenheitsbefragungen zu behördlichen Dienstleis-
tungen. In: WISTA Wirtschaft und Statistik. Ausgabe 4/2016, Seite 54 ff.

Kemper, Martin. Erklärungspflichten des Umsatzsteuergesetzes – Kritische Betrach-
tung der zunehmenden Pflichten der Unternehmer im deutschen Umsatzsteuerrecht. 
In: UR Umsatzsteuer-Rundschau. Jahrgang 64. Ausgabe 10/2015, Seite 373 ff.

Vorgrimler, Daniel/Bartsch, Gorja/Zipse, Christian. Vom Standardkosten-Modell zur 
Messung des Erfüllungsaufwands. In: Wirtschaft und Statistik. Ausgabe 12/2011, 
Seite 1165 ff.

RECHTSGRUNDLAGEN

Umsatzsteuergesetz (UStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Februar 
2005 (BGBl. I Seite 386), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 11. Dezember 
2018 (BGBl. I Seite 2338) geändert worden ist. 

Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung (UStDV) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 21. Februar 2005 (BGBl. I Seite 434), die zuletzt durch Artikel 9 der Verordnung 
vom 12. Juli 2017 (BGBl. I Seite 2360) geändert worden ist.

Abgabenordnung (AO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 2002 
(BGBl. I Seite 3866; 2003 I Seite 61), die zuletzt durch Artikel 15 des Gesetzes vom 
18. Dezember 2018 (BGBl. I Seite 2369) geändert worden ist.

Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz – BStatG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 20. Oktober 2016 (BGBl. I Seite 2394), das zuletzt 
durch Artikel 10 Absatz 5 des Gesetzes vom 30. Oktober 2017 (BGBl. I Seite 3618) 
geändert worden ist.

Statistisches Bundesamt | WISTA | 4 | 2019 77



Herausgeber
Statistisches Bundesamt (Destatis), Wiesbaden

Schriftleitung
Dr. Daniel Vorgrimler

Redaktionsleitung: Juliane Gude

Redaktion: Ellen Römer

Ihr Kontakt zu uns
www.destatis.de/kontakt

Erscheinungsfolge
zweimonatlich, erschienen im August 2019

Das Archiv älterer Ausgaben finden Sie unter www.destatis.de

Print
Einzelpreis: EUR 19,– (zzgl. Versand)

Jahresbezugspreis: EUR 114,– (zzgl. Versand)

Bestellnummer: 1010200-19004-1

ISSN 0043-6143

ISBN 978-3-8246-1083-9

Download (PDF)
Artikelnummer: 1010200-19004-4, ISSN 1619-2907

Vertriebspartner
IBRo Versandservice GmbH

Bereich Statistisches Bundesamt

Kastanienweg 1

D-18184 Roggentin

Telefon: + 49 (0) 382 04 / 6 65 43

Telefax: + 49 (0) 382 04 / 6 69 19

destatis@ibro.de

Papier: Design Offset, FSC-zertifiziert

© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2019

Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.


	WISTA 4/2019
	Abkürzungen
	Inhalt
	Editorial
	Kennzahlen
	Kurznachrichten
	Statistische Datengewinnung durch die Nutzung geografischer Informationen
	Fortschritte beim Einsatz von Web Scraping in der amtlichen Verbraucherpreisstatistik – ein Werkstattbericht
	Datenergänzung der Strukturerhebung Energie mithilfe eines robusten Regressionsmodells
	Simulationsprojekt zu Dienstunfällen von Beamtinnen und Beamten
	Maßnahmen zur Steigerung der Teilnahmebereitschaft an Haushaltserhebungen der amtlichen Statistik
	Harmonisierung der Umsatzsteuer-Meldefristen
	Copyright/Impressum

